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Teilzeit [0 | Joint Degree ]
Dual Kooperation § 19 MRVO ]
Berufs- bzw. ausbil- [J @ Kooperation § 20 MRVO ]
dungsbegleitend

Studiendauer (in Semestern) 8
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Aufnahme des Studienbetriebs am 01.09.2005
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Aufnahmekapazitat 6 Pro Semester [] Pro Jahr
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Pro Jahr

Pro Jahr
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Studiengang 3 Mechatronik

Abschlussbezeichnung Bachelor of Engineering (B. Eng.)

Studienform Prasenz Fernstudium U]
Vollzeit Intensiv U]
Teilzeit [0 | Joint Degree ]
Dual [0 | Kooperation § 19 MRVO ]
Berufs- bzw. ausbil- [J @ Kooperation § 20 MRVO ]
dungsbegleitend

Studiendauer (in Semestern) 7

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 210
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Studiengang 4 Mechatronik, dual

Abschlussbezeichnung Bachelor of Engineering (B. Eng.)

Studienform Prasenz Fernstudium U]
Vollzeit Intensiv
Teilzeit [0 | Joint Degree ]
Dual Kooperation § 19 MRVO ]
Berufs- bzw. ausbil- [J @ Kooperation § 20 MRVO ]
dungsbegleitend

Studiendauer (in Semestern) 8

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 240

Bei Masterprogrammen: konsekutiv ]  weiterbildend O

Aufnahme des Studienbetriebs am 01.09.2005

(Datum)

Aufnahmekapazitat 9 Pro Semester [] Pro Jahr

(Maximale Anzahl der Studienplatze)

Durchschnittliche Anzahl* der Studienan- 1 Pro Semester [] Pro Jahr

fanger*innen

Durchschnittliche Anzahl* der Absolvent*in-
nen

* Bezugszeitraum:

Konzeptakkreditierung
Erstakkreditierung

Reakkreditierung Nr. (Anzahl)

Pro Semester [

01.09.2018 - 31.08.2023

Pro Jahr
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Studiengang 5 Meerestechnik

Abschlussbezeichnung Bachelor of Engineering (B. Eng.)

Studienform Prasenz Fernstudium U]
Vollzeit Intensiv U]
Teilzeit [0 | Joint Degree ]
Dual [0 | Kooperation § 19 MRVO ]
Berufs- bzw. ausbil- [J @ Kooperation § 20 MRVO ]
dungsbegleitend

Studiendauer (in Semestern) 7

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 210

Bei Masterprogrammen: konsekutiv ]  weiterbildend O

Aufnahme des Studienbetriebs am 01.03.2014

(Datum)

Aufnahmekapazitat 5 Pro Semester [] Pro Jahr

(Maximale Anzahl der Studienplatze)

Durchschnittliche Anzahl* der Studienan- 10 Pro Semester [] Pro Jahr

fanger*innen

Durchschnittliche Anzahl* der Absolvent*in- = 7 Pro Semester [] Pro Jahr

nen

* Bezugszeitraum:

Konzeptakkreditierung
Erstakkreditierung

Reakkreditierung Nr. (Anzahl)

01.09.2018 - 31.08.2023
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Ergebnisse auf einen Blick

Studiengang 1: Medizintechnik (B. Eng.)

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfiillung der formalen Kriterien gemaR Prifbericht (Ziffer 1)
Die formalen Kriterien sind

erfillt

[ nicht erfullt

Entscheidungsvorschlag der Gutachter*innen zur Erfiillung der fachlich-inhaltlichen Kriterien gemaR

Gutachten (Ziffer 2)
Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind

erfullt

O nicht erfullt

Gesonderte Zustimmung bei reglementierten Studiengangen gemaR § 25 Abs. 1 Satz 3 und 4 MRVO

Nicht angezeigt
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Studiengang 2: Medizintechnik, dual (B. Eng.)
Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfiillung der formalen Kriterien gemaR Priifbericht (Ziffer 1)
Die formalen Kriterien sind

erfullt

[ nicht erfullt

Entscheidungsvorschlag der Gutachter*innen zur Erfiillung der fachlich-inhaltlichen Kriterien gemafR

Gutachten (Ziffer 2)
Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind

erfullt

[ nicht erfallt

Gesonderte Zustimmung bei reglementierten Studiengangen gemaR § 25 Abs. 1 Satz 3 und 4 MRVO

Nicht angezeigt
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Studiengang 3: Mechatronik (B. Eng.)
Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfiillung der formalen Kriterien gemaR Priifbericht (Ziffer 1)
Die formalen Kriterien sind

erfullt

[ nicht erfullt

Entscheidungsvorschlag der Gutachter*innen zur Erfiillung der fachlich-inhaltlichen Kriterien gemaf

Gutachten (Ziffer 2)
Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind

erfullt

[ nicht erfallt

Gesonderte Zustimmung bei reglementierten Studiengangen gemaR § 25 Abs. 1 Satz 3 und 4 MRVO

Nicht angezeigt
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Studiengang 4: Mechatronik, dual (B. Eng.)
Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfiillung der formalen Kriterien gemaR Priifbericht (Ziffer 1)
Die formalen Kriterien sind

erfullt

[ nicht erfullt

Entscheidungsvorschlag der Gutachter*innen zur Erfiillung der fachlich-inhaltlichen Kriterien gemaR

Gutachten (Ziffer 2)
Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind

erfullt

O nicht erfallt

Gesonderte Zustimmung bei reglementierten Studiengangen gemaR § 25 Abs. 1 Satz 3 und 4 MRVO

Nicht angezeigt
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Studiengang 5: Meerestechnik (B. Eng.)
Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfiillung der formalen Kriterien gemaR Priifbericht (Ziffer 1)
Die formalen Kriterien sind

erfullt

[ nicht erfullt

Entscheidungsvorschlag der Gutachter*innen zur Erfiillung der fachlich-inhaltlichen Kriterien gemaR

Gutachten (Ziffer 2)
Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind

erfullt

[ nicht erfallt

Gesonderte Zustimmung bei reglementierten Studiengangen gemaR § 25 Abs. 1 Satz 3 und 4 MRVO

Nicht angezeigt
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Kurzprofil der Studiengange
Studiengang 1: Medizintechnik (B. Eng.)

Der sieben-semestrige Bachelor-Studiengang ,Medizintechnik (B. Eng.)” soll Studierende auf eine beruf-
liche Tatigkeit als Ingenieurin bzw. Ingenieur in der medizintechnischen Industrie oder medizinischen Ein-
richtungen vorbereiten. Im Umfang von 210 ECTS erwerben Studierende mathematisch-naturwissen-
schaftliche und ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse sowie vertieftes Wissen tber viele typische medi-
zintechnische Gerate bzw. Geratesysteme aus verschiedenen Bereichen. Ein besonderes Augenmerk da-
bei liegt auf Sicherheitsaspekten sowie Zulassungsfragen und entsprechenden Regularien. Je nach indivi-
duellen Schwerpunkten bzw. gewahlten Wahlpflichtmodulen erwerben die Absolventinnen und Absol-
venten zusatzlich zu der grundlegenden Ausprdagung des medizintechnischen Studiengangs vor allem auch
mechatronische und mikrotechnische Kompetenzen. Nach Abschluss des Studiums sollen sie in der Lage
sein, innovative Losungen in zukiinftigen medizintechnischen Schliisseltechnologien wie der medizini-
schen Informatik, der medizinischen Bildverarbeitung, der Mikrosystemtechnik oder der Prothetik zu er-
arbeiten.

Der Studiengang richtet sich an technikaffine Studieninteressierte, die eine praxisnahe und gleichzeitig
wissenschaftlich fundierte Bildung in der Medizintechnik suchen.

Studiengang 2: Medizintechnik, dual (B. Eng.)

Das Grundprinzip des acht-semestrigen Bachelor-Studienganges ,Medizintechnik (B. Eng.), dual” ist die
semesterweise Verzahnung des Studiums an der Hochschule als erstem Lernort und der Berufsausbildung
bei der ausbildungsintegrierenden, dualen Variante bzw. der Praxisphasen bei der praxisintegrierenden,
dualen Variante im Unternehmen als zweitem Lernort. Das Ziel ist eine Doppelqualifizierung, welche eine
wissenschaftliche Befahigung und berufliche Anstellbarkeit der Absolventinnen und Absolventen mit ei-
ner vertieften Praxisorientierung und erweiterten Kenntnissen {iber die Arbeit und die Ablaufe in einem
Unternehmen sicherstellt.

Das vierjahrige Studium, welches 240 ECTS-Punkte umfasst, qualifiziert fir eine berufliche Tatigkeit als
Ingenieurin bzw. Ingenieur in verschiedenen medizintechnischen Bereichen. Im Verlauf des Studiums er-
werben Studierende sowohl mathematisch-naturwissenschaftliche als auch ingenieurwissenschaftliche
Kenntnisse und vertieftes Wissen Uiber viele typische medizintechnische Gerate bzw. Geratesysteme aus
verschiedenen Anwendungsfeldern. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf Sicherheitsaspekten so-
wie Zulassungsfragen und entsprechenden Regularien. Je nach individuellen Schwerpunkten bzw. gewahl-
ten Wahlpflichtmodulen erwerben die Absolventinnen und Absolventen zusatzlich zu der grundlegenden
Auspragung des medizintechnischen Studiengangs vor allem auch mechatronische und mikrotechnische
Kompetenzen. Nach Abschluss des Studiums sollen sie in der Lage sein, innovative Lésungen in zukinfti-
gen medizintechnischen Schlisseltechnologien wie der medizinischen Informatik, der medizinischen Bild-
verarbeitung, der Mikrosystemtechnik oder der Prothetik zu erarbeiten.

Der Studiengang richtet sich an technisch interessierte Personen — insbesondere Abiturientinnen und Abi-
turienten, die dem Studium sonst eine Berufsausbildung voranstellen wiirden — die eine praxisnahe und
wissenschaftlich fundierte Ausbildung in der Medizintechnik suchen und sowohl einen Facharbeiterbrief
als auch einen Studienabschluss als Bachelor of Engineering (B. Eng.) in nur vier Jahren anstreben.
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Studiengang 3: Mechatronik (B. Eng.)

Der sieben-semestrige Bachelor-Studiengang ,,Mechatronik (B. Eng.)“ hat einen Umfang von 210 ECTS und
bietet eine praxisnahe, interdisziplinare Ausbildung, die Studierende gezielt auf eine berufliche Tatigkeit
als Ingenieurin bzw. Ingenieur in Unternehmen, bei denen Mechanik, Elektrotechnik/Elektronik und wei-
tere Spezialdisziplinen wie Informationstechnik zusammenwirken, vorbereitet. Die Absolventinnen und
Absolventen sollen in der Lage sein, dieses Zusammenspiel von Einzelbausteinen im Sinne einer komple-
xen Funktionalitat ganzheitlich zu betrachten und Produkte der Geradtetechnik mit ihren Applikationen in
hochkomplexen Mess- und Analysesystemen, automatisierten Produktionsanlagen, Geraten der Informa-
tions- und Nachrichtentechnik zu klassifizieren, zu verstehen und anzuwenden.

Der Studiengang zeichnet sich durch eine Kombination von theoretischer und praktischer Ausbildung aus,
unterstitzt durch Lehrmethoden wie anwendungsorientiertem Lernen, Laboriibungen und -projekte. Er
richtet sich an technikaffine Studieninteressierte, die eine praxisnahe und gleichzeitig wissenschaftlich
fundierte Bildung in der Mechatronik suchen.

Studiengang 4: Mechatronik, dual (B. Eng.)

Das Grundprinzip des acht-semestrigen Bachelorstudienganges ,Mechatronik (B. Eng.)” ist die semester-
weise Verzahnung des Studiums an der Hochschule als erstem Lernort und der Berufsausbildung bei der
ausbildungsintegrierenden, dualen Variante bzw. der Praxisphasen bei der praxisintegrierenden, dualen
Variante im Unternehmen als zweitem Lernort. Das Ziel ist eine Doppelqualifizierung, welche eine wissen-
schaftliche Befahigung und berufliche Anstellbarkeit der Absolventinnen und Absolventen mit einer ver-
tieften Praxisorientierung und erweiterten Kenntnissen tber die Arbeit und die Abldufe in einem Unter-
nehmen sicherstellt.

Das vierjahrige Studium, welches 240 ECTS-Punkte umfasst, qualifiziert fir eine berufliche Tatigkeit als
Ingenieurin bzw. Ingenieur in Unternehmen, bei denen Mechanik, Elektrotechnik/Elektronik und weitere
Spezialdisziplinen wie Informationstechnik zusammenwirken. Die Absolventinnen und Absolventen sollen
in der Lage sein, dieses Zusammenspiel von Einzelbausteinen im Sinne einer komplexen Funktionalitat
ganzheitlich zu betrachten und Produkte der Geratetechnik mit ihren Applikationen in hochkomplexen
Mess- und Analysesystemen, automatisierten Produktionsanlagen, Geraten der Informations- und Nach-
richtentechnik zu klassifizieren, zu verstehen und anzuwenden.

Der Studiengang richtet sich an technisch interessierte Personen —insbesondere Abiturientinnen und Abi-
turienten, die dem Studium sonst eine Berufsausbildung voranstellen wiirden — die eine praxisnahe und
wissenschaftlich fundierte Ausbildung in der Mechatronik suchen und sowohl einen Facharbeiterbrief als
auch einen Studienabschluss als Bachelor of Engineering (B. Eng.) in nur vier Jahren anstreben.
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Studiengang 5: Meerestechnik (B. Eng.)

Der sieben-semestrige Bachelorstudiengang ,Meerestechnik (B. Eng.)” hat einen Umfang von 210 ECTS-
Punkten und bietet eine praxisnahe, interdisziplindre Ausbildung, die Studierende gezielt auf eine beruf-
liche Tatigkeit als Ingenieurin bzw. Ingenieur in der meerestechnischen Industrie, wie Offshore-Technik
fiir die Windenergie oder Ol- und Gasgewinnung, aber auch in der Tiefwassertechnik oder der marinen
Umweltschutztechnik, vorbereitet.

Absolventinnen und Absolventen besitzen eine mechatronisch-orientierte Qualifikation in der Entwick-
lung, Optimierung sowie Analyse von Anlagen, Sensoren und Messmethoden fiir marine Fragestellungen
und sollen damit in die Lage versetzt werden, Losungen zur nachhaltigen Nutzung der Meeresraume er-
arbeiten zu kénnen.

Der Studiengang zeichnet sich durch eine Kombination von theoretischer und praktischer Ausbildung aus,
unterstitzt durch Lehrmethoden wie anwendungsorientiertes Lernen, Laboriibungen und -projekte. Er
richtet sich an technikaffine Studieninteressierte, die eine praxisnahe und gleichzeitig wissenschaftlich
fundierte Bildung in der Meerestechnik suchen.
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Zusammenfassende Qualitatsbewertungen der Gutachter*innen

Die Begutachtungsgruppe ist sich einig, dass die Uberarbeitung und Restrukturierung der Studienginge
gewinnbringend zu deren Entwicklung beitragen wird. Die Curricula der zu reakkreditierenden Studien-
gange sind im Hinblick auf kiinftige Anforderungen weiter strukturiert und Modulinhalte aktuell und den
Bedarfen entsprechend ausgerichtet worden. In diesem Zusammenhang nimmt die Gruppe ebenfalls eine
grofle Offenheit der Hochschule gegeniiber weiteren Optimierungsmoglichkeiten wahr und hebt diese
positiv hervor.

Zudem wird ausdriicklich das Engagement der Lehrenden im Kontakt mit den Studierenden unterstrichen.
Ein enger und direkter Kontakt besteht des Weiteren auch zwischen der Hochschule und den mit ihr ko-
operierenden Unternehmen, welche gute Mitwirkungsmoglichkeiten bei der Studiengangorganisation
und den Studienganginhalten vorfinden. Die starke Verankerung der Hochschule in der Region tragt posi-
tiv dazu bei.

Nicht zuletzt wird die hochschulische Sachmittel- und Ressourcenausstattung innerhalb der Studiengange
als sehr gut bewertet. Aus diesen zuvor genannten Griinden konnte die Begutachtungsgruppe in den Ge-
sprachen vor Ort auch eine grundsatzlich sehr hohe Zufriedenheit bei den Studierenden mit den Studien-
bedingungen an der Hochschule feststellen. Programme zur Erleichterung des Studieneinstiegs tragen
ebenso dazu bei wie das neue ,Onboarding-Modul”, welches den Studierenden den Studieneinstieg fach-
lich erleichtern und sie somit auch langfristig durch ihren gewahlten Studiengang hinweg motivieren soll.

Gleichzeitig weist die Begutachtungsgruppe jedoch darauf hin, dass die Studierenden zwar zufrieden mit
den Moglichkeiten zur Mitgestaltung ihrer Studiengange sind, das Evaluationskonzept der Hochschule al-
lerdings noch Verbesserungspotenzial erkennen lasst. Zudem sollte der Themenbereich , Kiinstliche Intel-
ligenz” starker als bisher im Wahlpflichtbereich der Studiengange vertreten sein. Nicht zuletzt sollte die
Hochschule sicherstellen, dass die Planbarkeit des Semesters fir die Studierenden durch aktuell gehaltene
Modulhandbiicher sowie die Angabe aller hierfiir notwendigen Informationen erleichtert wird.

Studiengang 1: Medizintechnik (B. Eng.)

Siehe ,, Zusammenfassende Bewertungen der Gutachter*innen”

Studiengang 2: Medizintechnik, dual (B. Eng.)

Siehe ,, Zusammenfassende Bewertungen der Gutachter*innen”

Studiengang 3: Mechatronik (B. Eng.)

Siehe ,, Zusammenfassende Bewertungen der Gutachter*innen”

Studiengang 4: Mechatronik, dual (B. Eng.)

Siehe ,, Zusammenfassende Bewertungen der Gutachter*innen”
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Studiengang 5: Meerestechnik (B. Eng.)

Der Studiengang 5 nimmt eine gewisse Sonderstellung im Studiengangbiindel ein, da er nicht nur auf die
geografische Lage der Hochschule angewiesen ist, sondern sich auch durch intensive Kooperationen sowie
ein relativ fokussiertes Berufsfeld auszeichnet. Um den Studierenden entsprechende Optionen zur indivi-
duellen fachlichen Ausrichtung im zweiten Studienabschnitt zu gewahren, sollte eine schnellstmogliche
Wiederbesetzung der fiir den Studiengang relevanten vakanten Stellen bei den Lehrenden angestrebt
werden.
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1  Priifbericht: Erfiillung der formalen Kriterien

(gemdf3 Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV und §§ 3 bis 8 und § 24 Abs. 3 MRVO) 1

1.1 Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 MRVO)
Sachstand/Bewertung

Die einschlagigen Regelungen des § 3 Nds. StudAkkVO zu Studienstruktur und Studiendauer werden fir
die Studienginge 1 -5 allgemeinin § 2 S. 1, § 4 Abs. (1) BPO-A?, sowie studiengangspezifisch jeweils in §
2 Abs. (1) BPO-B-1 — BPO-B-53 getroffen.

Die bestandene Bachelorprifung bildet gemal § 2 S. 1 BPO-A den ersten berufsqualifizierenden Abschluss
des Studiums der Studiengdnge 1 — 5. Die Studiengadnge 1, 3 und 5 sind laut § 2 Abs. (1) BPO-B-1/3/5
Vollzeitstudiengdange mit einer Regelstudienzeit von sieben Semestern. Die Studiengédnge 2 und 4 sind laut
§ 2 Abs. (1) BPO-B-2/4 Vollzeitstudiengdnge mit einer Regelstudienzeit von acht Semestern. Alle Studien-
gange sind vollstandig, bis auf die Phase der Bearbeitung der Bachelorarbeit, jeweils gemalR § 3 Abs. (1)
BPO-B-1 — BPO-B-5 teilzeitzeitgeeignet.

Die einschlagigen Regelungen des § 3 Nds. StudAkkVO sind somit vollumfanglich erfillt.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

1.2 Studiengangsprofile (§ 4 MRVO)
Sachstand/Bewertung

Der wissenschaftliche Anspruch der Abschlussarbeit fiir die Studiengdnge 1 — 5 ist allgemein in § 19 Abs.
(1) S. 1 BPO-A verankert: ,,Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Studierende oder der Studierende in der
Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus der Fachrichtung des jeweiligen Studiengan-
ges selbstéindig auf wissenschaftlicher Grundlage zu bearbeiten.”

Die Bearbeitungszeit fiir die Abschlussarbeit betrdgt jeweils laut § 11 Abs. (2) S. 1 BPO-B-1 — BPO-B-5
zehn Wochen.

1 Rechtsgrundlage ist neben dem Studienakkreditierungsstaatsvertrag (StAkkrStV) die Niedersachsische Verordnung
zur Regelung des Naheren der Studienakkreditierung (Niedersachsische Studienakkreditierungsverordnung - Nds.
StudAkkVO) vom 30.07.2019 (siehe auch Kapitel 3.2). Das vom Akkreditierungsrat vorgegebene Berichtsraster ver-
weist der Einfachheit halber auf die Musterrechtsverordnung (MRVO). Den Text der entsprechenden Landesverord-
nung finden Sie hier.

2 Allgemeiner Teil (Teil A) Bachelor-Prifungsordnung der Jade Hochschule Wilhelmshaven | Oldenburg | Elsfleth
(BPO-A) vom 30. Januar 2024.

3 Besonderer Teil (Teil B) der Priifungsordnung fiir den jeweiligen Studiengang mit jeweiligem Datum, fiir Studien-
gang 1 (BPO-B-1) bis Studiengang 5 (BPO-B-5).
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Die einschlagigen Regelungen des § 4 Nds. StudAkkVO sind somit vollumfanglich erfillt.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

1.3  Zugangsvoraussetzungen und Uberginge zwischen Studienangeboten (§ 5 MRVO)
Sachstand/Bewertung

Das Kriterium ist nicht einschlagig.

1.4  Abschliisse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 MRVO)
Sachstand/Bewertung

Nach erfolgreichem Abschluss der Bachelorpriifung wird allgemein laut § 3 S. 1 BPO-A der Bachelorgrad
verliehen. Bei erfolgreichem Abschluss der Studiengange 1 — 5 wird im Speziellen laut § 1 Abs. (2) BPO-B-
1 — BPO-B-5 jeweils der akademische Grad ,Bachelor of Engineering”, abgekiirzt ,B. Eng.” verliehen. Es
wird jeweils immer nur ein Abschlussgrad verliehen. Somit sind die gewahlten Abschlussgrade nach § 6
Abs. 1, 2 Nds. StudAkkVO zulassig.

Ein Diploma Supplement in englischer Sprache wird laut § 23 Abs. (2) S. 4 BPO-A den Absolventinnen und
Absolventen der Studiengange 1 — 5 als Bestandteil des Abschlusszeugnisses ausgehandigt. Zusatzlich
kann laut § 11 Abs. (4) S. 2 BPO-B-1 — BPO-B-5 auf Wunsch das Diploma Supplement auch in deutscher
Sprache ausgestellt werden. Damit wird auch § 6 Abs. 4 Nds. StudAkkVO Genlige getan.

Die einschlagigen Regelungen des § 6 Nds. StudAkkVO sind somit vollumfanglich erfillt.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

1.5 Modularisierung (§ 7 MRVO)
Sachstand/Bewertung

Die Studiengédnge 1 -5 sind in Einklang mit § 5 Abs. (1) S. 1 BPO-A in Module gegliedert, welche thematisch
und zeitlich abgerundete und in sich geschlossene Studieneinheiten, die zu einer auf das jeweilige Stu-
dienziel bezogenen Teilqualifikation fiihren, bilden. Laut der jeweiligen Anlage 1 zu BPO-B-1 — BPO-B-5,
welche den studiengangspezifischen Modulkatalog bzw. den Studienverlaufsplan enthalt, sind alle Mo-
dule so bemessen, dass sie innerhalb eines Semesters absolviert werden kdnnen.
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Fir die Studiengdnge 1 — 5 existiert ein gemeinsames Modulhandbuch.* Es enthélt Informationen zu den
1) Inhalten und Qualifikationszielen (Lehrinhalte, Qualifikationsziele), den 2) verwendeten Lehr- und Lern-
formen (Lehr- und Lernmethoden), den 3) Voraussetzungen fiir die Teilnahme (Voraussetzungen / Prii-
fungsvorleistungen), der 4) Verwendbarkeit des Moduls (Verwendbarkeit), den 5) Voraussetzungen fir
die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten entsprechend dem European Credit Transfer System (Priifungs-
art/ Priifungsform/ Priifungsdauer), den 6) ECTS-Leistungspunkten (Leistungspunkte und SWS), der 7)
Haufigkeit des Angebots des Moduls (Angebotsfrequenz), dem 8) Arbeitsaufwand des Moduls (Studenti-
sche Arbeitsbelastung) und der 9) Dauer des Moduls (Dauer). Informationen zur Benotung eines Moduls
finden sich nicht gesondert im Handbuch, da die Benotung von Modulen allgemein durch § 11 Abs. (2) —
Abs. (4) BPO-A geregelt ist.

Bei den Angaben zu den Voraussetzungen fir die Teilnahme werden im Sinne des § 7 Abs. 3 S. 1 Nds.
StudAkkVO die jeweils fiir eine erfolgreiche Teilnahme zentralen Kenntnisse, Fahigkeiten und Fertigkeiten
konkretisiert. Uberwiegend wird dies durch den Bezug auf Vorkenntnisse aus andereren Modulen reali-
siert.

Im Rahmen der Verwendbarkeit eines Moduls wird im Modulhandbuch unter dem Punkt ,,Verwendbar-
keit” aufgelistet, in welchen Studiengdngen das Modul allgemein Verwendung findet.

Bei den Voraussetzungen fiir die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten wird angegeben, wie ein Modul
erfolgreich absolviert werden kann. Hierzu werden Prifungsart, -form und -dauer angegeben.

Firr die Vorbereitung der Studierenden ist die fir alle Studiengange fast durchgehende Angabe von kon-
kreter Modul-Literatur positiv zu erwahnen. Fiir jedes Modul der Studiengdnge 1 -5 wird zudem die oder
der Modulverantwortliche benannt.

Die einschlagigen Regelungen des § 7 Nds. StudAkkVO sind somit vollumfanglich erfillt.

Das Kriterium ist erfullt.

1.6 Leistungspunktesystem (§ 8 MRVO)

Jedem Modul der Studiengdnge 1 — 5, ausgenommen Praxisphasen / Praxisprojekte sowie Bachelorarbeit
mit Kolloquium, sind jeweils gemaR Anlage 1 BPO-B-1 — BPO-B-5 flinf ECTS-Leistungspunkte zugeordnet.

GemaR gleicher Anlage und in Einklang mit § 4 Abs. (2) BPO-A umfasst jedes Semester der Studiengédnge
1, 3 und 5 30 ECTS-Leistungspunkte. Bei den Studiengangen 2 und 4 werden wegen des besonderen Pro-
filanspruchs als duale Intensivstudiengange bis zu 75 ECTS-Leistungspunkte pro Studienjahr zugrunde ge-
legt. Jedem Leistungspunkt ist gemaR § 2 Abs. (2) BPO-B-1 — BPO-B-5 ein Arbeitsumfang von 30 Stunden

“ Dieses gemeinsame Modulhandbuch deckt weitere Studiengénge ab, die nicht Teil der gegenwértigen Biindelak-
kreditierung sind.
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zugeordnet. Die Vergabe der Leistungspunkte ist nach § 6 Abs. (2) S.1 BPO-A an das erfolgreiche Bestehen
einer Modulprifung gekoppelt. Den Regelungen des § 8 Abs. 1 Nds. StudAkkVO wird somit entsprochen.

Laut § 2 Abs. (2) BPO-B-1/3/5 sind fiir den Bachelor-Abschluss der Studiengénge 1, 3 und 5 im Einklang
mit § 8 Abs. 2 Nds. StudAkkVO jeweils 210 Leistungspunkte nachzuweisen. Fiir den Bachelor-Abschluss
der Studiengdnge 2 und 4 sind laut § 2 Abs. (2) BPO-B-2/4 jeweils 240 Leistungspunkte nachzuweisen. Den
Regelungen des § 8 Abs. 2 Nds. StudAkkVO wird somit entsprochen.

Der Umfang der Bachelorarbeit ist laut Anlage 1 BPO-B-1 — BPO-B-5 auf 12 ECTS-Leistungspunkte festge-
legt. Den Regelungen des § 8 Abs. 3 Nds. StudAkkVO wird somit entsprochen.

Bei den Studiengangen 2 und 4 handelt es sich um Studiengdnge mit besonderen studienorganisatori-
schen MalRnahmen, fiir welche bis zu 75 ECTS-Leistungspunkte pro Studienjahr zugrunde gelegt werden.
Die Verteilung der Leistungspunkte Gber den Studienverlauf ergibt sich laut Anlage 1 BPO-B-2/4 wie folgt:
1. Studienjahr: 50 ECTS-Leistungspunkte (15 + 35), 2. Studienjahr: 70 ECTS-Leistungspunkte (35 + 35), 3.
Studienjahr: 50 ECTS-Leistungspunkte (15 + 35), 4. Studienjahr: 70 ECTS-Leistungspunkte (40 + 30). Jedem
Leistungspunkt ist gemaR § 2 Abs. (2) BPO-B-2/4 ein Arbeitsumfang von 30 Stunden zugeordnet. Den Re-
gelungen des § 8 Abs. 4 Nds. StudAkkVO wird somit entsprochen. Auf die getroffenen besonderen stu-
dienorganisatorischen Mallnahmen innerhalb der Studiengange 2 und 4 wird in Kapitel 2.2.2.7 naher ein-
gegangen.

Das Kriterium ist erfullt.

1.7 Anerkennung und Anrechnung (Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV)

Die Anerkennung und Anrechnung von Leistungen im Sinne der Lissabon-Konvention® werden (ber § 16
Abs. (1)-(4) BPO-A geregelt. Dort heiRt es:

(1) Auf Antrag werden in einem Bachelorstudiengang erworbene Leistungspunkte, die an einer Hoch-
schule eines Vertragsstaates des Ubereinkommens iiber die Anerkennung von Qualifikationen im
Hochschulbereich in der europdischen Region erbracht wurden, ohne Gleichwertigkeitsfeststel-
lung auf entsprechende Module anerkannt, sofern in den vermittelten Kompetenzen keine wesent-
lichen Unterschiede festgestellt werden kénnen. 2Die Beweislast liegt bei der Jade Hochschule.

(2) Setzen Studierende ein bereits begonnenes Studium an der Jade Hochschule Wilhelms-
haven/Oldenburg/Elsfleth nach Exmatrikulation im selben oder verwandten Studiengang fort, so
werden die bereits erbrachten Leistungen sowie Fehlversuche iibernommen.

(3) Leistungspunkte, die an einer auslédndischen Hochschule aufSerhalb der Unterzeichnerstaaten der
Lissabon Konvention erbracht wurden, werden anerkannt, wenn die Hochschule oder der Studien-
gang gemdf3 den Rechtsvorschriften des betreffenden Landes ordnungsgemdf anerkannt oder ak-
kreditiert ist und durch den Antragsteller/die Antragstellerin nachgewiesen ist, dass die Leistungen

5> Gesetz zu dem Ubereinkommen vom 11. April 1997 {iber die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbe-
reich in der européischen Region (Lissabon-Konvention).
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im Wesentlichen in Inhalt und Umfang den Anforderungen und vermittelten Kompetenzen des ge-
wdhlten Studiengangs entsprechen.

(4) Auf Antrag werden aufSerhalb der Hochschulen erworbene Kompetenzen bis zur Hdlfte der fiir den
Studiengang vorgesehenen Leistungspunkte angerechnet, wenn diese den in den Modulen des
Studiengangs vermittelten Kompetenzen nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind und diese er-
setzen kénnen.

Die fachliche Verantwortung fiir die Entscheidung zur Anerkennung und Anrechnung liegt gemafd § 13
Abs. (1)-(2) BPO-A bei der Studiendekanin bzw. dem -dekan bzw. der von ihr oder ihm eingesetzten Pri-
fungskommission, die hierliber gemaR § 16 Abs. (7) S. 3 BPO-A in der Regel binnen vier Wochen zu ent-
scheiden hat.

Zusétzlich zu § 16 Abs. (1)-(4) BPO-A regeln § 5 Abs. (4) BPO-B-1/3/5 sowie § 5 Abs. (6) BPO-B-2/4:

Wird im Rahmen des Studiengangs ein Auslandssemester absolviert, so kénnen die Module nach
§ 4 Absatz 2 durch Module der ausléndischen Hochschule ersetzt werden. ?Werden durch die Mo-
dule der ausldndischen Hochschule mindestens vier Module ersetzt, davon mindestens zwei Spezi-
alisierungsmodule, so wird dem Spezialisierungsbereich der Zusatz , International” hinzugefiigt
und auf dem Zeugnis ausgewiesen. *Vor Aufnahme des Auslandssemesters schlief3en die Studie-
renden mit der Studiendekanin bzw. dem Studiendekan eine Vereinbarung (iber die geplante Be-
legung der Module sowie liber die dann mégliche Zuordnung zu den Bereichen nach § 4 Absatz 2.

Die Studiengdnge 1 — 5 erfiillen damit die Kriterien des Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfillt.

1.8 Besondere Kriterien fiir Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen (§ 9 MRVO)
Sachstand/Bewertung

Das Kriterium ist nicht einschlagig.

1.9 Sonderregelungen fiir Joint-Degree-Programme (§ 10 MRVO)

Sachstand/Bewertung

Das Kriterium ist nicht einschlagig.
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2 Gutachten: Erfiillung der fachlich-inhaltlichen Kriterien
2.1 Schwerpunkte der Bewertung / Fokus der Qualitdtsentwicklung

Die Begutachtungsgruppe erkundigte sich in den Gesprachen und bei der Begehung vor Ort ausgiebig Gber
die Weiterentwicklungen der Studiengange im Akkreditierungszeitraum, vor allem hinsichtlich der einge-
flihrten Neuerungen in den Curricula, wie zum Beispiel dem ,,Onboarding-Modul”, welches gleich meh-
rere fachliche wie auch studienorganisatorische Ziele verfolgt.

Ein weiteres Augenmerk wahrend der Gesprache und der Begehung vor Ort lag auf der materiellen Aus-
stattung der Studiengdnge.

Im Rahmen der Reakkreditierung wurde zudem ein Fokus auf den besonderen Profilanspruch der Studi-
engange 2 ,Medizintechnik, dual” und 4 ,,Mechatronik, dual” als sowohl duale als auch intensive Studien-
gdnge gelegt. Die Begutachtungsgruppe erkundigte sich in diesem Zusammenhang in den Gesprachen vor
Ort nach der Qualitat der inhaltlichen, organisatorischen sowie zeitlichen Verzahnung der beiden Lernorte
Hochschule und Unternehmen. In Bezug auf die Intensitat der Theoriesemester der beiden Studiengange
interessierte sich die Begutachtungsgruppe vor allem fiir Aspekte der Studierbarkeit.

2.2 Erfullung der fachlich-inhaltlichen Kriterien

(gemdfs Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4i.V. mit Art. 4 Abs. 3 Satz 2a StAkkrStV und §§ 11 bis 16; §§ 19-21 und § 24 Abs. 4 MRVO)

2.2.1 Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 MRVO)

a) Studiengangsiibergreifende Aspekte
Sachstand

Im Zuge der Reakkreditierung der Studiengange 1 — 5 wurde laut Auskunft der Hochschule das Studienan-
gebot mit der Zielsetzung weiterentwickelt, den Anforderungen des Ingenieurprofils der Zukunft zu ent-
sprechen. Vom Fachbereich Ingenieurwissenschaften wurden die Qualifikationsziele daher in zwei Ebenen
definiert: in der Grundebene und in der dariiberliegenden Ebene der fachrichtungsspezifischen Qualifika-
tion.

Die Grundebene umfasst fachrichtungsiibergreifende Fahigkeiten und liberfachliche Kompetenzen. Diese
werden in der darliberliegenden Ebene um fachrichtungsspezifische Qualifikationsziele, welche zur Auf-
nahme einer qualifizierten Erwerbstatigkeit in der ausgewahlten Fachrichtung befdhigen sollen, erganzt.
Die allgemeinen sowie die spezifischen Qualifikationsziele sind auf den jeweiligen Webseiten der Studi-
engange veréffentlicht.® Zur Grundebene gehdéren die wissenschaftliche Befdhigung, die Berufsbefihi-
gung sowie die Personlichkeitsentwicklung.

Die wissenschaftliche Ausbildung im Fachbereich Ingenieurwissenschaften folgt dem Prinzip des anwen-
dungsorientierten Lehrens und Lernens. Die Qualifikationsziele der Studiengdnge 1 — 5 dieses Bereiches

6 Siehe z.B. die Qualifikationsziele des Studiengangs 3 ,,Mechatronik” auf https://www.jade-hs.de/unsere-hochschule/fachberei-

che/ingenieurwissenschaften/studiengaenge-in-der-akkreditierung/mechatronik/ (Zugriff 26.03.25).
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der Grundebene definiert die Hochschule laut Selbstbericht folgendermalien: Die Absolventinnen und
Absolventen

e haben ein breites und integriertes Wissen und Verstandnis der wissenschaftlichen Grundlagen auf
dem Gebiet des jeweiligen Studiengangs nachgewiesen. lhr Wissen entspricht dem Stand der Fach-
literatur und schlielt zugleich vertiefte Wissensbestdnde des aktuellen Stands der Forschung auf
dem gewidhlten Spezialisierungsgebiet ein.

e beherrschen die notwendigen ingenieurwissenschaftlichen Methoden und verfigen Uber ein kriti-
sches Verstandnis der wichtigsten Theorien und Prinzipien sowie Gber Methodenkompetenz auf
dem Gebiet des jeweiligen Studiengangs.

e sind in der Lage, selbstindig weiterfiihrende Lernprozesse zu gestalten und damit ihr Wissen im
ingenieurwissenschaftlichen Bereich selbstandig zu erweitern und zu vertiefen.

e beherrschen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis und kdnnen fachbezogene Positionen und
Problemldsungen formulieren und argumentativ verteidigen.

e konnen technisch-wissenschaftlich fundierte Berichte erstellen.

e sindinder Lage, sich sowohl mit Fachvertretern als auch mit Laien tGber Informationen, Ideen, Prob-
leme und Losungen auszutauschen.

e konnen einschatzen, welches Potential die sog. ,,Future Skills” wie Industrie 4.0, Digitalisierung und
KI-Anwendungen bieten.

e konnen als Ingenieure die Auswirkungen von Entwicklungen unter fachlichen, gesellschaftlichen
und ethischen Gesichtspunkten bewerten.

Die Befahigung zur qualifizierten Erwerbstatigkeit wird erreicht, indem die Studierenden sich eine indivi-
duelle fachliche Spezialisierung erarbeiten, welche sie zu Experten in ingenieurwissenschaftlichen Fragen
macht. Die Qualifikationsziele fir die Absolventinnen und Absolventen der Studiengange 1 — 5 definiert
die Hochschule fiir diesen Bereich der Grundebene laut Selbstbericht folgendermaRen: Die Absolventin-
nen und Absolventen

e verfugen Uber instrumentelle Kompetenz, womit sie ihr Expertenwissen und Verstehen in ihrer Ta-
tigkeit oder ihrem Beruf anwenden und Problemlésungen und Argumente in ihrem Fachgebiet er-
arbeiten und weiterentwickeln kénnen.

e sind in der Lage, autonom ingenieurwissenschaftliche und anwendungsorientierte Projekte zu pla-
nen und durchzufiihren.

e sind vertraut mit Fragestellungen der Arbeitssicherheit.

o verfligen Uber kommunikative Kompetenzen und kénnen wissenschaftliche Inhalte in eine fir
Nichtfachleute verstandliche Form transformieren.

Der Personlichkeitsentwicklung der Studierenden wird laut Selbstbericht eine besondere Aufmerksamkeit
zuteil. Auf der Grundlage der Kerncurricula bieten die Studiengédnge 1 — 5 Méglichkeiten fir interdiszipli-
nare Brickenschlage. Im Rahmen der fachwissenschaftlichen Ausbildung wird die Personlichkeitsentwick-
lung durch eine Kombination eigenstandiger, individueller Arbeit mit Gruppenarbeiten unterstiitzt. Diese
Lehr- und Lernform soll neben der fachlichen Weiterentwicklung auch die individuelle Sozialkompetenz
und Verbindlichkeit fordern.
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Lehrveranstaltungen wie Projektmanagement oder Blirgerliches Recht, die zu den nichttechnischen Wahl-
pflichtmodulen gehoren, sind feste Bestandteile des Curriculums. Dort sollen sowohl das Arbeiten in
Gruppen, das Losen von Konflikten, das Abwagen von Entscheidungen als auch die Prasentation wissen-
schaftlicher Ergebnisse und das Schreiben technisch-wissenschaftlicher Berichte vermittelt werden. Eben-
falls gehort die Vermittlung von interkulturellen und kommunikativen Kompetenzen zu dem nichttechni-
schen Wahlpflichtangebot dazu. Diese Kompetenzen kénnen auch durch Auslandsaufenthalte oder Prak-
tika erworben werden, wofir ein Mobilitatsfenster im sechsten Fach- oder im Abschlusssemester vorge-
sehen ist. Die Qualifikationsziele fiir die Absolventinnen und Absolventen der Studiengange 1 —5 definiert
die Hochschule fiir diesen Bereich der Grundebene laut Selbstbericht folgendermaRen: Die Absolventin-
nen und Absolventen

e sind in der Lage, in interdisziplindren Teams zusammenzuarbeiten, indem sie Ideen offen austau-
schen und konstruktives Feedback geben, um Losungen gemeinsam zu entwickeln und optimale
Ergebnisse zu erzielen.

e sind in der Lage, kulturelle Unterschiede wertzuschatzen und respektvoll auf die Perspektiven in-
ternationaler Kolleginnen und Kollegen einzugehen.

e konnen aktiv Verantwortung in Teamprojekten ibernehmen, indem sie Aufgaben koordinieren,
klare Ziele festlegen und Fortschritte Giberwachen, um das Team zu leiten und zu motivieren.

o reflektieren bei der Entwicklung technischer Lésungen potenzielle ethische und soziale Auswirkun-
gen und passen ihre Handlungen so an, dass diese den gesellschaftlichen und kulturellen Werten
entsprechen.

Die Dimension der Personlichkeitsbildung umfasst laut Selbstbericht auch die kiinftige zivilgesellschaftli-
che, politische und kulturelle Rolle der Absolventinnen und Absolventen. So sollen die Studierenden auch
Uberfachliche Kompetenzen, die es ihnen ermdglichen, die Relevanz ihres ingenieurwissenschaftlichen
Fachwissens fiir aktuelle gesellschafts- und umweltpolitische Fragestellungen einzuordnen, erwerben. Die
Hochschule erwartet in diesem Zusammenhang, dass auch die Lehrenden Handlungsfelder, Moglichkeiten
und die Bedeutung zivilgesellschaftlichen Engagements im Rahmen des Curriculums beriicksichtigen und
die Studierenden zum zivilgesellschaftlichen Engagement anregen. Die Studierenden selbst sind aufgefor-
dert, hochschulpolitische Verantwortung zu tibernehmen, z.B. durch die Beteiligung an Gremienarbeit
und der studentischen Selbstverwaltung. Die Qualifikationsziele fiir die Absolventinnen und Absolventen
der Studiengédnge 1 —5 definiert die Hochschule fiir diesen Bereich der Grundebene folgendermafien aus:
Die Absolventinnen und Absolventen

e sindin der Lage, relevante Informationen in ihrem Handlungsfeld zu sammeln, zu bewerten und zu
interpretieren, dabei aber auch eigene und fremde Entscheidungen kritisch zu hinterfragen und
ihre Bedeutung in einen zivilgesellschaftlichen Zusammenhang zu stellen.

o verfligen Uber die Fahigkeit, ingenieurwissenschaftliche Problemstellungen als mehrdimensionale
Aufgabenkomplexe zu betrachten, in denen neben wissenschaftlichen im gleichen MaRe gesell-
schaftliche und ethische Erkenntnisse bertcksichtigt werden.

e konnen ihre wissenschaftlichen Ergebnisse in der Offentlichkeit oder vor einem Fachpublikum unter
Bericksichtigung ethischer und gesellschaftspolitischer Gesichtspunkte vertreten.
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Die Begutachtungsgruppe ist sich darin einig, dass die allgemeinen Qualifikationsziele und die angestreb-
ten Lernergebnisse der Studiengdnge 1 — 5 klar formuliert sind. Sie tragen zudem den Zielen von Hoch-
schulbildung nachvollziehbar Rechnung.

Die Dimension der Personlichkeitsbildung innerhalb der Grundebene der von der Jade Hochschule defi-
nierten Qualifikationsziele umfasst auch die kiinftige zivilgesellschaftliche, politische und kulturelle Rolle
der Absolventinnen und Absolventen, so dass die Studierenden nach ihrem Abschluss in der Lage sein
sollten, gesellschaftliche Prozesse kritisch, reflektiert sowie mit Verantwortungsbewusstsein und in de-
mokratischem Gemeinsinn maRgeblich mitzugestalten.

Wie die Begutachtungsgruppe bestatigen kann, umfassen die fachlichen und wissenschaftlichen Anforde-
rungen der Studiengdange 1 — 5 die Aspekte Wissen und Verstehen, Einsatz, Anwendung und Erzeugung
von Wissen, Kommunikation und Kooperation sowie wissenschaftliches Selbstverstandnis bzw. Professi-
onalitat. Samtliche fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen sieht die Begutachtungsgruppe als
stimmig im Hinblick auf das vermittelte Abschlussniveau an.

Die Begutachtungsgruppe kommt abschlieBend zu dem Urteil, dass die Studiengédnge 1 — 5 neben einer
Qualifizierung in der notwendigen wissenschaftlichen Breite auch allgemeine wissenschaftliche Grundla-
gen, Methodenkompetenzen sowie entsprechende berufsfeldbezogene Qualifikationen sicherstellen.

Das Kriterium ist erfullt.

b) Studiengangsspezifische Bewertung

Studiengang 1: Medizintechnik (B. Eng.)

Der Studiengang Medizintechnik bereitet seine Absolventinnen und Absolventen auf eine berufliche Ta-
tigkeit im Bereich der medizintechnischen Industrie, der Wartung sowie der Zulassung medizintechnischer
Geréte vor. Die Absolventinnen befinden sich somit im Berufsalltag immer an der Schnittstelle zwischen
der Technik und der Medizin und missen dabei die Funktion und Anwendung der Gerate, aber insbeson-
dere auch die entsprechenden Regularien, kennen und anwenden. Daraus ergibt sich neben den allge-
meinen Qualifikationszielen lauf Selbstbericht der Hochschule die Notwendigkeit des Erwerbes der nach-
folgend beschriebenen Fachkompetenzen auf der dariiberliegenden Ebene: Die Absolventinnen und Ab-
solventen

e verfligen Uber fachliche und interdisziplindre Kenntnisse, Fahigkeiten und Methoden, die sie zur
qualifizierten Erwerbstatigkeit als Ingenieurin bzw. Ingenieur in der medizintechnischen Industrie
oder medizinischen Einrichtungen befahigen.

o verfligen lber vertieftes Wissen (ber viele typische medizintechnische Geradte bzw. Geratesys-
teme aus verschiedenen Bereichen. Dabei liegt besonderes Augenmerk auf Sicherheitsaspekten
sowie Zulassungsfragen und entsprechenden Regularien.
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e besitzen je nach individuellen Schwerpunkten bzw. gewahlten Wahlpflichtmodulen zuséatzlich zu
der grundlegenden Auspragung des medizintechnischen Studiengangs vor allem auch die mecha-
tronische und mikrotechnische Kompetenz.

e sind in der Lage, innovative Losungen in zukilinftigen medizintechnischen Schliisseltechnologien
wie der medizinischen Informatik, der medizinischen Bildverarbeitung, der Mikrosystemtechnik
oder Prothetik zu erarbeiten.

e wurden sie in das experimentelle Arbeitsumfeld der anwendungsorientierten Forschung (z.B. in
(Praxis-)Projekten und Abschlusspraxisphase) eingefiihrt. Sie haben damit die Qualifizierung zur
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse an komplexen Aufgabenstellungen sowie zum Arbei-
ten in Teams und Kommunizieren von Grundlagen und Ergebnissen eigener Arbeitsergebnisse.

Die Begutachtungsgruppe sieht die von der Hochschule definierten fachspezifischen Qualifikationsziele
des Studiengangs 1 als stimmig im Hinblick auf das vermittelte Abschlussniveau an. Sie sind berufsfeldbe-
zogen und stellen eine breite wissenschaftliche Qualifizierung der Absolventinnen und Absolventen des
Studiengangs sicher.

Das Kriterium ist erfullt.

Studiengang 2: Medizintechnik, dual (B. Eng.)

Die Fachqualifikationsziele des Studiengangs 2 sind mit denen des grundstdndigen Studiengangs 1 ,Me-
dizintechnik (B. Eng.)” deckungsgleich. Durch den besonderen Profilanspruch entsteht jedoch zusatzlich
ein besonderes Qualifikationsprofil, welches neben der wissenschaftlichen Befdahigung der Absolventin-
nen und Absolventen auch fiir erweiterte Kenntnisse Uber die Arbeit und Abldufe in einem Unternehmen
sorgt und somit eine erhéhte berufliche Anstellbarkeit schafft.

Die Begutachtungsgruppe sieht die von der Hochschule definierten fachspezifischen Qualifikationsziele
des Studiengangs 2 als stimmig im Hinblick auf das vermittelte Abschlussniveau an. Sie sind berufsfeldbe-
zogen und stellen eine breite wissenschaftliche Qualifizierung der Absolventinnen und Absolventen des
Studiengangs sicher. Zudem tragt die zusatzliche berufliche Qualifikation zu einer erhéhten Anstellbarkeit
bei.

Das Kriterium ist erfillt.
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Studiengang 3: Mechatronik (B. Eng.)

Laut Selbstbericht der Hochschule qualifiziert der Studiengang Mechatronik Studierende fir berufliche
Tatigkeiten in durch Interdisziplinaritdt gekennzeichneten Arbeitsumfeldern. Die fiir solche beruflichen
Tatigkeitsfelder erforderlichen fachlichen und interdisziplinaren Kenntnisse, Fahigkeiten und Methoden
werden den Studierenden im Rahmen des Studienganges Mechatronik vermittelt. Die Absolventinnen
und Absolventen

e verfligen Uber fachliche und interdisziplindre Kenntnisse, Fahigkeiten und Methoden, die sie zur
qualifizierten Erwerbstatigkeit als Ingenieurin bzw. Ingenieur in Unternehmen, bei denen Mecha-
nik, Elektrotechnik/Elektronik und weitere Spezialdisziplinen wie Informationstechnik zusammen-
wirken, befahigen.

e betrachten dieses Zusammenspiel von Einzelbausteinen im Sinne einer komplexen Funktionalitat
ganzheitlich und sind in der Lage, Produkte der Geratetechnik mit ihren Applikationen in hochkom-
plexen Mess- und Analysesystemen, automatisierten Produktionsanlagen, Gerdten der Informa-
tions- und Nachrichtentechnik zu klassifizieren, zu verstehen und anzuwenden.

e wurden in das experimentelle Arbeitsumfeld der anwendungsorientierten Forschung (z.B. in Pra-
xisprojekten und Abschlusspraxisphase) eingefiihrt und kdnnen im Beruf sehr vielseitig eingesetzt
werden.

Die Begutachtungsgruppe sieht die von der Hochschule definierten fachspezifischen Qualifikationsziele
des Studiengangs 3 als stimmig im Hinblick auf das vermittelte Abschlussniveau an. Sie sind berufsfeldbe-
zogen und stellen eine breite wissenschaftliche Qualifizierung der Absolventinnen und Absolventen im
Sinne der Interdisziplinaritat des Studiengangs sicher.

Das Kriterium ist erfullt.

Studiengang 4: Mechatronik, dual (B. Eng.)

Die Fachqualifikationsziele des Studiengangs 4 sind mit denen des grundstdndigen Studiengangs 3 ,Me-
chatronik (B. Eng.)” deckungsgleich. Durch den besonderen Profilanspruch entsteht jedoch zusatzlich ein
besonderes Qualifikationsprofil, welches neben der wissenschaftlichen Befdhigung der Absolventinnen
und Absolventen auch fiir erweiterte Kenntnisse tber die Arbeit und Abldufe in einem Unternehmen sorgt
und somit eine erhdhte berufliche Anstellbarkeit schafft.
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Die Begutachtungsgruppe sieht die von der Hochschule definierten fachspezifischen Qualifikationsziele
des Studiengangs 4 als stimmig im Hinblick auf das vermittelte Abschlussniveau an. Sie sind berufsfeldbe-
zogen und stellen eine breite wissenschaftliche Qualifizierung der Absolventinnen und Absolventen des
Studiengangs sicher. Zudem tragt die zusatzliche berufliche Qualifikation zu einer erhéhten Anstellbarkeit
bei.

Das Kriterium ist erfillt.

Studiengang 5: Meerestechnik (B. Eng.)

Die fachspezifischen Qualifikationsziele des Studiengangs 5 ergeben sich laut Hochschule aus der Defini-
tion des Begriffes ,Meerestechnik” sowie aus dem Anforderungsprofil von Seiten der maritimen Wirt-
schaft. Da im Umfeld von Ozeanen und Kiistenmeeren 6kologische, 6konomische und technologische Be-
lange stets enge Verzahnungen aufweisen, werden von Ingenieurinnen und Ingenieuren der Meerestech-
nik in einem deutlich hoheren MaRe grundlegende Kenntnisse aus den Bereichen Ozeanographie, Um-
weltbiologie und Biogeochemie gefordert. Qualifikationsziel des Studiengangs 5 sei es daher, bei Studie-
renden das Verstandnis fiir diese Interaktionen im marinen Umfeld zu schaffen. Der Studiengang legt auch
gleichzeitig die Grundlage fiir den konsekutiven und forschungsorientierten Master ,Marine Sensorik” an
der Universitat Oldenburg. Die fachspezifischen Qualifikationsziele des Studiengangs legt die Hochschule
wie folgt fest. Die Absolventinnen und Absolventen

o verfligen lber fachliche und interdisziplindre Kenntnisse, Fahigkeiten und Methoden, die sie zur
qualifizierten Erwerbstatigkeit als Ingenieurin bzw. Ingenieur in der meerestechnischen Industrie,
wie Offshore-Technik fiir die Windenergie oder Ol- und Gasgewinnung, aber auch in der Tiefwasser-
technik oder der marinen Umweltschutztechnik befahigen;

e besitzen eine mechatronisch-orientierte Qualifikation in der Entwicklung, Optimierung und Analyse
von Anlagen, Sensoren und Messmethoden flir marine Fragestellungen;

e sind in der Lage, innovative Losungen zur nachhaltigen Nutzung der Meeresraume zu erarbeiten;

e wurden in das experimentelle Arbeitsumfeld der anwendungsorientierten Forschung eingefiihrt
und haben damit die Qualifizierung zur Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in komplexen
Aufgabenstellungen.

Die weltweiten Einsatzgebiete der Absolventinnen und Absolventen fanden sich folglich auf off-shore
Plattformen, Forschungsschiffen, in Forschungsinstituten, in der meerestechnischen Industrie, bei mari-
nen Ingenieurdienstleistern oder Behdrden. Sie umfassen aber ebenso Entwicklungstatigkeiten in heimi-
schen Zulieferbetrieben.
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Die Begutachtungsgruppe sieht die von der Hochschule definierten fachspezifischen Qualifikationsziele
des Studiengangs 5 als stimmig im Hinblick auf das vermittelte Abschlussniveau an. Sie sind berufsfeldbe-
zogen und stellen eine breite wissenschaftliche Qualifizierung der Absolventinnen und Absolventen im
dennoch hochspezialisierten Berufsfeld des Studiengangs sicher.

Das Kriterium ist erfillt.

2.2.2 Schliissiges Studiengangskonzept und addaquate Umsetzung (§ 12 MRVO)

2.2.2.1 Curriculum (§ 12 Abs. 1 Sitze 1 bis 3 und 5 MRVO)

a) Studiengangsiibergreifende Aspekte

Die Studiengange 1 — 5 sind laut Selbstbericht der Hochschule regelmaRig evaluiert worden, Riickmeldun-
gen von Studierenden und Partnerunternehmen wurden eingeholt. Diese Informationen dienten neben
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, dem technologischen Fortschritt sowie sich verandernden An-
forderungen des Arbeitsmarktes als Grundlage fiir die Entwicklung der Studiengdnge im Zuge der Reak-
kreditierung.

Die Studiengdnge 1 — 5 sind fachlich eng verzahnt und weisen daher eine grof3e Schnittmenge bei den
verwendeten Modulen auf. In Abbildung 1 ist die Studienstruktur der drei grundstandigen Studiengange
dargestellt. Sie sieht sechs Theoriesemester sowie ein Abschlusssemester, welches aus einer Abschluss-
praxisphase und der Bachelorarbeit besteht, vor. Dabei umfasst der erste Studienabschnitt die ersten drei
Semester des Studiums, in denen die universellen Grundkenntnisse der Ingenieurwissenschaften und in-
terdisziplindre Kernmodule, welche ab dem 2. Fachsemester um Spezialisierungsmodule erganzt werden,
gelehrt werden. Der Gesamtumfang des Grundstudiums betragt 90 ECTS. Alle erfolgreich absolvierten
Module der ersten drei Semester bilden die Bachelorzwischenpriifung und werden als solche im Zeugnis
ausgewiesen.

Die Studienstruktur basiert auf einem Modulbaukasten mit einer festen ModulgréRe von 5 ECTS, was die
Organisation der Lehrveranstaltungen vereinfacht. Die Module sind in vier Gruppen organisiert: ingeni-
eurwissenschaftliche Grundlagenmodule (10), fiir alle drei Studiengénge identische interdisziplindre Kern-
module (9), Spezialisierungsmodule (11) sowie technische Wahlpflichtmodule (5). Zusatzlich enthalt der
Wahlpflichtbereich auch ein nichttechnisches Wahlpflichtmodul.

Die neuen Curricula sehen einen groBen Bereich mit ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen im Umfang
von 50 ECTS in den ersten drei Semestern vor. Dieser Bereich bildet das gemeinsame Fundament fiir alle
Bachelorstudiengédnge des Fachbereiches Ingenieurwissenschaften in der Akkreditierungsperiode ab dem
Wintersemester 2025. Dieses curriculare Novum zu Beginn des Studiums soll helfen, verschiedene Ziele
zu erreichen. Der Fachbereich sei damit in der Lage, Synergien unter den Ingenieurdisziplinen effektiv zu
nutzen. Daneben soll laut Auskunft der Hochschule den Studierenden mit Beginn des Studiums gezeigt
werden, welchen groRRen Stellenwert interdisziplindres Handeln fiir die Losung technischer Probleme in
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der Zukunft einnehmen wird. Zudem besteht zu Beginn des Studiums dadurch eine gute Durchlassigkeit
zu anderen Studiengdngen des Fachbereichs. Auf der Basis anerkannter Module ist dann der Wechsel
ohne Zeitverlust moglich.

5CP 5CP 5cCP [ 5CP [ 5CP 5cCP

7. Semester bschl isph (18 CP) und helorarbeit (12 CP)

Nichttechnische
Wabhlpflicht

6. Semester Technische Wahlpflicht

5. Semester

Spezialisierung

4. Semester

3. Semester

2. Semester

1. Semester

Abbildung 1: Studienstruktur der grundstandigen Studiengange 1, 3 und 5

In den Bereich der ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen ist das Modul ,,Onboarding”, das mit seinen
Inhalten die Studierenden auf den weiteren Verlauf des Studiums vorbereiten und mogliche Befahigungs-
unterschiede bei den Studienanfangern ausgleichen soll, integriert. Zu Beginn des Studiums haben die
Studierenden damit die Moglichkeit, sich selbst zu orientieren bzw. ihre Studienentscheidung zu tGberpri-
fen. Dieser Bereich zu Beginn des Studiums férdert die Durchlassigkeit zwischen den Studienangeboten
im Fachbereich.

Ab dem zweiten Semester schlieRen sich die interdisziplindren Kernmodule an. Dabei handelt es sich um
Pflichtmodule, in denen die erforderlichen Grundkenntnisse aus den Bereichen Elektrotechnik und Ma-
schinenbau fiir die ingenieurwissenschaftliche Ausbildung vermittelt werden. Die Kernmodule werden
von den Studierenden bis zum flinften Semester absolviert.

Im Rahmen der Spezialisierung im Umfang von 55 ECTS wird den Studierenden eine Schwerpunktbildung
ermoglicht, die durch flinf technische Wahlpflichtmodule im Umfang von 25 ECTS weiter vertieft werden
kann oder durch eine Zusammensetzung aus Modulen anderer Spezialisierungen/Studiengidnge um eine
Zusatzspezialisierung erweitert werden kann.

Um die Attraktivitdt eines Auslandsaufenthalts zu steigern und die Mobilitdt von Studierenden zu erho-
hen, wurden Anpassungen im Curriculum vorgenommen. Die Platzierung des Wahlpflichtblocks im 6. Se-
mester bietet nun die Moglichkeit, dieses Semester — gegebenenfalls auch zusammen mit dem Abschluss-
semester — fir das Auslandsstudium zu nutzen. Studierende kénnen dariber hinaus einen Zusatz ,inter-
national” fiir den Spezialisierungsbereich erwerben.

Bei den beiden dualen Studiengdngen 2 und 4 handelt es sich um ein Intensivstudium mit der Gesamt-
dauer von 8 Semestern (240 ECTS). Abbildung 2 zeigt die Studienstruktur dieser dualen Varianten der
Studiengadnge 1 und 3. Sie folgt einer dhnlichen Struktur wie die der grundstandigen Studiengange. Das
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Studium ist allerdings mit einer beruflichen Ausbildung (ausbildungsintegrierend) bzw. einer beruflichen
Qualifikation (praxisintegrierend) zeitlich verzahnt, wodurch die Theoriesemester im Ablauf verschoben
sind. In den Studiengédngen 2 und 4 verbringen die Studierenden das erste und das flinfte Semester nicht
an der Hochschule, sondern in ihrem Ausbildungsbetrieb bzw. dem Praxisunternehmen.

5CP 5CP 5CP | 5CP | 5cP 5CP 5CP 5CP

8. Semester (18.CP)und (12¢cp)

7. Semester Technische Wahlpflicht

6. Semester

5. Semester Praxisprojekt 2 (15 ECTS) berufliche Ausbildung bzw. berufliche Qualifikation

4. Semester ’ Interdisziplindre Grundlagen

3. Semester ‘

o i |
‘ Nichttechnische

2. Semester
‘ ‘ Wahlpflicht

1. Semester Praxisprojekt 1 (15 ECTS) berufliche Ausbildung bzw. berufliche Qualifikation

Abbildung 2: Studienstruktur der dualen Studiengédnge 2 und 4

Die Theoriemodule sind identisch mit denen der jeweiligen grundstdandigen Studiengange. Das Curriculum
ist auf zwei Lernorte verteilt, die Hochschule und den Ausbildungsbetrieb bzw. das Praxisunternehmen.
Die Zeiten im Unternehmen - zum Teil reserviert fiir die berufliche Ausbildung bzw. die berufliche Quali-
fikation — minden in das Praxisprojekt 1 im ersten Semester und in das Praxisprojekt 2 im flinften Semes-
ter. Die beiden Praxisprojekte werden von der Hochschule betreut. Daflir werden jeweils 15 ECTS verge-
ben.

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf

Die Begutachtungsgruppe ist sich dessen einig, dass das gemeinsame curriculare Fundament der Studien-
ginge 1 — 5 im Hinblick auf die Erreichbarkeit der jeweiligen Qualifikationsziele adaquat und studieren-
denzentriert aufgebaut ist und durch die umgesetzten bzw. in Umsetzung befindlichen Neuerungen wei-
ter verbessert wurde bzw. verbessert wird. Die Qualifikationsziele, die Studiengangbezeichnungen, die
Abschlussgrade, die Abschlussbezeichnungen sowie die Modulkonzepte sind stimmig aufeinander bezo-
gen. Eine gute Ausgeglichenheit zwischen Praxis- und Theorieanteilen ist gewdhrleistet und wurde durch
die curricularen Neuerungen weiter optimiert.

Zudem (iberzeugt die fachliche Breite der wahlbaren Vertiefungsrichtungen. Die inhaltlichen Portfolien
der Studiengdnge bieten den Studierenden insgesamt eine ausreichende Freiheit hinsichtlich der indivi-
duellen Spezialisierungswiinsche. In diesem Zusammenhang stellt die Begutachtungsgruppe nicht zuletzt
fest, dass der wirtschaftliche Bedarf der Region sowie die curricularen Ausrichtungen der Studiengange,
vor allem fiir die Studiengange 3, 4 und 5, sehr gut zusammenpassen.

Die von den Dozierenden eingesetzten Lehr- und Lernformen sieht die Begutachtungsgruppe als an das
jeweilige Studienformat sowie an das jeweilige Studienkonzept angepasst an. Sie sind ausreichend
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vielfdltig gestaltet und nehmen zudem in einem angemessenen Rahmen Riicksicht auf die Heterogenitat
der Studierenden in Bezug auf deren schulische oder berufliche Vorerfahrung.

Ausreichend Freirdume zur individuellen Gestaltung des Studiums sowie der Moglichkeit zur studenti-
schen Mobilitat sind vorhanden. Die innerhalb der Studiengange verwendeten Lehr- und Lernformen sind
der jeweiligen Fachkultur entsprechend vielseitig gestaltet und ermdéglichen somit den Erwerb vielfaltiger
Kompetenzen. Durch regelmaRige Lehrevaluationen werden Studierende an der Gestaltung der verwen-
deten Lehr- und Lernformen beteiligt.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfillt.

b) Studiengangsspezifische Bewertung
Studiengang 1: Medizintechnik (B. Eng.)
Sachstand

Die ingenieurwissenschaftlichen Grundlagenmodule werden im 2. Fachsemester um zwei interdisziplina-
ren Kernmodule und ein Spezialisierungsfach ergénzt. In dem Spezialisierungsmodul werden die Grundla-
gen der Anatomie/ Physiologie gelehrt, da dies die Basis fur die Anwendung und Entwicklung medizini-
scher Gerate darstellt und hinreichende Kenntnisse in der medizinischen Terminologie vermittelt, um die
Fachliteratur zu verstehen.

Im 3. Fachsemester werden drei weitere interdisziplindre Kernmodule gelehrt, die elektrotechnische und
maschinenbauliche Grundkenntnisse erweitern. Hinzu kommen zwei weitere Spezialisierungsmodule
(Medizinische Geratetechnik sowie Mikrobiologie und Hygiene), die medizintechnische Basiskompeten-
zen weiter ausbauen und die Studierenden auf die weiterfiihrenden Spezialisierungsmodule vorbereiten.
Abbildung 3 zeigt die Struktur des ersten Studienabschnitts mit den darin verankerten Modulen.

5CP 5CP 5CP 5CP
3. Semester ik 3: T i ik: Werkstoffkunde und Bauelemente und Medizinische Mikrobiologie
. Vektoranalysis und Reihen Dynamik igkef Gr Geratetechnik und Hygiene
Mathematik 2:
2. Semester Diffe St mt_Egm"E(hnung‘ Messdaten und Statistik HDr.hsprar.hen- Elektrcfte:hmk: Grundlagen CAD AnatD.mle o
gewshnliche programmierung Vertiefung und Physiologie
Differentialgleichungen
Mathematik 1: e e .
1. Semester Lineare Algebra und echische Me:hanlk. Grundlagen der Informatik EIE!(tr?tE:hmk' Physik Onboarding
Statik Einfiihrung
Vektorrechnung

Abbildung 3: Module der Bachelorzwischenpriifung des Studiengangs 1 ,,Medizintechnik”

Im zweiten Studienabschnitt ab dem 4. Semester nimmt die Anzahl der medizintechnischen Spezialisie-
rungsmodule mit jedem Semester zu und ermoéglicht es somit den Studierenden, das erworbene Wissen
aus den Grundlagenmodulen einzusetzen und zu festigen. Es werden in diesem Bereich Fachkompetenzen
in folgenden Spezialisierungsmodulen im vierten bzw. fiinften Semester vermittelt: Medizinische Mikro-
technik, Medizinische Elektronik und Sensorik, Sicherheit in der Medizintechnik, Medizinische Informatik,
Krankenhaustechnik, Radiologie und Strahlenschutz, Regulatory Affairs sowie Medizinische Gerate /
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klinische Anwendungen. Diese werden durch weitere interdisziplindare Kernmodule passend erganzt. Ab-
bildung zeigt die Struktur des zweiten Studienabschnitts mit den darin verankerten Modulen.

5Cp 5CpP 5CP 5CpP 5CpP 5CP

7. Semester A i (18 CP) und Bachelorarbeit (12 CP)

6. Semester TWP

(Bio)Signal und
Bildverarbeitung

Radiologie und . Med.izinische Gerdte /
Regulatory Affairs e
Strahlenschutz Klinische Anwendungen

5. Semester Medizinische Informatik Krankenhaustechnik

Wit i it iadinl it [WESI A9 Medizinische Mikrotechnik Med. Elektronik und Sensorik StehEiER T

4. Semester X N i - )
Regelungstechnik Mikroprozessortechnik Medizintechnik

Abbildung 4: Zweiter Studienabschnitt des Studiengangs 1 ,Medizintechnik”

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf

Zusatzlich zur allgemeinen Bewertung unter Kapitel 2.2.2.1 a) hebt die Begutachtungsgruppe fiir den Stu-
diengang 1 hervor, dass der Themenbereich ,Kinstliche Intelligenz” in Zukunft starker im Wahlpflichtbe-
reich reprasentiert sein sollte.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfillt.
Die Begutachtungsgruppe gibt folgende Empfehlung(en):

e Der Themenbereich ,Kinstliche Intelligenz” sollte im Wahlpflichtbereich des Studiengangs in
Zukunft starker reprasentiert sein.

Studiengang 2: Medizintechnik, dual (B. Eng.)
Sachstand

In Abschnitt 2.2.2.1 a) wurde die Studienstruktur des dualen Bachelorstudiums vorgestellt. Die fachlich-
inhaltliche Ausgestaltung des Studiengangs 2 folgt dem entsprechenden grundstdandigen Studiengang 1,
das Studium ist allerdings mit einer beruflichen Ausbildung bzw. beruflichen Qualifikation zeitlich ver-
zahnt. Um die Doppelqualifizierung zu erreichen, wechseln sich im Rahmen des Studiums die Zeiten im
Unternehmen und in der Hochschule semesterweise ab. In Abbildung 5 ist die gemeinsame Struktur, er-
ganzt durch die medizintechnischen Spezialisierungsmodule, dargestellt.
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8. Semester i (18.CP)und it (12 CP)

(Bio)Signal und
Bildverarbeitung

Radi { M il h
adiologie und S led.izinische Gerate /

Strahlenschutz Klinische Anwendungen

7. Semester Medizinische Informatik Krankenhaustechnik Twp TWP

Mess-und Digitaltechnikund 1) o ik und Sensorik R R U VA= HP P Sicherheitin der TWP

P! technik Medizintechnik

6. Semester

5. Semester Praxisprojekt 2 berufliche Ausbildung bzw. berufliche Qualifikation

ik3: i hanik Wer und | und

4.Semester N -
Vektoranalysis und Reihen Dynamik

Medizinische Gerétetechnik Mikrobiologie und Hygiene

Mathematik 2: Differential- und
3.Semester | Integralrechnung, gewshnliche | Messdaten und Statistik
Differentialgleichungen

Hochsprachen-
prac Elektrotechnik: Vertiefung|  Grundlagen CAD Anatomie und Physiologie
programmierung

Mathematik 1:
2. Semester Lineare Algebraund | Technische Mechanik: Statik | Grundlagen der Informatik | Elektrotechnik: Einfiihrung Physik
Vektorrechnung

Onboarding

1. Semester Praxisprojekt 1 berufliche Ausbildung bzw. berufliche Qualifikation

Abbildung 5: Studienverlauf des Studiengangs 2 ,,Medizintechnik, dual”

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf

Zusatzlich zur allgemeinen Bewertung unter Kapitel 2.2.2.1 a) hebt die Begutachtungsgruppe fir den Stu-
diengang 2 hervor, dass der Themenbereich , Kiinstliche Intelligenz” in Zukunft starker im Wahlpflichtbe-
reich reprasentiert sein sollte.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

Die Begutachtungsgruppe gibt folgende Empfehlung(en):

e Der Themenbereich ,Kiinstliche Intelligenz” sollte im Wahlpflichtbereich des Studiengangs in
Zukunft starker reprasentiert sein.

Studiengang 3: Mechatronik (B. Eng.)
Sachstand

Die ingenieurwissenschaftlichen Grundlagenmodule werden im 2. Fachsemester um zwei interdisziplina-
ren Kernmodule und ein Spezialisierungsfach erganzt. In dem Spezialisierungsmodul ,Einfiihrung in die
Mechatronik” wird Mechatronik als interdisziplindres Fachgebiet vorgestellt. Es werden verschiedene Be-
reiche und deren Bedeutung im Kontext der Entwicklung und des Betriebes mechatronischer Systeme
diskutiert und durch einfache praktische Beispiele mechatronischer Systeme untermauert.

Im 3. Fachsemester werden drei weitere interdisziplindre Kernmodule gelehrt, die elektrotechnische und
maschinenbauliche Grundkenntnisse erweitern. Hinzu kommen zwei weitere Spezialisierungsmodule
(,Maschinenelemente 1“ und , Aktorik”), welche mechatronische Basiskompetenzen weiter ausbauen.
Abbildung 6 zeigt die Struktur des ersten Studienabschnitts mit den darin verankerten Modulen.
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5CP 5CP 5CP S5CP
3. Semester - 3 ' o i Werks1fof'fk.unde und Bauclemente und Maschinenelemente 1 Aktorik
Vektoranalysis und Reihen Dynamik Grun

Mathematik 2:

2. Semester Differential- und Int.egra\re(hnung, Messdaten und Statistik Hochspra.:hen- Elektroltechmk: Grundlagen CAD Einflihrung |n.d|e
gewbhnliche programmierung Vertiefung Mechatronik
Differentialgleichungen

s L5 t Elektrotechnik:

1. Semester Lineare Algebra und . N Grundlagen der Informatik gy ) Physik Onboarding
Statik Einfithrung
Wektorrechnung

Abbildung 6: Module der Bachelorzwischenprifung des Studiengangs 3 ,,Mechatronik”

Im zweiten Studienabschnitt ab dem 4. Semester nimmt die Anzahl der Spezialisierungsmodule mit jedem
Semester zu und ermoglicht es somit den Studierenden, das erworbene Wissen aus den Grundlagenmo-
dulen einzusetzen und zu festigen. Es werden in diesem Bereich Fachkompetenzen in folgenden Speziali-
sierungsmodulen im vierten bzw. fliinften Semester vermittelt: Robotik: Grundlagen und Anwendungen,
Konstruktion mechatronischer Systeme, Mechatronische Systeme 1, Systems Engineering, Mechatroni-
sche Systeme 2, Optronik, Fertigungstechnik, Komplexlabor Mechatronik. Diese werden durch weitere
interdisziplindre Kernmodule passend erganzt. Abbildung 7 zeigt die Struktur des zweiten Studienab-
schnitts mit den darin verankerten Modulen.

5cP scp 5CP | s5cP | 5CP 5cP

7. Semester Al i (18 CP) und Bachel beit (12 CP)

6. Semester TWP

(Bio)Signal und
Bildverarbeitung

5.Semester

Optronik Komplexlabor Mechatronik Fertigungstechnik Systems Engineering Mechatronische Systeme 2

Digitaltechnik und Messtechnik und Sensorik Robotik: Grundlagen und Konstruktion

4. Semester Mess- und Regelungstechnik ) . )
Mikroprozessortechnik Anwendungen mechatronischer Systeme

Mechatronische Systeme 1

Abbildung 7: Zweiter Studienabschnitt des Studiengangs 3 ,,Mechatronik”

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf

Zusatzlich zur allgemeinen Bewertung unter Kapitel 2.2.2.1 a) hebt die Begutachtungsgruppe fir den Stu-
diengang 3 hervor, dass der Themenbereich ,Kiinstliche Intelligenz” in Zukunft starker im Wahlpflichtbe-
reich reprasentiert sein sollte.

Entscheidungsvorschlag
Das Kriterium ist erfullt.
Die Begutachtungsgruppe gibt folgende Empfehlung(en):

e Der Themenbereich ,Kiinstliche Intelligenz” sollte im Wahlpflichtbereich des Studiengangs in
Zukunft starker reprasentiert sein.
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Studiengang 4: Mechatronik, dual (B. Eng.)
Sachstand

In Abschnitt 2.2.2.1 a) wurde die Studienstruktur des dualen Bachelorstudiums vorgestellt. Die fachlich-
inhaltliche Ausgestaltung des Studiengangs 4 folgt dem entsprechenden grundstandigen Studiengang 3,
das Studium ist allerdings mit einer beruflichen Ausbildung bzw. beruflichen Qualifikation zeitlich ver-
zahnt. Um die Doppelqualifizierung zu erreichen, wechseln sich im Rahmen des Studiums die Zeiten im
Unternehmen und in der Hochschule semesterweise ab. In Abbildung 8 ist die gemeinsame Struktur, er-
ganzt durch die mechatronische Spezialisierungsmodule, dargestellt.

scP 5cP 5cP | 5cP | scp s5cp scp scp
8. Semester i (18.CP)und it (12 CP)
(Bio)Signal und . . . . . . .
7. Semester : . Optronik Komplexlabor Mechatronik Fertigungstechnik Systems Engineering Mechatronische Systeme 2 TWP TWP
Bildverarbeitung
Mess- und Digitaltechnik und Robotik: Grundlagen und Konstruktion Mechatronische Systeme
6. Semester . Dig _ ik und Sensorik G > s WP
technik Anwendungen mechatronischer Systeme 1
5. Semester Praxisprojekt 2 berufliche Ausbildung baw. berufliche Qualifikation
e . !
4. Semester el e it i Maschinenelemente 1 Aktorik
Vektoranalysis und Reihen Dynamik ighei
Mathematik 2: Differential- und
Hochsprachen- Einfiih di
3. Semester s und statistik ochsprachen Elektrotechnik: Vertiefung|  Grundlagen CAD infiibrung in die wp
e programmierung Mechatronik
Differentialgleichungen
2. Semester Mathematik 1:Lineare |\ o 1\ Mechanik: Statik | Grundiagen der Informatik | Elektrotechnik: Einfihrung Physik Onboarding
Algebra und Vektorrechnung
1. Semester Praxisprojekt 1 beruflich bzw. berufliche

Irt

Abbildung8: Studienverlauf des Studiengangs 4 ,,Mechatronik, dua
Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf

Zusatzlich zur allgemeinen Bewertung unter Kapitel 2.2.2.1 a) hebt die Begutachtungsgruppe fir den Stu-
diengang 4 hervor, dass der Themenbereich ,Kinstliche Intelligenz” in Zukunft starker im Wahlpflichtbe-
reich reprasentiert sein sollte.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfillt.
Die Begutachtungsgruppe gibt folgende Empfehlung(en):

e Der Themenbereich ,Kinstliche Intelligenz” sollte im Wahlpflichtbereich des Studiengangs in
Zukunft starker reprasentiert sein.

Studiengang 5: Meerestechnik (B. Eng.)
Sachstand

Zu Beginn des Studiums werden die notwendigen naturwissenschaftlichen Grundlagen der Spezialisierung
durch die Facher Meereskunde 1, Meereskunde 2, Material- und Umweltchemie vermittelt. Abbildung 9
zeigt die Struktur des ersten Studienabschnitts mit den darin verankerten Modulen.
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5CP 5CP 5CP 5CP
Mathematik 3: Technische Mechanik: Werkstoffkunde und Bauelemente und Material- und
3. Semester . I _
Vektoranalysis und Reihen Dynamik e Grundsc Umweltchemie
Mathematik 2:
2. Semester Differential- ung Int.egva\ve(hnung, Messdaten und statistik Ho:hspra.:hen- Elektrcfte:hnlk: Grundlagen CAD
gewdhnliche programmierung Vertiefung
Differentialgleichungen
Mathematik 1: B . e
1. Semester Lineare Algebra und EEEEE Mechanlk. Grundlagen der Informatik Elell(tr?te:hnlk. Physik
Statik Einfiihrung
Vektorrechnung

Meereskunde 2:

Bio-geochemische
Ozeanographie

Meereskunde 1
Physikalische
Ozeanographie

Onboarding

Abbildung 9: Module der Bachelorzwischenpriifung des Studiengangs 5 ,,Meerestechnik”

In den hoheren Semestern folgen weitere anwendungsorientierte Studieninhalte, deren Orientierung

eine hohe Passfahigkeit zu spateren Themen des Masters ,,Marine Sensorik“ aufweist und die den Studie-

renden ermoglichen, das erworbene Wissen aus den Grundlagenmodulen einzusetzen und zu festigen. Es

werden in diesem Bereich Fachkompetenzen in folgenden Spezialisierungsmodulen im vierten bzw. finf-

ten Semester vermittelt: Marine Signalverarbeitung, Mikrobiologie und Hygiene, Plattformen und Sys-

teme des maritimen Aktionsraumes, Robotik: Grundlagen und Anwendungen, Offshore und Schiffsbe-

triebstechnik, Sensorik in der Meerestechnik, Thermo- und Fluiddynamik sowie Ozeane im System Erde:

Von der Physik zu Leit- und Steuerungssystemen. Diese werden durch weitere interdisziplindre Kernmo-

dule passend erganzt. Abbildung 10 zeigt die Struktur des zweiten Studienabschnitts mit den darin veran-

kerten Modulen.

5CP 5CpP 5CP 5CP 5CP 5CP
7. Semester A i (18 CP) und Bachel beit (12 CP)
6. Semester TWP
P Ozeaneim System Erde-von
Bio)S | und Robotik: Grundl d Offsh d S ikind
5. Semester (‘ ) Igna‘un SROHKASInC 9seniln ) 5 o.re un ) ensoriiin ?r Thermo- und Fluiddynamik der Physik zu Leit-und
Bildverarbeitung Anwendungen Schiffsbetriebstechnik Meerestechnik
Steuerungssystemen
Mess- und Digitaltechnik und Plattf d Systemed
4. Semester q . g . (IO GO R el @ Marine Signalverarbeitung ~ Mikrobiologie und Hygiene g oArmen uﬁ ysteme des
Regelungstechnik Mikroprozessortechnik marinen Aktionsraumes

Abbildung 10: Zweiter Studienabschnitt des Studiengangs 5 , Meerestechnik”

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf

Siehe Kapitel 2.2.2.1 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.
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2.2.2.2 Mobilitat (§ 12 Abs. 1 Satz 4 MRVO)

a) Studiengangsiibergreifende Aspekte

Laut Auskunft der Hochschule unterhalt der Fachbereich der Studiengange 1 — 5 intensive Kooperationen
mit jeweils zwei Hochschulen in Brasilien und Vietnam. Dariber hinaus pflegt das Team des International
Office der Hochschule bereits mit (iber 100 Hochschulen weltweit Partnerschaften und arbeitet daran,
diese Kooperationen voranzubringen und auszuweiten. Es berat, unterstiitzt und betreut Studierende und
Hochschulangehorige bei der Planung von Auslandsaufenthalten.

Sowohl in den grundsténdigen Studiengangen 1, 3 und 5 als auch in den dualen Studiengdngen 2 und 4 ist
es somit moglich, ein bis zwei Semester im Ausland ohne Verlangerung der Studiendauer zu verbringen.
In einer Lernvereinbarung mit der Studiendekanin bzw. dem Studiendekan werden Lehrveranstaltungen
im Umfang von idealerweise 30 ECTS aus dem Wahlpflichtbereich festgelegt, die im Ausland zu absolvie-
ren sind und spater fiir Facher des Curriculums anerkannt werden kénnen. Zudem ist es moglich, die Mo-
dule eines Spezialisierungsbereiches oder Module im Bereich der technischen Wahlpflicht durch die an
der auslandischen Hochschule absolvierten Module zu ersetzen. Werden im Auslandssemester mindes-
tens vier Module, davon mindestens zwei Spezialisierungsmodule, durch die Module der auslandischen
Hochschule ersetzt, so wird dem Spezialisierungsbereich der Zusatz ,international” hinzugefiigt und auf
dem Zeugnis ausgewiesen (siehe auch § 5 BPO-B-1 —5). Dartiber hinaus wird es den Studierenden ermog-
licht, das Abschlusssemester ebenfalls im Ausland zu absolvieren.

Anders als in den Studiengangen 1, 3 und 5 kldren duale Studierende zuerst mit ihrem Unternehmen in-
dividuell, ob ein Auslandsaufenthalt fiir sie vorgesehen werden kann. GemaR den Erfahrungen des Fach-
bereichs betrifft die Vereinbarung in der Regel nur ein Semester an einer auslandischen Hochschule,
wodurch keine Praxiszeiten im Unternehmen betroffen seien.

Die Begutachtungsgruppe sieht alle formalen Voraussetzungen zur Schaffung geeigneter Rahmenbedin-
gungen zur Férderung der studentischen Mobilitdt, die den Studierenden einen Aufenthalt an anderen
Hochschulen ohne Zeitverlust ermoglichen, als erfiillt an. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach der Absolvie-
rung eines Auslandssemesters laut Auskunft der Hochschule sehr gering, was sich auch in den Gespréachen
vor Ort mit den Studierenden widerspiegelte. Die Begutachtungsgruppe konnte somit keine weitere Be-
wertung liber die Erflllung der formalen Voraussetzungen hinaus vornehmen.

Das Kriterium ist erfullt.
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b) Studiengangsspezifische Bewertung
Studiengang 1: Medizintechnik (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.2.2 a)

Bewertung: Starken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.2.2 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

Studiengang 2: Medizintechnik, dual (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.2.2 a)

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.2.2 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

Studiengang 3: Mechatronik (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.2.2 a)

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.2.2 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

Studiengang 4: Mechatronik, dual (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.2.2 a)
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Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.2.2 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

Studiengang 5: Meerestechnik (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.2.2 a)

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.2.2 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

2.2.2.3 Personelle Ausstattung (§ 12 Abs. 2 MRVO)

a) Studiengangsiibergreifende Aspekte

Sachstand

“«

Die Studiengange 1 — 5 gehoren der gemeinsamen Lehreinheit ,,Fachbereich Ingenieurwissenschaften
an, fiir die laut Hochschule 46 Professuren vorgesehen sind. Hinzu kommen 37 wissenschaftliche Mitar-
beitende sowie 8 Mitarbeitende aus Technik und Verwaltung.

Aktuell verzeichnet der Fachbereich 14 vakante Professuren. Der Fachbereich hat deren Besetzung zu-
rickgestellt, um zunachst das neue Curriculum fiir alle Studiengange, die aktuell in der gesamten Lehrein-
heit reakkreditiert werden, vollstandig zu entwickeln und abzustimmen. Diese strategische Entscheidung
soll sicherstellen, dass die Anforderungen und Schwerpunkte der neuen Curricula optimal beriicksichtigt
werden kdnnen.

Bei den Berufungsverfahren steht das Berufungsmanagement der Jade Hochschule dem Fachbereich In-
genieurwissenschaften begleitend zur Seite und unterstltzt die Verantwortlichen dabei, die Verfahren
transparent und rechtssicher durchzufiihren. Das konkrete Zusammenwirken von Berufungskommissio-
nen und Gremien sowie die Gestaltung von Berufungsverfahren regelt die Berufungsordnung der Jade
Hochschule. Darliber hinaus werden im Rahmen des vom Bundesministerium fiir Bildung und Forschung
geférderten Projektes JadeProf (Laufzeit 2021 — 2027) neue Konzepte zur Gewinnung des professoralen
Personals erprobt und umgesetzt.

Fiir die in der Lehre tatigen Angehorigen der Jade Hochschule werden am Zentrum fir Weiterbildung
(2ZfwW) im Bereich der didaktischen Weiterbildung Formate angeboten, um die Lehrqualitdt in den Ba-
chelor- und Masterstudiengangen der Hochschule zu verbessern. Seit 2020 ist am ZfW zusatzlich das
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hochschulinterne Neuberufenenprogramm etabliert, in dem die neuberufenen Professorinnen und Pro-
fessoren der Jade Hochschule in einer dreisemestrigen WeiterbildungsmaRnahme auf die besonderen An-
forderungen der Didaktik in der Hochschullehre vorbereitet werden. Bei vollstandiger Ableistung der Pro-
gramminhalte erhalten die Teilnehmenden neben dem Hochschulzertifikat zusatzlich das WindH-Zertifi-
kat des Kompetenzzentrums Hochschuldidaktik fiir Niedersachsen.

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf

Die Begutachtungsgruppe unterstreicht, dass die personelle Ausstattung der Studiengdnge insgesamt
Uberzeugt und trotz der momentanen Vakanzen eine weitestgehend gute Abdeckung der fachlichen In-
halte gewahrleistet. Vor allem auch tber das Neuberufenenprogramm wiirde ein enger Austausch (iber
die Disziplingrenzen hinweg von Anfang an erleichtert. Eine hohe Zufriedenheit in Bezug auf die personelle
Ausstattung der Studiengédnge 1 — 4 nahm die Begutachtungsgruppe unter den Studierenden in den Ge-
sprachen vor Ort wahr, ebenso wie eine hohe Motivation bei den Lehrenden, was sich nicht zuletzt in
neuen ldeen, Konzepten und Methoden fiir die Gestaltung der Lehre widerspiegele.

Die zur Verfligung gestellten Moglichkeiten zur qualitativen didaktischen Weiterbildung der Lehrenden
sieht die Begutachtungsgruppe als vorbildhaft an.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

b) Studiengangsspezifische Bewertung
Studiengang 1: Medizintechnik (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.2.3 a)

Bewertung: Starken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.2.3 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.
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Studiengang 2: Medizintechnik, dual (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.2.3 a)

Bewertung: Starken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.2.3 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfillt.

Studiengang 3: Mechatronik (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.2.3 a)

Bewertung: Starken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.2.3 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfillt.

Studiengang 4: Mechatronik, dual (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.2.3 a)

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.2.3 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfllt.

Seite 44 | 91



Akkreditierungsbericht: Biindel [...] %ﬁ;
H

Studiengang 5: Meerestechnik (B. Eng.)

Siehe Kapitel 2.2.2.3 a)

Laut Auskunft der Hochschule ist die Riickstellung der Besetzung einiger Stellen am Fachbereich auf die
verschiedenen Prozesse der Umstellung der Curricula sowie der Reakkreditierungsverfahren zuriickzufiih-
ren. In den Gesprachen mit den Studierenden nahm die Begutachtungsgruppe zur Kenntnis, dass wegen
der personellen Situation jedoch viele Wahlpflichtmodule aus dem Modulkatalog des Studiengangs 5 hau-
fig nicht angeboten wiirden, was die persdnliche Schwerpunktsetzung der Studierenden teilweise sehr
einschranke. Die Begutachtungsgruppe empfiehlt daher eine schnellstmogliche Wiederbesetzung der fir
den Studiengang 5 relevanten, unbesetzten Stellen.

Das Kriterium ist erfillt.

Die Begutachtungsgruppe gibt folgende Empfehlung(en):

e Eine schnellstmdgliche Wiederbesetzung der fiir den Studiengang relevanten vakanten Stellen bei
den Lehrenden sollte angestrebt werden, um entsprechende Mdglichkeiten zur individuellen
Schwerpunktsetzung der Studierenden im Wahlpflichtbereich wiederherzustellen.

2.2.2.4 Ressourcenausstattung (§ 12 Abs. 3 MRVO)

a) Studiengangsiibergreifende Aspekte

Die Ressourcenausstattung der Studiengange 1 —5 basiert an der Hochschule hauptsachlich auf der Labo-
rausstattung, den allgemeinen Raumlichkeiten, dem Hochschulrechenzentrum inklusive der hieriber be-
reitgestellten IT-Dienstleitungen sowie der Hochschulbibliothek.

Die Labore im Fachbereich sind zum Zwecke der Effizienzsteigerung laut Auskunft der Hochschule thema-
tisch zu wissenschaftlichen Einheiten zusammengefasst, die den Laborbetrieb studiengangs- und fachbe-
reichstbergreifend sicherstellen. Die curriculare Laborversorgung der Studiengénge erfolgt aus den wis-
senschaftlichen Einrichtungen des Fachbereichs heraus. Die Anmeldung von Investitions- und GroRgera-
teantragen erfolgt anhand einer mittelfristigen Finanzplanung des Fachbereichs, fiir welche die wissen-
schaftlichen Einrichtungen Uber einen 5-Jahres-Zeitraum ihre Bedarfe anmelden. Studienqualitdtsmittel
werden - neben der Finanzierung von Tutorien - insbesondere auch zur Verbesserung der Gerateausstat-
tung und zur Erhéhung der Anzahl der studentischen Arbeitspladtze in den wissenschaftlichen Einrichtun-
gen verwendet. Dabei werden die Interessen der Studierenden iber den Fachbereichsrat und die Studi-
enkommission beriicksichtigt.
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Die allgemeinen Raumlichkeiten der Hochschule werden Uber ein zentrales System verwaltet. Zurzeit be-
sitzt der Fachbereich Erstplanungsrecht fiir Horsale und Seminarrdume unterschiedlicher GréRe (20 bis
80 Sitzplatze). Diese sind neben Tafeln mit fest installierten Beamern, Leinwanden und zum Teil mit Smart-
Boards und Poly Studio (Videokonferenzsystem) ausgestattet. Zwei groRe Horsale mit jeweils 188 Platzen
stehen allen Fachbereichen zur Verfligung. Bei Bedarf kénnen auch Raume anderer Fachbereiche genutzt
werden. Den Studierenden stehen in allen Gebduden Gruppenarbeitsplatze mit WLAN zur Verfligung. Au-
Rerhalb der Lehrveranstaltungen kénnen die Seminar- und Poolrdume zum Selbststudium genutzt wer-
den.

Das Hochschulrechenzentrum (HRZ) stellt als standortiibergreifende Einrichtung fiir die Bereiche Lehre
und Forschung sowie fiir das Hochschulmanagement IT-Dienstleistungen bereit. Dazu zdhlen neben der
Bereitstellung, Pflege und Wartung von Software-, Anwendungs- und Serversystemen auch die Planung
und Betreuung hochschuloffentlich verfiigbarer PC-Pools, der Betrieb der Kommunikationsdienste sowie
die Unterstltzung bei technischen Fragestellungen zur IT. Zurzeit werden etwa 300 Server-Systeme, 2.400
PC-Systeme sowie 240 virtuelle Desktops fiir den standortunabhéngigen Zugriff betreut. Mobile IT-Sys-
teme konnen via eduroam auf die Ressourcen der Jade Hochschule zugreifen. An liber 250 vernetzten
Druckern kénnen Hochschulangehorige ihre Druck-, Scan- und Kopierjobs flexibel und ortsunabhangig
umsetzen. Der Zugang zu den vom HRZ betreuten Pool-Radumen bzw. den dort bereitgestellten PC-Ar-
beitsplatzen ist jeweils zu den Offnungszeiten der Hochschule ohne Einschrankungen moglich. Relevante
Software ist Gber den Virtual Desktop der Hochschule auch aus dem Home-Office nutzbar.

Unter dem Begriff ,,Collaboration Cloud” werden eine Reihe von Diensten zur Unterstiitzung des mobilen
und gemeinschaftlichen Arbeitens in Teams angeboten. Die vom HRZ betriebene zentrale Lernplattform
»Jade Moodle” erweitert auch den prasenzbasierten Lernraum der Studierenden um technologiegestiitzte
Lehr- und Lernmethoden.

Die Jade Hochschule stellt den Angehérigen (iber verschiedene Wege Software zur Verfiigung. Uber die
jadehochschulweiten IT-Services kénnen auch im Rahmen von Forschung und Lehre die Angebote der
niedersachsischen ,Academic Cloud” genutzt werden. Hier stehen unter anderem die Produkte White-
board, GitLab, SharelLaTeX, LimeSurvey zur Verfliigung.

Alle Studierenden erhalten unmittelbar nach Immatrikulation individuelle Zugangsdaten zum Hochschul-
system, mit denen der Jade-eCampus zur studentischen Selbstverwaltung genutzt werden kann. Mit Aus-
gabe des studentischen Accounts erhalten die Studierenden zudem eine hochschuleigene E-Mailadresse.
Mit diesen Zugangsdaten kdnnen sie auch das WLAN am Hochschulstandort nutzen.

Im Fachbereich werden Arbeitsplatze zur Datenverarbeitung auch aulRerhalb der Laborrdume in speziellen
Raumen fir die Lehre und zum Selbststudium der Studierenden zur Verfiigung gestellt. Die Systeme sind
in das Hochschulnetz integriert. Sie sind mit zusatzlicher, im Hochschulnetz nicht allgemein verfligbarer
Software ausgestattet. Die Betreuung erfolgt durch wissenschaftliche Mitarbeitende.

Der Buch- und Medienbestand der Hochschulbibliothek (ca. 130.000 Biande, ca. 370 Ifd. Print-Zeitschrif-
ten) ist in Online-Katalogen nachgewiesen und verteilt sich auf die drei Standorte der Hochschule. Das
elektronische Angebot umfasst ca. 240.000 E-Books, 57.000 E-Journals und rund 170 lizenzierte Fachda-
tenbanken und ist campusweit kostenfrei verfligbar. Der gesamte Bestand ist liber das kooperative regi-
onale Suchportal ORBISplus recherchierbar, dass in Kooperation mit der Universitats- und der Landesbib-
liothek Oldenburg betrieben wird. An den 230 Arbeitsplatzen, davon Uber 50 voll ins Campusnetz

Seite 46 | 91


https://plus.orbis-oldenburg.de/primo-explore/search?search_scope=ORB&vid=ORB_V2&lang=de_DE

Akkreditierungsbericht: Biindel [...] %ﬁ;
H

integrierte Rechnerarbeitsplatze mit virtuellen Desktops, kann mit allen von der Hochschule lizenzierten
Programmen und digitalen Bibliotheksbestanden gearbeitet werden. Als , Teaching Library” bietet die Bib-
liothek zudem ein breites Kursangebot zur Arbeit mit wissenschaftlichen Quellen.

Die Begutachtungsgruppe ist sich dariiber einig, dass die Studiengdnge 1 — 5 insgesamt (iber eine sehr
gute Ressourcenausstattung verfligen. Dies spiegelte sich auch in den Gesprachen mit den Studierenden
vor Ort wider, welche sich sehr zufrieden mit den Studienbedingungen in Bezug auf die Ressourcenaus-
stattung zeigten. Vor allem die sehr gute Laborausstattung wurde dabei besonders betont. Ebenfalls ist
ein hoher didaktischer Bezug der jeweiligen Ausstattung zu erkennen.

Gleichzeitig wurde jedoch von Studierendenseite auch der Wunsch nach mehr Steckdosenanschliissen
vor allem in den Vorlesungsraumen gedullert. Die Begutachtungsgruppe empfiehlt daher eine entspre-
chende Priifung der technischen Realisierbarkeit seitens der Hochschule.

Das Kriterium ist erfullt.

Die Begutachtungsgruppe gibt folgende Empfehlung(en):

e Zur weiteren Optimierung der Ressourcenausstattung sollte eine Erhéhung der Anzahl an Steck-
dosen vor allem in den Vorlesungsraumlichkeiten gepriift werden.

b) Studiengangsspezifische Bewertung

Studiengang 1: Medizintechnik (B. Eng.)

Siehe Kapitel 2.2.2.4 a)

Besonders Uberzeugt zeigte sich die Begutachtungsgruppe von der medizintechnischen Ausstattung der
Hochschule. Sie stellte in diesen Zusammenhang jedoch fest, dass die Bandbreite der Modulinhalte diese
Ausstattung nicht wiedererkennen lassen wirde. Die Begutachtungsgruppe empfiehlt daher eine eventu-
elle Anpassung bzw. Ausweitung der Modulinhalte in Abgleich mit der dem Fachbereich zur Verfligung
stehenden medizintechnischen Ausstattung, um diese optimaler zu nutzen.

Das Kriterium ist erfullt.
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Die Begutachtungsgruppe gibt folgende Empfehlung(en):

e Die Hochschule sollte eine eventuelle Anpassung bzw. Ausweitung der Modulinhalte in Abgleich
mit der dem Fachbereich zur Verfligung stehenden medizintechnischen Ausstattung anstreben,
um diese Ressourcen optimaler zu nutzen.

Studiengang 2: Medizintechnik, dual (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.2.4 a)

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.2.4 b) Studiengang 1
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfillt.

Studiengang 3: Mechatronik (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.2.4 a)

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.2.4 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

Studiengang 4: Mechatronik, dual (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.2.4 a)

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.2.4 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.
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Studiengang 5: Meerestechnik (B. Eng.)

Siehe Kapitel 2.2.2.4 a)

Siehe Kapitel 2.2.2.4 a)

Das Kriterium ist erfillt.

2.2.2.5 Priifungssystem (§ 12 Abs. 4 MRVO)

Studiengangsiibergreifende Aspekte

Laut Auskunft der Hochschule wird im Fachbereich Ingenieurwissenschaften durch die Kombination ver-
schiedener Priifungsarten und -formen eine differenzierte Bewertung der Studierenden in Bezug auf die
unterschiedlichen Qualifikationsziele angestrebt. Die Studiengdnge 1 — 5 wiirden daher auch auf unter-
schiedliche Lehrformen zuriickgreifen um hier eine optimale Passung zu erreichen. In seminaristischen
Vorlesungen wiirden Sach-, Theorie-, und Methodenkompetenz vermittelt. Die Studierenden sollen durch
praktische Ubungen und Laborveranstaltungen die Lehrinhalte erproben. Themen wiirden anhand von
Fallbeispielen aktiv aufgearbeitet. Weiterhin missten Studierende im Selbststudium eigenstandig Aufga-
ben bearbeiten und so das Erlernte vertiefen.

In Ubungen, Seminaren und Projekten wird Gruppenarbeit zur Stirkung der Teamfihigkeit gefordert. Im
Rahmen der in den Studienverlauf integrierten Projekte erhalten die Studierenden die Gelegenheit, kom-
plexe Themenstellungen in Einzel- oder Gruppenarbeit unter fachlicher Betreuung systematisch zu bear-
beiten und somit fachgebietsiibergreifend erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten in Theorie und Praxis
anzuwenden und zu vertiefen.

Laborlehrveranstaltungen und Projekte unterstiitzen den Praxisbezug der Ausbildung und sind ein we-
sentlicher Teil des didaktischen Konzeptes der Hochschule. Von vielen Laborversuchen bzw. Projekten
wird ein schriftlicher Bericht erstellt. Hierbei wirde Wert daraufgelegt, dass es sich nicht nur um eine
Datensammlung handelt, sondern um eine umfassende Dokumentation. Laborpraktika werden mit , be-
standen” bzw. ,nicht bestanden” bewertet.

Die Mehrheit der Module im Fachbereich Ingenieurwissenschaften besteht aus einer Vorlesung und ei-
nem Labor, die die jeweiligen Prifungsarten bestimmen: in der Regel eine benotete Priifungsleistung und
eine unbenotete Studienleistung.

Die Bandbreite der Priifungsformen wird Giber § 8 BPO-A geregelt. Die Prifung in einem Modul soll so
konzipiert sein, dass sie die spezifischen Qualifikationsziele, die in den Modulbeschreibungen festgelegt
sind, effektiv Gberprift und fordert. Grundlagenwissen und eher theoretisches Fachwissen soll typischer-
weise in Klausuren oder mindlich Gberprift werden, wahrend fiir anwendungsbezogene Inhalte
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Kursarbeiten, DV-Entwicklungen, Referate und Hausarbeiten angefertigt werden. Fertigkeiten, die in La-
boren erworben wurden, werden in der Regel durch experimentelle Arbeit und/oder Labortests gepruft.
Zur Forderung von Methodenkompetenzen werden meist Projektarbeiten eingesetzt, bei denen Problem-
analyse und Losungsentwicklung im Vordergrund stehen. Diese werden durch Projektberichte tberpriift.
In Prasentationen kénnen die Studierenden ihre in den Laboren erlangten Fahigkeiten demonstrieren und
methodische Ansatze darstellen. Sozialkompetenzen wie Zusammenarbeit, Teamfahigkeit und Kommuni-
kation werden insbesondere in Ubungs- und Laborarbeiten sowie in Gruppenprojekten gestarkt.

Die Prifungen werden studienbegleitend abgelegt. Eine einmal bestandene Prifung kann nicht wieder-
holt werden. Prifungsleistungen werden benotet und kénnen bei Nichtbestehen zweimal wiederholt wer-
den. Studienleistungen missen nicht benotet werden, sie konnen beliebig oft wiederholt werden.

Gegeniiber der Begutachtungsgruppe duRerten die anwesenden Studierenden in den Gesprachen vor Ort,
dass sie die Anzahl der Prifungen, deren Art, deren Umfang sowie die Intensitdt der Priifungsverteilung
im Prifungszeitraum als insgesamt passend und angemessen empfanden. Die Prifungsform wiirde recht-
zeitig bekanntgegeben. Die Priifungsinhalte wiirden auf die intendierten Lernergebnisse abzielen und die
Prafungskriterien sind transparent. Die Begutachtungsgruppe bestatigt somit, dass die Prifungen und
Priifungsarten modulbezogen, prinzipiell kompetenzorientiert und dafiir geeignet sind, eine aussagekraf-
tige Uberpriifung der intendierten Lernergebnisse vorzunehmen. Sie kommt somit zu dem Schluss, dass
das Kriterium ,,Prifungssystem* fiir alle Studiengange 1 — 5 vollumfanglich erfillt ist.

Das Kriterium ist erfullt.

b) Studiengangsspezifische Bewertung

Studiengang 1: Medizintechnik (B. Eng.)

Siehe Kapitel 2.2.2.5 a)

Siehe Kapitel 2.2.2.5 a)

Das Kriterium ist erfullt.
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Studiengang 2: Medizintechnik, dual (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.2.5 a)

Bewertung: Starken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.2.5 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfillt.

Studiengang 3: Mechatronik (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.2.5 a)

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.2.5 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfillt.

Studiengang 4: Mechatronik, dual (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.2.5 a)

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.2.5 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfllt.
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Studiengang 5: Meerestechnik (B. Eng.)

Siehe Kapitel 2.2.2.5 a)

Siehe Kapitel 2.2.2.5 a)

Das Kriterium ist erfillt.

2.2.2.6 Studierbarkeit (§ 12 Abs. 5 MRVO)

a) Studiengangsiibergreifende Aspekte

Der Fachbereich méchte laut Auskunft der Hochschule durch verschiedene MalRnahmen die Studierbar-
keit des Studienangebotes sicherstellen. Hierzu gehort erstens die Bericksichtigung der Eingangsqualifi-
kation mit dem Ziel, die Abbrecherquote zu reduzieren. So wird vor dem Studienbeginn ein ,,Mathe-Vor-
kurs“ angeboten, in dem die mathematischen Grundkenntnisse aufgefrischt und damit der Einstieg in die
Vorlesung ,Mathematik 1: Lineare Algebra und Vektorrechnung” im ersten Semester erleichtert wirde.
Weitere Mathematik-Tutorien wiirden wahrend des Studiums semesterbegleitend angeboten. Rund 70
Prozent aller Studierenden des Fachbereichs Ingenieurwissenschaften nehmen dieses Angebot wahr. Laut
Hochschule tragt diese MaRnahme nachweislich zur Verringerung der Abbrecherquote bei.

Mit dem in das erste Studiensemester integrierten Modul ,,Onboarding” erhielten die Studierenden dar-
Uber hinaus ein Lehrangebot, in dem sie bereits zu Studienbeginn die flir das erfolgreiche Absolvieren
eines Ingenieurstudiums erforderlichen praktischen Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben und trainie-
ren. Mit dieser Veranstaltung wird auch denjenigen Studierenden ein qualifizierter Studienbeginn ermog-
licht, die bisher technischen Anwendungen und deren praktischer Umsetzung in eher geringem Malie
begegnet sind.

Zuséatzlich sieht die Prifungsordnung (§ 3 BPO-B) vor, je nach individuellem Bedarf das Studium oder eine
Studienphase auf Antrag auch in Teilzeit absolvieren zu kénnen, um so die flexible Gestaltung der Stu-
dienzeit zu ermoglichen und die reguldren Inhalte eines Semesters auf zwei Semester zu strecken. Die
Teilnahme am Teilzeitstudium ist freiwillig und nach Bewilligung des Antrages fiir zwei aufeinander fol-
gende Semester verbindlich.

Des Weiteren mochte die Hochschule (iber die Gestaltung des Vorlesungsplanes die Studierbarkeit weiter
erhohen. Dafiir soll der Pflichtvorlesungsplan fiir die Studierenden in der Regelstudienzeit grundsatzlich
Uberschneidungsfrei organisiert sein. Erst bei Wahlpflichtfachern in den hoheren Fachsemestern kann es
vereinzelt zu Uberschneidungen kommen, die aber héchstens die Wahlfreiheit einschranken kénnen.

Der Stundenplan wird mit einer hochschulweit eingesetzten Planungssoftware erstellt. Dabei werden Pri-
oritdten in der Tagesanordnung der Facher festgelegt. In der Gestaltung haben fachliche Belange Vorrang
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vor eventuellen Terminproblemen der Lehrenden. Kernfacher werden in der Regel vormittags, vertie-
fende und Ubungsfiacher und hierbei insbesondere Labore nachmittags angeboten.

Die Lehrveranstaltungen sind im zeitlichen Raster von 90 Minuten organisiert. Dazwischen befinden sich
halbstiindige Pausen. Kurze Wege auf dem Campusgelande ermoglichen zu jeder Zeit die Teilnahme an
den Lehrveranstaltungen und Ubungen.

Neben der Beriicksichtigung der Eingangsqualifikation sowie der Gestaltung des Vorlesungsplanes méchte
die Hochschule die Studierbarkeit auch tber die Reglementierung der studentischen Arbeitsbelastung ge-
wahrleisten. Hierfir ist das gesamte Lehrangebot in jedem Semester im grundstandigen Studium auf je-
weils 24 SWS und im dualen Intensivstudium auf 28 SWS (in vier Theoriesemestern) bzw. 32 SWS (in einem
Theoriesemester) begrenzt. Nur flr ausgewiesene Laborveranstaltungen besteht eine Prasenzpflicht. Bei
Nichtbestehen einer Prifung kann die entsprechende Lehrveranstaltung in der Regel neben dem norma-
len Vorlesungsprogramm wiederholt besucht werden.

Zu guter Letzt sollen eine angemessene Priifungsdichte und -organisation zur Sicherstellung der Studier-
barkeit beitragen. Je Semester sind bei regularem Studienverlauf in den grundstdndigen Studiengangen
maximal sechs Priifungen zu absolvieren. Alle Pflichtmodule werden in jedem Semester angeboten und
nur mit einer Modulprifung, die studienbegleitend jeweils in den letzten drei bis vier Wochen der Vorle-
sungszeit stattfindet, abgeschlossen. Die Wahlpflichtmodule werden turnusmaRig (grundsatzlich mindes-
tens einmal im Jahr) angeboten. In einigen Modulen, bei denen mit hohen Zahlen von Wiederholungen
zu rechnen ist, werden Priifungen in jedem Semester und damit auch als Wiederholungsmaoglichkeit an-
geboten, um die Moéglichkeit des Nachschreibens zeitnah zu gewahrleisten. Die Abfolge der Prifungen ist
auf Studierende in der Regelstudienzeit abgestimmt. Es wird sichergestellt, dass Studierende maximal
eine Prifung pro Tag ablegen miissen. In der Regel sollte der Abstand der Priifungen mindestens zwei
oder drei Tage betragen. Der Prifungsplan wird ein halbes Jahr zuvor angekiindigt. Jede Priifung kann
dreimal (1. Versuch, 1. und 2. Wiederholung) absolviert werden. Sollte auch die 2. Wiederholung nicht
bestanden werden, kann eine an die 2. Wiederholung gekoppelte miindliche Ergdnzungsprifung (MEP)
stattfinden um festzustellen, ob die nicht bestandene Klausur dennoch mit ,ausreichend (4,0)“ gewertet
werden kann. Die Anzahl der miindlichen Erganzungsprifungen ist auf zwei begrenzt.

Die Begutachtungsgruppe erkundigte sich intensiv bei den Studierenden im Rahmen der Vor-Ort-Gespra-
che nach der Ausgestaltung und Wirksamkeit der oben beschriebenen MaBnahmen.

Durchweg positiv unterstrichen wurde die Erreichbarkeit der Lehrenden. In diesem Zusammenhang er-
wahnt wurde auch die sehr guten Verwirklichungsmaglichkeiten fiir Studierende bei den Projekten, was
die Moglichkeiten fiir eine individuelle fachliche Schwerpunktsetzung begiinstige.

Hinsichtlich des Arbeitsaufwandes bestatigten die Studierenden, dass dieser insgesamt realistisch und
groRtenteils auch ausgeglichen sei. Nur bei der Medizintechnik zeichnete sich ab, dass die Arbeitsbelas-
tung in den Laboriibungen etwas zu Ungunsten der unteren Semester ausfallt. Eventuell konnte die Hoch-
schule hier eine Glattung erwagen.

Die Stundenplanung wurde von den Studierenden insgesamt als teilweise schwierig empfunden, vor allem
bei den technischen Wahlpflichtfachern. Dies behindere eine effektive Zusammenstellung des individuel-
len Stundenplanes, auch, weil Modulhandbliicher nicht auf dem aktuellen Stand zu sein scheinen und auch
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die jeweiligen Zeiten der Module nicht angegeben seien. Die Begutachtungsgruppe empfiehlt der Hoch-
schule daher, das Modulhandbuch mit Blick auf die Planbarkeit des Semesters fur die Studierenden aktuell
zu halten sowie die genaue Zeit der Module im Stundenplan zentral bereit zu stellen, um den Studieren-
den eine effizientere Planung ihres Semesters zu ermoglichen.

Zusammenfassend kommt die Begutachtungsgruppe zu dem Schluss, dass der Arbeitsaufwand innerhalb
jedes Moduls plausibel und der Prifungsbelastung angemessen ist. Der im Selbstbericht vorgelegte Mus-
terevaluationsbogen sieht Fragen vor, die eine zu hohe oder niedrige Arbeitsbelastung im Zusammenhang
mit vergebenen ECTS Leistungspunkten aufzeigen wirden. Die intendierten Lernergebnisse kénnen in der
Regel innerhalb eines Semesters erreicht werden.

Das Kriterium ist erfillt.

Die Begutachtungsgruppe gibt folgende Empfehlung(en):

e Die Hochschule sollte sicherstellen, dass das Modulhandbuch mit Blick auf die Planbarkeit des
Semesters fur die Studierenden aktuell gehalten wird.

e Die genaue Zeit der Module im Stundenplan sollte zentral bereitgestellt werden, um den Studie-
renden eine effizientere Planung ihres Semesters zu ermdoglichen.

b) Studiengangsspezifische Bewertung

Studiengang 1: Medizintechnik (B. Eng.)

Siehe Kapitel 2.2.2.6 a)

Siehe Kapitel 2.2.2.6 a)

Das Kriterium ist erfullt.
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Studiengang 2: Medizintechnik, dual (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.2.6 a)

Bewertung: Starken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.2.6 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfillt.

Studiengang 3: Mechatronik (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.2.6 a)

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.2.6 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfillt.

Studiengang 4: Mechatronik, dual (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.2.6 a)

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.2.6 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfllt.
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Studiengang 5: Meerestechnik (B. Eng.)

Siehe Kapitel 2.2.2.6 a)

Siehe Kapitel 2.2.2.6 a)

Das Kriterium ist erfillt.

2.2.2.7 Besonderer Profilanspruch (§ 12 Abs. 6 MRVO)

a) Studiengangsiibergreifende Aspekte

Die Studiengdnge 2 ,Medizintechnik, dual” und 4 ,Mechatronik, dual” kdnnen in einer ausbildungsinteg-
rierenden oder in einer praxisintegrierenden Variante absolviert werden.

Zur inhaltlichen, organisatorischen und zeitlichen Verzahnung der beiden Lernorte im Sinne des besonde-
ren Profilanspruchs ,, dual” wird eine Rahmenvereinbarung zwischen der Hochschule und dem jeweiligen
Unternehmen erstellt (siehe Anlage 4.2 zum Selbstbericht). Diese legt fest, welche theoretischen Inhalte
der Hochschule in welchen Zeitraumen behandelt werden und wie diese Inhalte mit den Praxisphasen im
Unternehmen korrespondieren. Im Falle des ausbildungsintegrierenden dualen Studiums stellen auf der
einen Seite Ausbildungsrahmenpléne sicher, dass das duale Studium sowohl den akademischen Anforde-
rungen als auch den praktischen Anspriichen gerecht wird. Auf der anderen Seite wird das Studium durch
die Prifungsordnungen geregelt. Beim ausbildungsintegrierenden dualen Studium ist der erste Abschluss
in der Regel der IHK-Ausbildungsabschluss und der Studienabschluss ist der Bachelor of Engineering. Das
praxisintegrierende duale Studium endet mit dem Studienabschluss Bachelor of Engineering ohne einen
Gesellenbrief.

Laut Auskunft der Hochschule erfolgt ein regelmaRiger inhaltlicher Austausch zwischen den jeweiligen
Studiengangbeauftragten, den Lehrenden der Hochschule und den Ausbildungsbeauftragten im Unter-
nehmen. Die Studierenden erhielten zudem gezielte Beratung und Unterstitzung bei der Umsetzung der
Lerninhalte.

Ein zentrales Element fir die Verbindung von Theorie am Lernort Hochschule und Praxis am Lernort Be-
trieb stellen laut Hochschule die Praxisprojekte, die Abschlusspraxisphase und die Bachelorarbeit dar. In
allen Praxisphasen wiirden konkrete Aufgabenstellungen im Unternehmen als Projekte bearbeitet. Die
dabei erworbenen Kompetenzen seien von hohem Wert und verwertbar, indem sie in Form von Praxisbe-
richten auf das Studium anerkannt werden.

Das kreditierte Praxisprojekt im ersten Semester sei laut Angaben der Hochschule trotz des spateren
Hochschulstarts im zweiten Fachsemester inhaltlich verzahnt, da es als gezielte Vorbereitungsphase fiir
das Studium diene. Durch das friihzeitige Einbinden der Studierenden in berufliche Kontexte wirden
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praxisnahe Grundlagen vermittelt, die im zweiten Semester theoretisch vertieft werden. Innerbetriebliche
Aufgaben und das Praxisprojekt, das in einem Praxisbericht miindet, welches gleichzeitig auch als Reflexi-
onsbericht zu verstehen sei, unterstiitzten den Ubergang zwischen Praxis und Theorie. Zudem identifizie-
ren die Studierenden im Praxisprojekt spezifische Problemstellungen aus dem Unternehmen, die im Stu-
dium aufgegriffen und analytisch bearbeitet wirden.

Der Lerntransfer von theoretischem Wissen in praktische Anwendung wird des Weiteren durch die Erstel-
lung von Projekt- bzw. Praxisberichten geférdert. Nach der Ableistung des Unternehmenssemesters im
finften Semester prasentieren die Studierenden ihre praktischen Erfahrungen sowie die spezifische Prob-
lemstellung aus dem Praxisfeld in einem Referat vor anderen Studierenden im Rahmen einer nachberei-
tenden Lehrveranstaltung.

Neben den besonderen Profilanspruch ,dual” weisen die Studiengédnge 2 und 4 gleichzeitig den besonde-
ren Profilanspruch ,intensiv” auf. Aus der Statistik der dualen Studienprogramme im Fachbereich Ingeni-
eurwissenschaften lieRe sich laut Auskunft der Hochschule ableiten, dass duale Studierende den erhdhten
Arbeitsaufwand in der Regel erfolgreich bewaltigen. Eine mogliche Erklarung hierfir sieht die Hochschule
in der gezielten Auswahl der Studierenden durch die Unternehmen im Rahmen des Bewerbungsverfah-
rens, da in der Regel vor allem leistungsstarke Kandidatinnen und Kandidaten einen Ausbildungsplatz er-
hielten.

Die beiden Typen besonderer Profilbildung wurden in der laufenden Akkreditierungsperiode von der
Hochschule evaluiert. Die Ergebnisse der Evaluation der studentischen Arbeitsbelastung, insbesondere im
Hinblick auf die erhohte Arbeitsbelastung in den Intensivsemestern, wiirden erneut die (iber zwanzigjah-
rige Erfahrung im Fachbereich, dass die dualen Studiengénge als Intensivstudium sehr gut studierbar sind,
bestatigen.

Laut Auskunft der Hochschule hat das Feedback aus der Studierendenbefragung in Bezug auf die Studien-
gadnge 2 und 4 konkrete MaRnahmen zur weiteren Verbesserung der Informationsbereitstellung und der
Transparenz in der Modulplanung angeregt. Als wichtigen Aspekt betonen die dualen Studierenden zu-
dem die Flexibilitdat in der Studienorganisation. Im Fachbereich Ingenieurwissenschaften wurde daher
trotz riicklaufiger Studierendenzahlen das semesterweise Angebot von Pflicht- und Spezialisierungsmo-
dulen beibehalten. Dies stelle nicht nur die Studierbarkeit sicher, sondern kime auch dem Wunsch der
Studierenden nach einer flexibleren Gestaltung der Theoriesemester entgegen. Die flexible zeitliche Or-
ganisation der Studieninhalte nach individuellen Praferenzen sei im Einvernehmen mit dem jeweiligen
Praxisunternehmen moglich.

Die Begutachtungsgruppe erkundigte sich in den Gesprachen vor Ort ausgiebig nach den dualen und in-
tensiven Studiengdangen 2 und 4, vor allem in den Gesprachen mit den Studierenden und den Vertreten-
den der kooperierenden Unternehmen. Leider gab bzw. gibt es fiir den Studiengang 2 bisher nur einen
Studierenden seit der Erstakkreditierung des Studiengangs im Jahre 2011. Fir den Studiengang 4 waren
keine Studierenden bei den Gesprachen vor Ort anwesend. Beides schrankte die Bewertungsmaglichkei-
ten der Begutachtungsgruppe entsprechend ein.

Bei den kooperierenden Unternehmen konnte die Begutachtungsgruppe eine hohe bisherige Zufrieden-
heit mit der Kooperation feststellen. In Bezug auf die inhaltliche Verzahnung lieR sich jedoch erkennen,
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dass die Unternehmen teils eine bessere Definition von Rahmenbedingungen fiir die Projektarbeiten
winschten, so dass diese den Anforderungen der Hochschule gentigten, aber auch gleichzeitig einen be-
trieblichen Nutzen fiir das Unternehmen hatten.

Die Arbeitsbelastung beim dualen Studiengang 2 wdhrend der intensiven Theorie-Phasen an der Hoch-
schule wurde als hoch, aber in Einklang mit dem Studienkonzept empfunden. Entgegen den Erwartungen
wurde vor allem das sechste Semester im Studiengang 2 als sehr arbeitsintensiv empfunden. Bis auf das
erste Praxissemester, welches dem ersten Theoriesemester am Lernort Hochschule vorgeschaltet ist,
wurde die inhaltliche, zeitliche und organisatorische Verzahnung positiv herausgehoben. Die Betreuung
durch die Hochschule im ersten Praxissemester beim Studiengang 2, und eventuell daher ebenfalls im
Studiengang 4, sollte folglich verbessert werden.

Das Kriterium ist erfillt.

Die Begutachtungsgruppe gibt folgende Empfehlung(en):

e Die Betreuung durch die Hochschule im ersten Praxissemester beim Studiengang ,,Medizintech-
nik, dual (B.Eng.)“, und eventuell auch beim Studiengang ,,Mechatronik, dual (B.Eng.)”, sollte ver-
bessert werden.

b) Studiengangsspezifische Bewertung

Studiengang 2: Medizintechnik, dual (B. Eng.)

Siehe Kapitel 2.2.2.7 a)

Siehe Kapitel 2.2.2.7 a)

Das Kriterium ist erfullt.
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Studiengang 4: Mechatronik, dual (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.2.7 a)

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.2.7 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfillt.

2.2.3 Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengidnge (§ 13 MRVO)

2.2.3.1 Aktualitat der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen (§ 13 Abs. 1 MRVO)

a) Studiengangsiibergreifende Aspekte
Sachstand

Die Aktualitat und Angemessenheit der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen wird naher und
studiengangspezifisch unter Kapitel 2.2.3.1 b) erlautert.

Um die Anpassung ihrer methodisch-didaktischen Ansatze an gegenwartige Entwicklungen sicherzustel-
len, bietet die Hochschule fir die in der Lehre tatigen Angehorigen am Zentrum fur Weiterbildung (ZfW)
verschiedene Formate an, um die Lehrqualitat in den Bachelor- und Masterstudiengédngen der Hochschule
zu sichern und zu verbessern. Seit dem Jahr 2020 ist am ZfW zusatzlich das hochschulinterne Neuberufe-
nenprogramm etabliert, in dem die neuberufenen Professorinnen und Professoren der Jade Hochschule
in einer dreisemestrigen WeiterbildungsmaRnahme auf die besonderen Anforderungen der Didaktik in
der Hochschullehre vorbereitet werden. Bei vollstandiger Ableistung der Programminhalte erhalten die
Teilnehmenden neben dem Hochschulzertifikat zusatzlich das WindH-Zertifikat des Kompetenzzentrums
Hochschuldidaktik fiir Niedersachsen.

Laut Auskunft der Hochschule in den Gesprachen vor Ort schlagen sich diese MaBnahmen unter anderem
in der Verwendung von effektiven Lehr- und Lerntechniken wie, zum Beispiel, Simulationen und Model-
lierungen nieder. Zudem wirde unter anderem auch das Konzept des ,inverted classroom” zur Anwen-
dung kommen. Vor allem in der Robotik sollen zudem Projekte und Labore als effektive Lehr- und Lern-
methoden den Erwerb der jeweils definierten Kompetenzen erleichtern.

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf

Die Begutachtungsgruppe kommt zu dem Schluss, dass die Studiengange 1 — 5 die Anforderungen an die
Aktualitdt und Angemessenheit der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen erfiillen. Neben der
Vertretung der Lehrenden in fachlichen Diskursformaten auf vor allem nationaler Ebene erfolgt eine kon-
tinuierliche Uberpriifung durch studentische Evaluationsformate sowie durch enge Kontakte zu teilweise
international agierenden Unternehmen der Region.
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Die Begutachtungsgruppe sieht die Anpassung der fachlich-inhaltlichen Gestaltung sowie der methodisch-
didaktischen Ansatze der Curricula an gegenwartige Weiterentwicklungen als gesichert an. In diesem Zu-
sammenhang seien hier die umfassenden Bestrebungen der Hochschule, welche im Rahmen der Studien-
gange auf eine zunehmende Interdisziplinarisierung fachlicher Inhalte sowie die sich verandernden An-
forderungen an Absolventinnen und Absolventen technischer Studiengange reagiert, zu nennen.

Durch die Bereitstellung von ausreichenden Fort- und Weiterbildungsmaoglichkeiten fir Lehrende im di-
daktisch-methodischen Bereich, wie zum Beispiel das Neuberufenen-Programm, sieht die Begutachtungs-
gruppe die kontinuierliche Uberpriifung dieses Kriteriums sowie dessen Anpassung an gegebenenfalls
weitere Entwicklungen als sichergestellt an.

Das Kriterium ist erfillt.

b) Studiengangsspezifische Bewertung

Studiengang 1: Medizintechnik (B. Eng.)

Die fachlichen Inhalte des Studiengangs 1 sind den drei Bereichen Technik, Medizin und Regularien zuzu-
ordnen. Dafiir wiirden den Studierenden laut Selbstauskunft der Hochschule die erforderlichen fachlichen
und interdisziplindren Kenntnisse, Fahigkeiten und Methoden sowie die notwendige Terminologie vermit-
telt. Die fachlichen Inhalte des Studiums und deren Gewichtung sind in Anlehnung an die Empfehlungen
der Deutschen Gesellschaft fiir Biomedizinische Technik (DGBMT) formuliert.” Wesentlicher fachlicher
Kern des Studiums ist die Vermittlung breiter ingenieurwissenschaftlicher Kenntnisse und Methoden ver-
bunden mit der Fahigkeit, diese zur Lésung von Problemen in der Medizintechnik einsetzen zu kénnen.

Die breite Vermittlung von Grundkenntnissen erfolgt vor allem im ersten Studienabschnitt. So werden
neben mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundkenntnissen auch die ingenieurwissenschaftlichen
Kenntnisse der Elektrotechnik und Elektronik sowie der Mechanik und Informatik unterrichtet. Weiterhin
wird durch Vermittlung von anatomischem und physiologischem Grundwissen sowie durch die Vermitt-
lung von Grundkenntnissen medizinischer Gerate die fachliche Ausprdagung vorbereitet.

Im weiteren Studienverlauf werden diese Kenntnisse weiter vertieft und erweitert. Dabei werden neben
Kenntnissen klinischer Arbeitsweisen viele typische medizintechnische Systeme aus verschiedenen Berei-
chen behandelt und besonderes Augenmerk auf die Vermittlung der Regularien, Sicherheitsaspekte sowie
Zulassungsfragen gelegt.

Die DGBMT-Empfehlung fordert Hochschulen aber auch ausdrticklich auf, individuelle Schwerpunkte aus-
zubilden. An der Hochschule béten sich durch den Studiengang Mechatronik mit besonderen Auspragun-
gen in der Konstruktion und der Mikrotechnik Synergieeffekte fiir die Medizintechnik an. Daher wird hier
zusatzlich zu der grundlegenden Auspragung des medizintechnischen Studiengangs vor allem auch die

7 Quellen: ,VDE-Positionspapier Biomedizinische Technik: Aus- und Weiterbildung in deutschsprachigen Landern”, VDE, Frank-
furt/Main, 2013; U. Morgenstern, M. Kraft, K. Seidl. u. T. Schmitt, ,Biomedizinische Technik - Studienfach mit Zukunft!“, mt me-
dizintechnik, Ausgabe 6.2022.
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mechatronische und mikrotechnische Kompetenz der Studierenden vertieft. So sind es insbesondere
diese Bereiche, in denen die Absolventinnen und Absolventen bevorzugt ihre ersten Anstellungen inner-
halb der medizintechnischen Industrie finden.

Daruber hinaus ermdglicht laut Selbstbericht der Hochschule das Facherangebot des Wahlpflichtberei-
ches den Studierenden die Schwerpunktbildung in zukiinftigen medizintechnischen Schliisseltechnologien
wie der Informationstechnologie, der medizinischen Bildverarbeitung, der Mikrosystemtechnik oder Pro-
thetik.

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.3.1 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

Studiengang 2: Medizintechnik, dual (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.3.1 b) Studiengang 1: Medizintechnik
Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf

Siehe Kapitel 2.2.3.1 a)

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

Studiengang 3: Mechatronik (B. Eng.)
Sachstand

Auf der Basis regelmaRiger Analysen von Berufsverbanden, wie VDI, VDE und VDMA zu Anforderungen an
die Ingenieurausbildung veroffentlichte der Fachbereichstag Mechatronik im Jahre 2017 das ,,Positions-
papier zur Bachelor- und Master-Ausbildung an Hochschulen fiir angewandte Wissenschaften in Deutsch-
land fiir das Fachgebiet Mechatronik”.2 In diesem Positionspapier werden Empfehlungen fiir die Aus- und
Weiterbildung zukiinftiger Ingenieure der Mechatronik ausgesprochen. Diese Empfehlungen beziehen
sich insbesondere auf die Anforderungen an die interdisziplindre Ausgestaltung des Studiums unter be-
sonderer Beachtung der Aspekte des Praxisbezuges und der Internationalisierung.

Laut Auskunft der Hochschule folgt das Curriculum des Studiengangs 3 diesen Anregungen und vermittelt
die universellen Grundkenntnisse im Grundlagenstudium, auf deren Basis die erforderlichen Spezialkennt-
nisse des Fachgebietes in hoheren Semestern erarbeitet werden.

8 Siehe https://fbt-mechatronik.de/download/#13-17-wpfd-positionspapier.
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Die Entwicklung, Anpassung und der Einsatz mechatronischer Systeme erfolgen unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten, sowohl unter den Bedingungen der Einzelfertigung und Einzelapplikation als auch unter
Beachtung ihrer massenhaften Verbreitung und der damit verbundenen Technologie automatisierter
Massenproduktion. Die dabei herrschende internationale Arbeitsteilung verlangt von den Absolventinnen
und Absolventen neben der fachlichen Qualifikation insbesondere ein hohes MaR an internationaler und
interkultureller Kompetenz, die sowohl im Rahmen eines Studiensemesters im Ausland als auch des Ab-
schlusssemesters im Ausland erworben werden kdnnen.

Da das Arbeitsumfeld der Absolventinnen und Absolventen des Studienganges Mechatronik in besonde-
rer Weise durch Interdisziplinaritdt gekennzeichnet sei, wodurch hohe Anforderungen an die Personlich-
keit der Absolventinnen und Absolventen gestellt wiirden, sind Lehrveranstaltungen schon in frithen Pha-
sen des Studiums durch Kleingruppenarbeit so ausgerichtet, dass Personlichkeitsmerkmale, wie Teamfa-
higkeit, Leistungsbereitschaft und Zuverlassigkeit ausgepragt wirden. In studienbegleitenden Projekten
erhalten die zuklnftigen Absolventinnen und Absolventen dann die Moglichkeit, die erworbenen Fahig-
keiten sowohl hochschulweit als auch international zu erproben und weiterzuentwickeln.

Siehe Kapitel 2.2.3.1 a)

Das Kriterium ist erfullt.

Studiengang 4: Mechatronik, dual (B. Eng.)

Siehe Kapitel 2.2.3.1 a)

Siehe Kapitel 2.2.3.1 a)

Das Kriterium ist erfullt.

Studiengang 5: Meerestechnik (B. Eng.)

Laut Selbstbericht der Hochschule pragen die mit der Nordwest-Region verbundene maritime Charakte-
ristik, eine gute Vernetzung in das industrielle Umfeld und die hohe Dichte von marinen Forschungsinsti-
tutionen die Forschung und Lehre im Studiengang 5 auf dem Campus Wilhelmshaven. Mit der Meeres-
technik existiert ein solider Ingenieurstudiengang, welcher Elemente der Mechanik, Elektronik, Informatik
und Robotik in den off-shore Bereich transferiert und um grundlegende Aspekte der marinen Bio-Geo-
chemie erweitert.
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Diese Elemente bildeten laut Hochschule die Spezialisierungsgrundlage fiir komplexe Tatigkeitsfelder im
marinen Raum. Dies fangt z.B. im Bereich der Konstruktion und Entwicklung automatisierter Systeme an
und reicht weit hinein in das Design autonom agierender Tauchroboter, die sensorische Erfassung von
Umweltdaten oder die Entwicklung spezifischer Software und daraus abgeleiteter Datenprodukte fiir den
marinen Aktionsraum. Neben dem Zugriff auf verschiedene Schiffe verfligt die Meerestechnik der Hoch-
schule auch lber ein eigenes Forschungsflugzeug. Auf dem benachbarten Flughafen entwickeln Studie-
rende eigene Sensormodule als Nutzlast und testen diese im norddeutschen Luftraum lber Land und See.
Hieraus sind bereits transnationale Projekte zur Messung klimarelevanter Gase und meteorologische
Messkampagnen, z.B. mit dem britischen Meteorological Office, entstanden. Die Kooperation mit regional
benachbarten Grol¥forschungszentren, wie z.B. dem Alfred-Wegener-Institut fir Polar und Meeresfor-
schung, bietet Studierenden die Moglichkeit, aktuelle Themen und Bedirfnisse aus der Forschung kennen
zu lernen, welche dann ingenieurtechnisch umgesetzt wiirden. Der gut zu erreichende Standort der Hoch-
seeinsel Helgoland bietet zudem die Moglichkeit, Forschung durchzufiihren und den Einsatz von Ausris-
tung kistenfern zu testen. Der Master-Studiengang ,,Marine Sensorik”, der zusammen mit der Universitat
Oldenburg und dem DFKI Oldenburg angeboten wird, erlaubt dabei die weiterfiihrende technische oder
wissenschaftliche Qualifikation in der Nord-West-Region, welche bis zur Promotion fiihren kann.

Siehe Kapitel 2.2.3.1 a)

Das Kriterium ist erfillt.

2.2.3.2 Lehramt (§ 13 Abs. 2 und 3 MRVO)

Das Kriterium ist nicht einschlagig.

2.2.4 Studienerfolg (§ 14 MRVO)

a) Studiengangsiibergreifende Aspekte

Laut Selbstbericht der Hochschule wird die Qualitat in Studium und Lehre in einem abgestimmten Mana-
gementsystem kontinuierlich gesichert und weiterentwickelt. Auf einer eigenen Website ist das Qualitats-
management dargelegt.® Evaluationen und Absolventenbefragungen werden hochschulweit durch die
Evaluationsbeauftragte organisiert und durchgefiihrt. Die Ergebnisse stehen den Dozierenden sowie der
Studiendekanin bzw. dem Studiendekan unmittelbar nach Beendigung der Befragung zur Verfiigung. Be-
sondere Auffalligkeiten werden in einem entsprechenden Follow-Up dokumentiert, nachgehalten und mit
der Studiendekanin bzw. dem Studiendekan vor dem Hintergrund moglicher VerbesserungsmaRnahmen

9 Siehe https://www.jade-hs.de/studium/einrichtungen/lehr-und-lernzentrum/fuer-management-in-studium-und-lehre/quali-
taetsmanagement-in-studium-und-lehre/ (Zugriff 08.04.25).
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erortert. Diese diskutieren die Ergebnisse in ihrer Lehreinheit. Auf dieser Grundlage ergreifen sie in Ab-
sprache mit den Studienkommissionen geeignete VerbesserungsmaRnahmen, setzen diese um und be-
richten der Studienkommission (iber die Ergebnisse. Zudem berichten sie dartiber in einem jahrlichen
Lehrbericht. Besondere Ergebnisse werden in einem Gesamtbericht der Hochschule vorgestellt und hoch-
schuléffentlich bekannt gegeben.

Ergebnisse des hochschulinternen Qualitatsmanagements werden bei den Weiterentwicklungen der Stu-
diengange laut Auskunft der Hochschule beriicksichtigt. Dabei zieht der Fachbereich Ingenieurwissen-
schaften Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs
und des Verbleibs der Absolventinnen und Absolventen heran. Diese wiirden fortlaufend durchgefiihrt
und die Beteiligten Uber die Ergebnisse und die ergriffenen MalRnahmen unter Beachtung datenschutz-
rechtlicher Belange informiert. Alle diesbezlglich relevanten Informationen sind der Website der Jade
Hochschule zu entnehmen.®

Die Hochschulstatistik der laufenden Akkreditierungsperiode wirde zeigen, dass die durchschnittliche
Studiendauer in den bisherigen achtsemestrigen klassischen Bachelorstudiengdngen Medizintechnik 9,9
Semester und Mechatronik 9,7 Semester und beim siebensemestrigen Studiengang Meerestechnik 9,3
Semester betragt.

Der Regelkreis der Qualitatssicherung und -entwicklung ist aus Sicht der Begutachtungsgruppe insgesamt
gut implementiert. In den Gesprachen vor Ort nahm die Begutachtungsgruppe in diesem Zusammenhang
eine insgesamt hohe Zufriedenheit der Studierenden mit ihren jeweiligen Studiengangen wabhr.

Dennoch wurde das Evaluationskonzept als noch nicht ganz stimmig empfunden. Laut Selbstbericht der
Hochschule seien die Absolventinnen-Befragungen und die Studiengangsevaluationen mit der geringen
Anzahl der Riickmeldungen insgesamt ohnehin nur bedingt aussagekraftig. Vor allem wegen der hohen
Anzahl kleinerer Module in den zur Reakkreditierung vorgelegten Studiengangen sollte die Hochschule
daher jedoch umso mehr ein eventuell individuelleres Evaluationskonzept fiir diese Falle entwickeln. Zu-
sammenfassend sieht die Begutachtungsgruppe das Kriterium somit zwar als erfillt an, weist jedoch aus-
dricklich auf die noch bestehenden Verbesserungsmaoglichkeiten hin.

Das Kriterium ist erfullt.

Die Begutachtungsgruppe gibt folgende Empfehlung(en):

e Das Evaluationskonzept der Hochschule sollte wegen der relativ groRen Anzahl kleiner Module in
den zu reakkreditierenden Studiengdngen lberarbeitet werden, um den Regelkreis der Qualitats-
sicherung und -entwicklung aufrechterhalten zu konnen.

10 Siehe https://www.jade-hs.de/studium/einrichtungen/lehr-und-lernzentrum/fuer-lehrende/evaluation-und-feedback/ (Zu-
griff 08.04.25).
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b) Studiengangsspezifische Bewertung
Studiengang 1: Medizintechnik (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.4 a)

Bewertung: Starken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.4 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

Studiengang 2: Medizintechnik, dual (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.4 a)

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.4 a)

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfllt.

Studiengang 3: Mechatronik (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.4 a)

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.4 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.
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Studiengang 4: Mechatronik, dual (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.4 a)

Bewertung: Starken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.4 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfillt.

Studiengang 5: Meerestechnik (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.4 a)

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.4 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfillt.

2.2.5 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 MRVO)
a) Studiengangsiibergreifende Aspekte
Sachstand

Die Jade Hochschule ist seit 2011 als familiengerechte Hochschule zertifiziert und bietet ein dementspre-
chendes Rahmenpaket fiir Studierende mit Familienverantwortung.!

Schwerpunkte der gleichstellungspolitischen Arbeit der Gleichstellungsstelle sind laut Auskunft der Hoch-
schule die Mitarbeit und Qualitatssicherung bei Berufungs- und Stellenbesetzungsverfahren. Weiterhin
gehort die Beratung und Unterstiitzung bei Fragen zu den Themen Chancengleichheit, Vereinbarkeit von
Studium, Beruf und Familie, Karriereférderung oder Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zum Auf-
gabenfeld. Relevante Dokumente wie der Gleichstellungsplan der Jade Hochschule sowie die Richtlinie
gegen Diskriminierung und Gewalt sind online unter abrufbar.!2

11 Siehe https://www.jade-hs.de/unsere-hochschule/organisation/zentrale-bereiche/gleichstellungsstelle/familie-in-der-hoch-
schule/audit-familiengerechte-hochschule/ und https://www.jade-hs.de/unsere-hochschule/organisation/zentrale-berei-
che/gleichstellungsstelle/familie-in-der-hochschule/ (Zugriff 04.04.25).

12 Sjehe https://www.jade-hs.de/unsere-hochschule/organisation/zentrale-bereiche/gleichstellungsstelle/publikationen-und-
leitfaeden/ (Zugriff 04.04.25).
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H

Die Aktivitdten und MaRnahmen im Fachbereich zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Chancengleichheit
stehen im Zusammenhang mit dem hochschulweiten Gleichstellungskonzept, das mit Unterstiitzung der
Gleichstellungsstelle in allen Fachbereichen und Studiengangen umgesetzt wird. Detailinformationen dar-
uber sind auf der Internetseite der Gleichstellungsstelle zu finden.*3

Umfassende Informationen zu den Themen Ausgleiche im Studium, Finanzierung und Wohnen fiir Studie-
rende mit (gesundheitlichen) Einschrankungen finden Interessierte ebenfalls online.** Der Nachteilsaus-
gleich fiir Studierende mit Behinderungen, mit chronischen Erkrankungen, fiir schwangere Studierende
aufgrund der Schutzbestimmungen des Mutterschutzgesetzes oder fiir Studierende mit Kindern oder pfle-
gebedirftigen Angehdrigen ist hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben bei allen abschliefenden
bzw. studienbegleitenden Leistungsnachweisen lber § 8 Abs. (18) BPO-A sichergestellt. Betroffene Stu-
dierende kdnnen den Nachteilsausgleich mittels eines Antrages bei der Prifungskommission erlangen.
Bei Vorliegen einer arztlichen Bescheinigung wird seitens der Kommission in Zusammenarbeit mit der
Priferin oder dem Priifer eine zeitliche bzw. formale Ausnahmeregelung veranlasst.

Der Anteil der Studierenden mit einer Behinderung oder chronischen Erkrankung, die spezieller Betreu-
ung bedirfen, liegt gemessen an der Gesamtzahl der Studierenden laut Angaben der Hochschule bei unter
einem Prozent. Damit seien Einzelfallentscheidungen im Hinblick auf die Art der Behinderung und der
entsprechenden Nachteilsausgleichsregelungen maoglich. Fiir diese Studierenden sind wichtige Informati-
onen in einem separaten Leitfaden zusammengestellt.’® Ein weiterer Leitfaden existiert fiir die Lehrenden
in Bezug auf das Thema Barrierefreiheit.'® Ergdnzend zu nennen ist auch der Psychologische Beratungs-
service des Studentenwerks.?’

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf

Die Begutachtungsgruppe kommt zu dem Schluss, dass die Jade Hochschule Gber angemessene Konzepte
zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Férderung der Chancengleichheit von Studierenden in besonderen
Lebenslagen verfligt. Diese Konzepte werden auf der jeweiligen Ebene der Studiengdange 1 — 5 umgesetzt.

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

13 Siehe https://www.jade-hs.de/unsere-hochschule/organisation/zentrale-bereiche/gleichstellungsstelle/ (Zugriff 04.04.25).

14 Siehe https://www.jade-hs.de/studium/waehrend-des-studiums/studieren-mit-einschraenkungen/ (Zugriff 04.04.25).

15 Siehe https://www.jade-hs.de/fileadmin/Barrierefreiheit/Leitfaden-fuer-behinderte-und-chronisch-kranke-Studierende.pdf
(Zugriff 04.04.25).

16 Siehe https://www.jade-hs.de/fileadmin/Barrierefreiheit/20190509 Leitfaden Lehrende Nachteilsausgleich.pdf (Zugriff
04.04.25).

17 Siehe https://www.jade-hs.de/unsere-hochschule/organisation/zentrale-bereiche/gleichstellungsstelle/sexualisierte-diskrimi-
nierung-und-gewalt/beratungsmoeglichkeiten/ (Zugriff 04.04.25).
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b) Studiengangsspezifische Bewertung
Studiengang 1: Medizintechnik (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.5 a)

Bewertung: Starken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.5 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.

Studiengang 2: Medizintechnik, dual (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.5 a)

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.5 a)

Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfllt.

Studiengang 3: Mechatronik (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.5 a)

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.5 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfullt.
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Studiengang 4: Mechatronik, dual (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.5 a)

Bewertung: Starken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.5 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfillt.

Studiengang 5: Meerestechnik (B. Eng.)
Sachstand

Siehe Kapitel 2.2.5 a)

Bewertung: Stirken und Entwicklungsbedarf
Siehe Kapitel 2.2.5 a)
Entscheidungsvorschlag

Das Kriterium ist erfillt.

2.2.6 Sonderregelungen fiir Joint-Degree-Programme (§ 16 MRVO)

Das Kriterium ist nicht einschlagig.

2.2.7 Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen (§ 19 MRVO)

Das Kriterium ist nicht einschlagig.

2.2.8 Hochschulische Kooperationen (§ 20 MRVO)

Das Kriterium ist nicht einschlagig.

2.2.9 Besondere Kriterien fiir Bachelorausbildungsgdnge an Berufsakademien (§ 21 MRVO)

Das Kriterium ist nicht einschlagig.
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3

3.1

Begutachtungsverfahren

Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise existieren nicht.

3.2

33

a)

Rechtliche Grundlagen

Studienakkreditierungsstaatsvertrag

Niedersachsische Verordnung zur Regelung des Naheren der Studienakkreditierung (Nds. Stu-

dAKkVO)

Begutachtungsgruppe

Vertretung der Hochschullehrenden

Herr Prof. Dr.-Ing. Christian Dobel
Duale Hochschule Gera-Eisenach

Weg der Freundschaft 4
07546 Gera

Herr Prof. Dr. rer. nat. Ingo Krisch

Fachhochschule Sidwestfalen
Bahnhofsallee 5
58507 Ludenscheid

Herr Prof. Dr.-Ing. Axel Rafoth
Hochschule Wismar
Richard-Wagner-StraRe 31
18119 Warnemiinde

Vertretung der Berufspraxis

Herr Robert Balduhn
Framework Robotics GmbH
Alter Hafen Siid 334

18069 Rostock

Vertretung der Studierenden

Herr Steffen Johannes Biiltel
Hochschule Osnabriick
AlbrechtstraRe 30

49076 Osnabriick
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4 Datenblatt

4.1 Daten zum Studiengang

Studiengang 1: Medizintechnik (B. Eng.)

n2)

Erfassung "Abschlussquote™ und "Studierende nach Geschlecht"

Studiengang: Medizintechnik, Bachelor
Angaben fur den Zeitraum der vergangenen Akkreditierung® in Zahlen (Spalten 6, 9 und 12 in Prozent-Angaben)

;Ei;?;inbaerg;lg;ﬂgzzgzgr Absolventinnen in RSZ oder schneller |Absolventinnen in < RSZ + 1 Semester| Absolventinnen in < RSZ + 2 Semester
semesterbezoge % mit Studienbeginn in Semester X mit Studienbeginn in Semester X mit Studienbeginn in Semester X
ne Kohorten
; t | davon Fr . t davon Abschluss- | . t davon Abschluss- | . t davon Abschluss-
nsgesam avon Frauen | insgesam Frauen quote in % insgesam Frauen quote in % Insgesam Frauen quote in %
L4
(1) (2) (3) 4) (5) (6) @) 8) (©) (10) (11) (12)
Std 2022/23" 23 13 0% 0% 0%
StJ 2021/22 38 19 0% 0% 0%
StJ 2020/21 51 21 0% 0% 0%
StJ 2019/20 79 30 1 1% () 3 6% 6 3 6%
StJ 2018/19 71 31 9 3 13% 13 5 18% 18 8 25%
StJ 2017/18 108 30 i 3 6% 15 7 14% 26 13 24%]
StJ 2016/17 75 35 8 6 11% 16 11 21% 20 14 27%
In Berechnung 333 126 25 12 8% 44| 23 17% 64 35 25%

") Geben Sie absteigend die Semester der giltigen Akkreditierung ein, die in Spalte 1 eingegebenen Semesterangaben sind beispielhaft.

) Definition der kohortenbezogenen Abschlussqgote: Absalventinnen, die ihr Studium in RSZ plus bis zu zwei Semester absolviert haben.

Berechnung: "Absolventen mit Studienbeginn im Semester X" geteilt durch "Studienanfanger mit Studienbeginn im Semester X", d.h. fur jedes Semester; hier beispielhaft ausgehend von den
Absolventinnen in RSZ + 2 Semester im WS 2012/2013.

¥ Das gilt auch fur bereits laufende oder noch nicht akkreditierte Studiengange.

Die rot markierten Ergebnisse beriicksichtigen jeweils nur Kohorten, bei denen vollstindige Angaben zu Abschlissen nach der entsprechenden Studiendauer méglich
sind (alle Kohorten unterhalb der jeweils eingezeichneten roten Linie).
Letztes Semester mit Abschlusspriifungen in der Auswertung ist WiSe 23/24.

STIFTUNG
Akkreditierungsrat Il
Erfassung "Studiendauer im Verhéltnis zur Regelstudienzeit (RSZ)"

Studiengang: Medizintechnik, Bachelor

Angaben fir den Zeitraum der vergangenen Akkreditierung? in Zahlen fiir das jeweilige Semester

Abschlusssemester Studiendauer in RSZ Studiendauer in Studiendauer in Studiendauer in > | Gesamt

oder schneller RSZ + 1 Semester | RSZ + 2 Semester | RSZ + 2 Semester | (=100%)
i (1) 2) 3) ) 5) ()
Std 2022/23 2 S 8 26 39
StJ 2021/22 10 7 8 12 37
StJ 2020/21 8 8 7 5 28
StJ 2019/20 7 9 9 6 31
Std 2018/19 6 4 3 5 18
St 2017/18 9 6 2 6 23
StJ 2016/17 12 4 2 4 22

" Geben Sie absteigend die Semester der giiltigen Akkreditierung ein, die in Spalte 1 eingegebenen Semesterangaben sind beispielhaft.
% Das gilt auch fur bereits laufende oder noch nicht akkreditierte Studiengange.
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Studiengang:

Erfassung "Notenverteilung"

Medizintechnik, Bachelor

Notenspiegel der Abschlussnoten des Studiengangs

Angaben fir den Zeitraum der vergangenen Akkreditierung® in Zahlen fir das jeweilige Semester

Sehr gut Gut Befriedigend | Ausreichend I\/Iangeulhaft/
Ungenlgend
Abschlusssemester
=15 >15<25 | »25<35 >35<4 >4
g (1) ) (3) (4) (5) (6)
Std 2022/23 1 22 16
Std 2021/22 1 29 7
Std 2020/21 1 22 5
Std 2019/20 4 15 12
St 2018/19 2 10 6
Std 2017/18 6 13 4
Std 2016/17 2 16 4
Insgesamt 17 127 54

") Geben Sie absteigend die Semester der giiltigen Akkreditierung ein, die in Spalte 1 eingegebenen

Semesterangaben sind beispielhaft.

2) Das gilt auch fur bereits laufende oder noch nicht akkreditierte Studiengénge.

Studiengang 2: Medizintechnik, dual (B. Eng.)

Fiir den Studiengang 2 sind gemals Angaben der Hochschule keine Daten zum Studiengang darstellbar, da

seit der Erstakkreditierung (18.10.2011) bisher nur ein Studierender eingeschrieben war bzw. ist (gegen-

wartig im 7. Fachsemester).
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Studiengang 3: Mechatronik (B. Eng.)

STIFTUNG
Akkreditierungsrat

n2)

Erfassung "Abschlussquote"“ und "Studierende nach Geschlecht"

Studiengang: Mechatronik, Bachelor

Angaben fur den Zeitraum der vergangenen Akkreditierungj’ in Zahlen (Spalten 6, 9 und 12 in Prozent-Angaben)

Stuc.henanffangerlnnen mit Absolventinnen in RSZ oder schneller | Absolventinnen in < RSZ + 1 Semester | Absolventinnen in < RSZ + 2 Semester
Studienbeginn in Semester it Studienbeginn in S ter X it Studienbeginn in S ter X it Studienbeainn in S ter X
semesterbezoge X mit Studienbeginn in Semester mit Studienbeginn in Semester mit Studienbeginn in Semester
ne Kohorten
insgesamt | davon Frauen | insgesamt davon Abschluss- insgesamt davon Abschluss- insgesamt davon Abschluss-
g 9 Frauen quote in % g Frauen quote in % g Frauen quote in %
" () 2) [ (3) (4) [ ® (6) (7) (8) 9 (10) (1) (12)
StJ 2022/23" 10 | 2 0% 0% 0%
StJ 2021/22 19 ] 3 0% 0% 0%
StJ 2020/21 20 ] 4 0% 1 5% 1 5%
StJ 2019/20 30 | 3 1 3% 3 1 10%] 3 1 10%)|
StJ 2018/19 24 | 4 2 8% 5 1 21% 5 1 21%
StJ 2017/18 26 | 0 3 12% 3 12%)] 4 15%|
StJ 2016/17 29 | 2 4 14% 6 21% 9 31%
In Berechnung 109 | 9 10 0 9% 14 1 18% 18, 1 23%

"' Geben Sie absteigend die Semester der giltigen Akkreditierung ein, die in Spalte 1 eingegebenen Semesterangaben sind beispielhaft.

“ Definition der kohortenbezogenen Abschlussqote: Absolventinnen, die ihr Studium in RSZ plus bis zu zwei Semester absolviert haben.
Berechnung: "Absolventen mit Studienbeginn im Semester X" geteilt durch "Studienanfanger mit Studienbeginn im Semester X", d.h. fur jedes Semester; hier beispielhaft ausgehend von den
Absolventinnen in RSZ + 2 Semester im WS 2012/2013.

¥ Das gilt auch fur bereits laufende oder noch nicht akkreditierte Studiengange.

Die rot markierten Ergebnisse berlicksichtigen jeweils nur Kohorten, bei denen vollstandige Angaben zu Abschliissen nach der entsprechenden Studiendauer moglich
sind (alle Kohorten unterhalb der jeweils eingezeichneten roten Linie).
Letztes Semester mit Abschlussprifungen in der Auswertung ist WiSe 23/24

STIFTUNG
Akkreditierungsrat

Erfassung "Studiendauer im Verhaltnis zur Regelstudienzeit (RSZ)"
Studiengang: Mechatronik, Bachelor

Angaben fiir den Zeitraum der vergangenen Akkreditierungg’ in Zahlen fir das jeweilige Semester

Abschlusssemester Studiendauer in RSZ Studiendauer in Studiendauer in Studiendauer in > | Gesamt

oder schneller RSZ + 1 Semester | RSZ + 2 Semester | RSZ + 2 Semester | (= 100%)
i (1) 2 (3) (4) (5) ®)
StJ 2022/23 1 4 3 8
StJ 2021/22 2 3 2 7
StJ 2020/21 3 2 3 5 13
StJ 2019/20 6 5 4 2 17
StJ 2018/19 7 7 1 7 22
StJ 2017/18 8 4 5 3 20
StJ 2016/17 9 9 1 3 22

" Geben Sie absteigend die Semester der gultigen Akkreditierung ein, die in Spalte 1 eingegebenen Semesterangaben sind beispielhatft.
2 Das gilt auch fiir bereits laufende oder noch nicht akkreditierte Studiengange.
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@

Studiengang:

Erfassung "Notenverteilung"

Mechatronik, Bachelor

Notenspiegel der Abschlussnoten des Studiengangs

STIFTUNG II
Akkreditierungsrat

Angaben flr den Zeitraum der vergangenen Akkreditierungg) in Zahlen fur das jeweilige Semester

Sehr gut Gut Befriedigend | Ausreichend Mangg_lhaft/
Ungenigend
Abschlusssemester
=15 >15<25 | »25<35 >35<4 >4
g (1) (2) (3) (4) (5) (6)
St 2022/23 7 1
Std 2021/22 1 & 1
Std 2020/21 3 8 2
Std 2019/20 3 7 7
StJ 2018/19 3 12 7
Std 2017/18 1 13 6
Std 2016/17 13 9
Insgesamt 11 65 33

") Geben Sie absteigend die Semester der giiltigen Akkreditierung ein, die in Spalte 1 eingegebenen

Semesterangaben sind beispielhaft.

2) Das gilt auch fur bereits laufende oder noch nicht akkreditierte Studiengéange.
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Studiengang 4: Mechatronik, dual (B. Eng.)

STIFTUNG
Akkreditierungsrat

Erfassung "Abschlussquote“z’ und "Studierende nach Geschlecht"
Studiengang: Mechatronik dual, Bachelor

Angaben fur den Zeitraum der vergangenen Akkredltieruna} in Zahlen (Spalten 6, 9 und 12 in Prozent-Angaben)

;L:di:nnbzg::‘g;ﬂgzre::; Absolventinnen in RSZ oder schneller | Absolventinnen in < RSZ + 1 Semester| Absolventinnen in < RSZ + 2 Semester
semesterbezoge X mit Studienbeginn in Semester X mit Studienbeginn in Semester X mit Studienbeginn in Semester X
ne Kohorten
insgesamt | davon Frauen | insgesamt davon Abschluss- insgesamt davon Abschluss- insgesamt davon Abschluss-
insg insg Frauen quote in % insg Frauen quote in % 9 Frauen quote in %
r
(1) (2) (3) (4) 5) (6) (7) 8) 9 (10) (1) (12)
StJ 2022/23" 3 1 0% 0% | 0%!
StJ 2021/22 [
StJ 2020/21 [
StJ 2019/20 2 0% 0% | 0%
StJ 2018/19 [
StJ 2017/18 [
StJ 2016/17 1 1 100% 1 100% 1| 100%
In Berechnung 3 0 1 0 33% 1 0 100% 1| 0 100%]
"' Geben Sie absteigend die Semester der glltigen Akkreditierung ein, die in Spalte 1 einge Semester sind beisy

2 Definition der kohortenbezogenen Abschlussqote: Absolventinnen, die ihr Studium in RSZ plus bis zu zwei Semester absolviert haben.
Berechnung: "Absolventen mit Studienbeginn im Semester X" geteilt durch "Studienanfanger mit Studienbeginn im Semester X", d.h. fur jedes Semester; hier beispielhaft ausgehend von den
Absolventinnen in RSZ + 2 Semester im WS 2012/2013

“ Das gilt auch fur bereits laufende oder noch nicht akkreditierie Studiengange.

Die rot markierten Ergebnisse beriicksichtigen jeweils nur Kohorten, bei denen vollstindige Angaben zu Abschliissen nach der entsprechenden Studiendauer méglich
sind (alle Kohorten unterhalb der jeweils eingezeichneten roten Linie).
Letztes Semester mit Abschlusspriifungen in der Auswertung ist WiSe 23/24.

STIFTUNG
Akkreditierungsrat

Erfassung "Studiendauer im Verhaltnis zur Regelstudienzeit (RSZ)"
Studiengang: Mechatronik, Bachelor

Angaben fir den Zeitraum der vergangenen Akkreditierungz) in Zahlen fur das jeweilige Semester

Abschlusssemester Studiendauer in RSZ Studiendauer in Studiendauer in Studiendauer in > | Gesamt

oder schneller RSZ + 1 Semester | RSZ + 2 Semester | RSZ + 2 Semester | (= 100%)
g (1) (2) (3) (4) (5) (6)
StJ 2022/23 0
StJ 2021/22 0
StJ 2020/21 0
StJ 2019/20 1 1 2
StJ 2018/19 0
StJ 2017/18 0
StJ 2016/17 3 1 4

" Geben Sie absteigend die Semester der guiltigen Akkreditierung ein, die in Spalte 1 eingegebenen Semesterangaben sind beispielhatft.
% Das gilt auch fur bereits laufende oder noch nicht akkreditierte Studiengange.
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Studiengang:

Erfassung "Notenverteilung"

Mechatronik, Bachelor

Notenspiegel der Abschlussnoten des Studiengangs

STIFTUNG II
Akkreditierungsrat

Angaben fiir den Zeitraum der vergangenen Akkreditierung? in Zahlen fiir das jeweilige Semester

Abschlusssemester

Sehr gut

Gut

Befriedigend

Ausreichend

Mangelhaft/
Ungenligend

>15<25

>25<3,5

>3,5<4

>4

(1)

(4)

(6)

Std 2022/23

Std 2021/22

StJ 2020/21

StJ 2019/20

StJ 2018/19

Std 2017/18

StJ 2016/17

2

2

Insgesamt

3

3

0

") Geben Sie absteigend die Semester der gultigen Akkreditierung ein, die in Spalte 1 eingegebenen

Semesterangaben sind beispielhaft.

2) Das gilt auch fir bereits laufende oder noch nicht akkreditierte Studiengénge.
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Studiengang 5: Meerestechnik (B. Eng.)

STIFTUNG I.
Akkreditierungsrat
n2)

Erfassung "Abschlussquote"” und "Studierende nach Geschlecht”

Studiengang: Meerestechnik, Bachelor
Angaben fur den Zeitraum der vergangenen F\kkr'editierung3J in Zahlen (Spalten 8, 9 und 12 in Prozent-Angaben)

;Lﬁ;n;r;ﬂ:]g;ﬂgzreggr Absalventinnen in RSZ oder schneller | Absolventinnen in < RSZ + 1 Semester| Absolventinnen in < RSZ + 2 Semester

semesterbezoge X mit Studienbeginn in Semester X mit Studienbeginn in Semester X mit Studienbeginn in Semester X

ne Kohorten
insgesamt | davon Frauen | insgesamt davon Abschluss- insgesamt davon Abschluss- insgesamt davon Abschluss-
9 9 Frauen quote in % 9 Frauen quote in % 9 Frauen quote in %
L |4

4] (2) 3) (4) (5) (6) @) (8) 9) (10) (1) (12)
StJ 2022/23" 8 3 0% | 0% 0%
StJ 2021/22 15 4 0% | 0% 0%
StJ 2020/21 11 3 0% | 0% 0%
StJ 2019/20 16 3 0% 3| 1 19% 3 1 19%
StJ 2018/19 18 5 1 6% 4[ 2 22% 6 2 33%
StJ 2017/18 28 11 0% 1[ 4% 2 %!
StJ 2016/17 27 9 0% 1| 1 4% 1 1 4%
In Berechnung 89 28 1 0 1% Gr 3 8% 9 3 12%

"' Geben Sie absteigend die Semester der gultigen Akkreditierung ein, die in Spalte 1 eingegebenen Semesterangaben sind beispielhaft.

% Definition der kohortenbezogenen Abschlussqote: Absolventinnen, die ihr Studium in RSZ plus bis zu zwei Semester absolviert haben.
Berechnung: "Absolventen mit Studienbeginn im Semester X" geteilt durch "Studienanfanger mit Studienbeginn im Semester X", d.h. fur jedes Semester; hier beispielhaft ausgehend von den
Absolventinnen in RSZ + 2 Semester im WS 2012/2013.

¥ Das gilt auch fur bereits laufende oder noch nicht akkreditierte Studiengange.

Die rot markierten Ergebnisse beriicksichtigen jeweils nur Kohorten, bei denen vollstdndige Angaben zu Abschlissen nach der entsprechenden Studiendauer méglich
sind (alle Kohorten unterhalb der jeweils eingezeichneten roten Linie).
Lefztes Semester mit Abschlussprifungen in der Auswertung ist WiSe 23/24.

STIFTUNG Il
Akkreditierungsrat

Erfassung "Studiendauer im Verhaltnis zur Regelstudienzeit (RSZ)"
Studiengang: Meerestechnik, Bachelor

Angaben flr den Zeitraum der vergangenen Akkreditierungz) in Zahlen fiir das jeweilige Semester

Abschlusssemester Studiendauer in RSZ Studiendauer in Studiendauer in Studiendauer in > | Gesamt
oder schneller RSZ + 1 Semester | RSZ + 2 Semester | RSZ + 2 Semester | (= 100%)
i (1) (2) (3) (4) (5) (6)
StJ 2022/23 3 2 3 8
StJ 2021/22 1 3 1 1 6
StJ 2020/21 1 1
StJ 2019/20 1 4 3 8
StJ 2018/19 2 1 6 9
StJ 2017/18 3 1 4
StJ 2016/17 2 2 1 5

"' Geben Sie absteigend die Semester der gultigen Akkreditierung ein, die in Spalte 1 eingegebenen Semesterangaben sind beispielhaft.
% Das gilt auch fir bereits laufende oder noch nicht akkreditierte Studiengange.
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@

Studiengang:

Erfassung "Notenverteilung"

Meerestechnik, Bachelor

Notenspiegel der Abschlussnoten des Studiengangs

STIFTUNG II
Akkreditierungsrat

Angaben flr den Zeitraum der vergangenen Akkreditierunggj in Zahlen fir das jeweilige Semester

Sehr gut Gut Befriedigend | Ausreichend Mangelhaft/
Ungenligend
Abschlusssemester
=15 >15<25 | >25<35 | >35<4 -4
4 (1) (2) (3) (4) (5) ©)
StJ 2022/23 6 5
StJ 2021/22 6
StJ 2020/21 7
StJ 2019/20 3 5
StJ 2018/19 1 8
StJ 2017/18 1 3
StJ 2016/17 1 4
Insgesamt 1 21 19

") Geben Sie absteigend die Semester der gultigen Akkreditierung ein, die in Spalte 1 eingegebenen
Semesterangaben sind beispielhaft.

2) Das gilt auch fur bereits laufende oder noch nicht akkreditierte Studiengénge.
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4.2 Daten zur Akkreditierung
Vertragsschluss Hochschule — Agentur: 27.05.2024
Eingang der Selbstdokumentation: 13.12.2024
Zeitpunkt der Begehung: 16.01.2025

Personengruppen, mit denen Gesprache gefiihrt wor-
den sind:

Hochschulleitung, Fachbereichsleitung, Studie-
rende, Alumni, Programmverantwortliche, Leh-
rende, Vertreter der ausbildenden Partnerfirmen

An rdaumlicher und sachlicher Ausstattung wurde be-
sichtigt (optional, sofern fachlich angezeigt):

Medizintechnik-Labor, Meerestechnik-Labor, Robo-
tik-Labor

Studiengang 1: Medizintechnik (B. Eng.), Studiengang 3: Mechatronik (B. Eng.)

Erstakkreditiert am: 12.07.2005

Begutachtung durch Agentur: ZEVA

Von 12.07.2005 bis 31.08.2011

Re-akkreditiert (1): 18.10.2011

Begutachtung durch Agentur: ZEVA

Von 18.10.2011 bis 31.08.2019

Re-akkreditiert (2): 10.07.2018

Begutachtung durch Agentur: ZEVA

Von 10.07.2018 bis 31.08.2025

Studiengang 2: Medizintechnik, dual (B. Eng.)

Erstakkreditiert am: 18.10.2011

Begutachtung durch Agentur: ZEVA

Von 18.10.2011 bis 31.08.2017

Re-akkreditiert (1): 01.09.2017

Begutachtung durch Agentur: ZEVA

Von 01.09.2017 bis 31.08.2018

Re-akkreditiert (2): 10.07.2018

Begutachtung durch Agentur: ZEVA

Von 10.07.2018 bis 31.08.2025
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Studiengang 4: Mechatronik, dual (B. Eng.)

Erstakkreditiert am: 18.10.2011

Begutachtung durch Agentur: ZEVA

Von 18.10.2011 bis 31.08.2018

Re-akkreditiert (1): 10.07.2018

Begutachtung durch Agentur: ZEVA

Von 10.07.2018 bis 31.08.2025

Studiengang 5: Meerestechnik (B. Eng.)

Erstakkreditiert am: 18.10.2011

Begutachtung durch Agentur: ZEVA

Von 18.10.2011 bis 31.08.2017

Re-akkreditiert (1): 15.10.2013

Begutachtung durch Agentur: ZEVA

Von 15.10.2013 bis 31.08.2019

Re-akkreditiert (2): 01.09.2019

Begutachtung durch Agentur: ZEVA

Von 01.09.2019 bis 31.08.2026
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5 Glossar

Akkreditierungsbericht

Der Akkreditierungsbericht besteht aus dem von der Agentur er-
stellten Priifbericht (zur Erfillung der formalen Kriterien) und dem
von den Gutachter*innen erstellten Gutachten (zur Erfiillung der
fachlich-inhaltlichen Kriterien).

Akkreditierungsverfahren

Das gesamte Verfahren von der Antragstellung der Hochschule bei
der Agentur bis zur Entscheidung durch den Akkreditierungsrat (Be-
gutachtungsverfahren + Antragsverfahren)

Antragsverfahren

Verfahren von der Antragstellung der Hochschule beim Akkreditie-
rungsrat bis zur Beschlussfassung durch den Akkreditierungsrat

Begutachtungsverfahren

Verfahren von der Antragstellung der Hochschule bei einer Agentur
bis zur Erstellung des fertigen Akkreditierungsberichts

Gutachten

Das Gutachten wird von der Gutachtergruppe erstellt und bewertet
die Erfillung der fachlich-inhaltlichen Kriterien

Internes Akkreditierungsverfahren

Hochschulinternes Verfahren, in dem die Erfiillung der formalen
und fachlich-inhaltlichen Kriterien auf Studiengangsebene durch
eine systemakkreditierte Hochschule Gberprift wird.

MRVO

Musterrechtsverordnung

Prifbericht

Der Prifbericht wird von der Agentur erstellt und bewertet die Er-
fillung der formalen Kriterien

Reakkreditierung

Erneute Akkreditierung, die auf eine vorangegangene Erst- oder
Reakkreditierung folgt.

StAkkrStV

Studienakkreditierungsstaatsvertrag
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§ 3 Studienstruktur und Studiendauer

(1) YIm System gestufter Studienginge ist der Bachelorabschluss der erste berufsqualifizierende Regelabschluss ei-
nes Hochschulstudiums; der Masterabschluss stellt einen weiteren berufsqualifizierenden Hochschulabschluss dar.
2Grundstindige Studienginge, die unmittelbar zu einem Masterabschluss fiihren, sind mit Ausnahme der in Absatz
3 genannten Studiengdnge ausgeschlossen.

(2) 'Die Regelstudienzeiten fiir ein Vollzeitstudium betragen sechs, sieben oder acht Semester bei den Bachelorstu-
diengingen und vier, drei oder zwei Semester bei den Masterstudiengdngen. 2Im Bachelorstudium betrégt die Re-
gelstudienzeit im Vollzeitstudium mindestens drei Jahre. 3Bei konsekutiven Studiengéngen betragt die Gesamtregel-
studienzeit im Vollzeitstudium fiinf Jahre (zehn Semester). *Wenn das Landesrecht dies vorsieht, sind kiirzere und
langere Regelstudienzeiten bei entsprechender studienorganisatorischer Gestaltung ausnahmsweise maoglich, um
den Studierenden eine individuelle Lernbiografie, insbesondere durch Teilzeit-, Fern-, berufsbegleitendes oder dua-
les Studium sowie berufspraktische Semester, zu ermdglichen. >Abweichend von Satz 3 kénnen in den kiinstlerischen
Kernfachern an Kunst- und Musikhochschulen nach ndherer Bestimmung des Landesrechts konsekutive Bachelor-
und Masterstudiengdnge auch mit einer Gesamtregelstudienzeit von sechs Jahren eingerichtet werden.

(3) Theologische Studiengénge, die fur das Pfarramt, das Priesteramt und den Beruf der Pastoralreferentin oder des
Pastoralreferenten qualifizieren (,, Theologisches Vollstudium®), missen nicht gestuft sein und kénnen eine Regel-

studienzeit von zehn Semestern aufweisen.

Zuriick zum Prifbericht

§ 4 Studiengangsprofile

(1) *Masterstudiengdnge kénnen in ,,anwendungsorientierte” und ,forschungsorientierte” unterschieden werden.
2Masterstudienginge an Kunst- und Musikhochschulen kénnen ein besonderes kiinstlerisches Profil haben. 3Mas-
terstudiengange, in denen die Bildungsvoraussetzungen fiir ein Lehramt vermittelt werden, haben ein besonderes
lehramtsbezogenes Profil. “Das jeweilige Profil ist in der Akkreditierung festzustellen.

(2) *Bei der Einrichtung eines Masterstudiengangs ist festzulegen, ob er konsekutiv oder weiterbildend ist. 2Weiter-
bildende Masterstudiengange entsprechen in den Vorgaben zur Regelstudienzeit und zur Abschlussarbeit den kon-
sekutiven Masterstudiengangen und fiihren zu dem gleichen Qualifikationsniveau und zu denselben Berechtigun-
gen.

(3) Bachelor- und Masterstudiengéange sehen eine Abschlussarbeit vor, mit der die Fahigkeit nachgewiesen wird,
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem jeweiligen Fach selbstdandig nach wissenschaftlichen bzw.
kiinstlerischen Methoden zu bearbeiten.

Zurtick zum Prifbericht

§ 5 Zugangsvoraussetzungen und Uberginge zwischen Studienangeboten

(1) *zugangsvoraussetzung fiir einen Masterstudiengang ist ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss.
2Bei weiterbildenden und kiinstlerischen Masterstudiengingen kann der berufsqualifizierende Hochschulabschluss
durch eine Eingangspriifung ersetzt werden, sofern Landesrecht dies vorsieht. 3Weiterbildende Masterstudiengénge
setzen qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem Jahr voraus.
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(2) *Als Zugangsvoraussetzung fiir kiinstlerische Masterstudiengénge ist die hierfir erforderliche besondere kiinst-
lerische Eignung nachzuweisen. 2Beim Zugang zu weiterbildenden kiinstlerischen Masterstudiengidngen kénnen
auch berufspraktische Tatigkeiten, die wahrend des Studiums abgeleistet werden, bericksichtigt werden, sofern
Landesrecht dies ermdglicht. Das Erfordernis berufspraktischer Erfahrung gilt nicht an Kunsthochschulen fiir solche
Studien, die einer Vertiefung freiklinstlerischer Fahigkeiten dienen, sofern landesrechtliche Regelungen dies vorse-
hen.

(3) Fur den Zugang zu Masterstudiengdngen konnen weitere Voraussetzungen entsprechend Landesrecht vorgese-
hen werden.

Zurlick zum Prifbericht

§ 6 Abschliisse und Abschlussbezeichnungen

(1) *:Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Bachelor- oder Masterstudiengang wird jeweils nur ein Grad, der Ba-
chelor- oder Mastergrad, verliehen, es sei denn, es handelt sich um einen Multiple-Degree-Abschluss. 2Dabei findet
keine Differenzierung der Abschlussgrade nach der Dauer der Regelstudienzeit statt.

(2) *Fiir Bachelor- und konsekutive Mastergrade sind folgende Bezeichnungen zu verwenden:

1. Bachelor of Arts (B.A.) und Master of Arts (M.A.) in den Fachergruppen Sprach- und Kulturwissenschaften, Sport,
Sportwissenschaft, Sozialwissenschaften, Kunstwissenschaft, Darstellende Kunst und bei entsprechender inhaltli-
cher Ausrichtung in der Fachergruppe Wirtschaftswissenschaften sowie in kiinstlerisch angewandten Studiengan-
gen,

2. Bachelor of Science (B.Sc.) und Master of Science (M.Sc.) in den Fachergruppen Mathematik, Naturwissenschaf-
ten, Medizin, Agrar-, Forst- und Erndhrungswissenschaften, in den Fachergruppen Ingenieurwissenschaften und
Wirtschaftswissenschaften bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung,

3. Bachelor of Engineering (B.Eng.) und Master of Engineering (M.Eng.) in der Fachergruppe Ingenieurwissenschaften
bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung,

4. Bachelor of Laws (LL.B.) und Master of Laws (LL.M.) in der Fachergruppe Rechtswissenschaften,
5. Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) und Master of Fine Arts (M.F.A.) in der Fachergruppe Freie Kunst,
6. Bachelor of Music (B.Mus.) und Master of Music (M.Mus.) in der Fachergruppe Musik,

7. Bachelor of Education (B.Ed.) und Master of Education (M.Ed.) fiir Studiengénge, in denen die Bildungsvoraus-
setzungen fiir ein Lehramt vermittelt werden. 2Fiir einen polyvalenten Studiengang kann entsprechend dem inhalt-
lichen Schwerpunkt des Studiengangs eine Bezeichnung nach den Nummern 1 bis 7 vorgesehen werden.

2Fachliche Zusitze zu den Abschlussbezeichnungen und gemischtsprachige Abschlussbezeichnungen sind ausge-
schlossen. 3Bachelorgrade mit dem Zusatz ,honours” (,,B.A. hon.”) sind ausgeschlossen. “Bei interdisziplindren und
Kombinationsstudiengdngen richtet sich die Abschlussbezeichnung nach demjenigen Fachgebiet, dessen Bedeutung
im Studiengang liberwiegt. SFiir Weiterbildungsstudiengénge diirfen auch Mastergrade verwendet werden, die von
den vorgenannten Bezeichnungen abweichen. 6Fiir theologische Studienginge, die fiir das Pfarramt, das Priesteramt
und den Beruf der Pastoralreferentin oder des Pastoralreferenten qualifizieren (, Theologisches Vollstudium®), kon-
nen auch abweichende Bezeichnungen verwendet werden.

(3) In den Abschlussdokumenten darf an geeigneter Stelle verdeutlicht werden, dass das Qualifikationsniveau des
Bachelorabschlusses einem Diplomabschluss an Fachhochulen bzw. das Qualifikationsniveau eines Masterabschlus-
ses einem Diplomabschluss an Universitaten oder gleichgestellten Hochschulen entspricht.
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(4) Auskunft Gber das dem Abschluss zugrundeliegende Studium im Einzelnen erteilt das Diploma Supplement, das
Bestandteil jedes Abschlusszeugnisses ist.

Zurlick zum Prifbericht

& 7 Modularisierung

(1) 'Die Studienginge sind in Studieneinheiten (Module) zu gliedern, die durch die Zusammenfassung von Studien-
inhalten thematisch und zeitlich abgegrenzt sind. 2Die Inhalte eines Moduls sind so zu bemessen, dass sie in der
Regel innerhalb von maximal zwei aufeinander folgenden Semestern vermittelt werden kénnen; in besonders be-
griindeten Ausnahmefillen kann sich ein Modul auch iber mehr als zwei Semester erstrecken. 3Fiir das kiinstlerische
Kernfach im Bachelorstudium sind mindestens zwei Module verpflichtend, die etwa zwei Drittel der Arbeitszeit in
Anspruch nehmen kénnen.

(2) 'Die Beschreibung eines Moduls soll mindestens enthalten:
1. Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls,

2. Lehr- und Lernformen,

3. Voraussetzungen fir die Teilnahme,

4. Verwendbarkeit des Moduls,

5. Voraussetzungen fiir die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten entsprechend dem European Credit Transfer System
(ECTS-Leistungspunkte),

6. ECTS-Leistungspunkte und Benotung,
7. Haufigkeit des Angebots des Moduls,
8. Arbeitsaufwand und

9. Dauer des Moduls.

(3) *Unter den Voraussetzungen fiir die Teilnahme sind die Kenntnisse, Fihigkeiten und Fertigkeiten fir eine erfolg-
reiche Teilnahme und Hinweise fiir die geeignete Vorbereitung durch die Studierenden zu benennen. 2Im Rahmen
der Verwendbarkeit des Moduls ist darzustellen, welcher Zusammenhang mit anderen Modulen desselben Studien-
gangs besteht und inwieweit es zum Einsatz in anderen Studiengéngen geeignet ist. 3Bei den Voraussetzungen fiir
die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten ist anzugeben, wie ein Modul erfolgreich absolviert werden kann (Prifungs-
art, -umfang, -dauer).

Zuriick zum Prifbericht

§ 8 Leistungspunktesystem

(1) YJedem Modul ist in Abhingigkeit vom Arbeitsaufwand fiir die Studierenden eine bestimmte Anzahl von ECTS-
Leistungspunkten zuzuordnen. 2Je Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte zu Grunde zu legen. 3Ein Leistungs-
punkt entspricht einer Gesamtarbeitsleistung der Studierenden im Prasenz- und Selbststudium von 25 bis hdchstens
30 Zeitstunden. *Fiir ein Modul werden ECTS-Leistungspunkte gewahrt, wenn die in der Priifungsordnung vorgese-
henen Leistungen nachgewiesen werden. °Die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten setzt nicht zwingend eine Prii-
fung, sondern den erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Moduls voraus.

(2) Fur den Bachelorabschluss sind nicht weniger als 180 ECTS-Leistungspunkte nachzuweisen. 2Fiir den Masterab-
schluss werden unter Einbeziehung des vorangehenden Studiums bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss
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300 ECTS-Leistungspunkte bendtigt. 3Davon kann bei entsprechender Qualifikation der Studierenden im Einzelfall
abgewichen werden, auch wenn nach Abschluss eines Masterstudiengangs 300 ECTS-Leistungspunkte nicht erreicht
werden. *Bei konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengingen in den kiinstlerischen Kernfachern an Kunst- und
Musikhochschulen mit einer Gesamtregelstudienzeit von sechs Jahren wird das Masterniveau mit 360 ECTS-Leis-
tungspunkten erreicht.

(3) 'Der Bearbeitungsumfang betrigt fiir die Bachelorarbeit 6 bis 12 ECTS-Leistungspunkte und fiir die Masterarbeit
15 bis 30 ECTS-Leistungspunkte. 2In Studiengingen der Freien Kunst kann in begriindeten Ausnahmefillen der Be-
arbeitungsumfang fiir die Bachelorarbeit bis zu 20 ECTS-Leistungspunkte und fiir die Masterarbeit bis zu 40 ECTS-
Leistungspunkte betragen.

(4) YIn begriindeten Ausnahmeféllen kdnnen fiir Studiengidnge mit besonderen studienorganisatorischen MaRnah-
men bis zu 75 ECTS-Leistungspunkte pro Studienjahr zugrunde gelegt werden. 2Dabei ist die Arbeitsbelastung eines
ECTS-Leistungspunktes mit 30 Stunden bemessen. 3Besondere studienorganisatorische MaRnahmen kénnen insbe-
sondere Lernumfeld und Betreuung, Studienstruktur, Studienplanung und MaBnahmen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts betreffen.

(5) 'Bei Lehramtsstudiengingen fiir Lehramter der Grundschule oder Primarstufe, fiir ibergreifende Lehrdmter der
Primarstufe und aller oder einzelner Schularten der Sekundarstufe, fir Lehramter fiir alle oder einzelne Schularten
der Sekundarstufe | sowie fiir Sonderpadagogische Lehramter | kann ein Masterabschluss vergeben werden, wenn
nach mindestens 240 an der Hochschule erworbenen ECTS-Leistungspunkten unter Einbeziehung des Vorbereitungs-
dienstes insgesamt 300 ECTS-Leistungspunkte erreicht sind.

(6) *An Berufsakademien sind bei einer dreijahrigen Ausbildungsdauer fiir den Bachelorabschluss in der Regel 180
ECTS-Leistungspunkte nachzuweisen. 2Der Umfang der theoriebasierten Ausbildungsanteile darf 120 ECTS-Leis-
tungspunkte, der Umfang der praxisbasierten Ausbildungsanteile 30 ECTS-Leistungspunkte nicht unterschreiten.

Zuriick zum Prifbericht

Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV Anerkennung und Anrechnung*

Formale Kriterien sind [...] MaBnahmen zur Anerkennung von Leistungen bei einem Hochschul- oder Studiengangs-
wechsel und von auBerhochschulisch erbrachten Leistungen.

Zurtick zum Prifbericht

§ 9 Besondere Kriterien fiir Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen

(1) 'Umfang und Art bestehender Kooperationen mit Unternehmen und sonstigen Einrichtungen sind unter Einbezug
nichthochschulischer Lernorte und Studienanteile sowie der Unterrichtssprache(n) vertraglich geregelt und auf der
Internetseite der Hochschule beschrieben. 2Bei der Anwendung von Anrechnungsmodellen im Rahmen von studien-
gangsbezogenen Kooperationen ist die inhaltliche Gleichwertigkeit anzurechnender nichthochschulischer Qualifika-
tionen und deren Aquivalenz gemaR dem angestrebten Qualifikationsniveau nachvollziehbar dargelegt.

(2) Im Fall von studiengangsbezogenen Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen ist der Mehrwert fiir
die kiinftigen Studierenden und die gradverleihende Hochschule nachvollziehbar dargelegt.

Zurtick zum Prifbericht
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§ 10 Sonderregelungen fiir Joint-Degree-Programme

(1) Ein Joint-Degree-Programm ist ein gestufter Studiengang, der von einer inlandischen Hochschule gemeinsam mit
einer oder mehreren Hochschulen auslandischer Staaten aus dem Europaischen Hochschulraum koordiniert und
angeboten wird, zu einem gemeinsamen Abschluss fiihrt und folgende weitere Merkmale aufweist:

1. Integriertes Curriculum,

2. Studienanteil an einer oder mehreren auslandischen Hochschulen von in der Regel mindestens 25 Prozent,
3. vertraglich geregelte Zusammenarbeit,

4. abgestimmtes Zugangs- und Prifungswesen und

5. eine gemeinsame Qualitatssicherung.

(2) *Qualifikationen und Studienzeiten werden in Ubereinstimmung mit dem Gesetz zu dem Ubereinkommen vom
11. April 1997 Gber die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der européischen Region vom 16.
Mai 2007 (BGBI. 2007 II S. 712, 713) (Lissabon-Konvention) anerkannt. 2Das ECTS wird entsprechend §§ 7 und 8
Absatz 1 angewendet und die Verteilung der Leistungspunkte ist geregelt. 3Fiir den Bachelorabschluss sind 180 bis
240 Leistungspunkte nachzuweisen und fiir den Masterabschluss nicht weniger als 60 Leistungspunkte. *Die wesent-
lichen Studieninformationen sind veroffentlicht und fiir die Studierenden jederzeit zuganglich.

(3) Wird ein Joint Degree-Programm von einer inldandischen Hochschule gemeinsam mit einer oder mehreren Hoch-
schulen ausldndischer Staaten koordiniert und angeboten, die nicht dem Europaischen Hochschulraum angehéren
(auRereuropaische Kooperationspartner), so finden auf Antrag der inlandischen Hochschule die Absatze 1 und 2
entsprechende Anwendung, wenn sich die auRereuropadischen Kooperationspartner in der Kooperationsvereinba-
rung mit der inlandischen Hochschule zu einer Akkreditierung unter Anwendung der in den Absdtzen 1 und 2 sowie
in den §§ 16 Absatz 1 und 33 Absatz 1 geregelten Kriterien und Verfahrensregeln verpflichtet.

Zuriick zum Prifbericht

§ 11 Qualifikationsziele und Abschlussniveau

(1) 'Die Qualifikationsziele und die angestrebten Lernergebnisse sind klar formuliert und tragen den in Artikel 2 Ab-
satz 3 Nummer 1 Studienakkreditierungsstaatsvertrag genannten Zielen von Hochschulbildung

e wissenschaftliche oder kiinstlerische Befdhigung sowie
e Befahigung zu einer qualifizierten Erwerbstéatigkeit und

e  Personlichkeitsentwicklung

nachvollziehbar Rechnung. 2Die Dimension Persénlichkeitsbildung umfasst auch die kiinftige zivilgesellschaftliche,
politische und kulturelle Rolle der Absolventinnen und Absolventen. 3Die Studierenden sollen nach ihrem Abschluss
in der Lage sein, gesellschaftliche Prozesse kritisch, reflektiert sowie mit Verantwortungsbewusstsein und in demo-
kratischem Gemeinsinn malRgeblich mitzugestalten.

(2) Die fachlichen und wissenschaftlichen/ktinstlerischen Anforderungen umfassen die Aspekte Wissen und Verste-
hen (Wissensverbreiterung, Wissensvertiefung und Wissensverstandnis), Einsatz, Anwendung und Erzeugung von
Wissen/Kunst (Nutzung und Transfer, wissenschaftliche Innovation), Kommunikation und Kooperation sowie wis-
senschaftliches/klnstlerisches Selbstverstandnis/Professionalitat und sind stimmig im Hinblick auf das vermittelte
Abschlussniveau.

(3) Bachelorstudienginge dienen der Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen, Methodenkompetenz und be-
rufsfeldbezogener Qualifikationen und stellen eine breite wissenschaftliche Qualifizierung sicher. 2Konsekutive Mas-
terstudiengange sind als vertiefende, verbreiternde, fachiibergreifende oder fachlich andere Studiengdnge

Seite 86 | 91



Anhang

ausgestaltet. 3Weiterbildende Masterstudienginge setzen qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der Regel
nicht unter einem Jahr voraus. *Das Studiengangskonzept weiterbildender Masterstudienginge berticksichtigt die
beruflichen Erfahrungen und kniipft zur Erreichung der Qualifikationsziele an diese an. >Bei der Konzeption legt die
Hochschule den Zusammenhang von beruflicher Qualifikation und Studienangebot sowie die Gleichwertigkeit der
Anforderungen zu konsekutiven Masterstudiengingen dar. ®Kiinstlerische Studienginge férdern die Fihigkeit zur
kinstlerischen Gestaltung und entwickeln diese fort.

Zuriick zum Gutachten

§ 12 Schliissiges Studiengangskonzept und adaquate Umsetzung

§ 12 Abs. 1 Sédtze 1 bis 3 und Satz 5

(1) Das Curriculum ist unter Beriicksichtigung der festgelegten Eingangsqualifikation und im Hinblick auf die Erreich-
barkeit der Qualifikationsziele adidquat aufgebaut. 2Die Qualifikationsziele, die Studiengangsbezeichnung, Abschluss-
grad und -bezeichnung und das Modulkonzept sind stimmig aufeinander bezogen. 3Das Studiengangskonzept um-
fasst vielfdltige, an die jeweilige Fachkultur und das Studienformat angepasste Lehr- und Lernformen sowie gegebe-
nenfalls Praxisanteile. °Es bezieht die Studierenden aktiv in die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen ein (studie-
rendenzentriertes Lehren und Lernen) und eréffnet Freirdaume fiir ein selbstgestaltetes Studium.

Zuriick zum Gutachten

§ 12 Abs. 1Satz 4

“Es [das Studiengangskonzept] schafft geeignete Rahmenbedingungen zur Férderung der studentischen Mobilitat,
die den Studierenden einen Aufenthalt an anderen Hochschulen ohne Zeitverlust ermoglichen.

Zuriick zum Gutachten

§ 12 Abs. 2

(2) *Das Curriculum wird durch ausreichendes fachlich und methodisch-didaktisch qualifiziertes Lehrpersonal umge-
setzt. 2Die Verbindung von Forschung und Lehre wird entsprechend dem Profil der Hochschulart insbesondere durch
hauptberuflich tatige Professorinnen und Professoren sowohl in grundstdandigen als auch weiterfiihrenden Studien-
gingen gewihrleistet. 3Die Hochschule ergreift geeignete MaRnahmen der Personalauswahl und -qualifizierung.

Zuriick zum Gutachten

§12 Abs. 3

(3) Der Studiengang verfligt dariiber hinaus tber eine angemessene Ressourcenausstattung (insbesondere nichtwis-
senschaftliches Personal, Raum- und Sachausstattung, einschlieRlich IT-Infrastruktur, Lehr- und Lernmittel).

Zuriick zum Gutachten
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§12 Abs. 4

(4) *Priifungen und Priifungsarten erméglichen eine aussagekriftige Uberpriifung der erreichten Lernergebnisse.
%Sie sind modulbezogen und kompetenzorientiert.

Zuriick zum Gutachten

§ 12 Abs. 5

(5) 'Die Studierbarkeit in der Regelstudienzeit ist gewahrleistet. 2Dies umfasst insbesondere
1. einen planbaren und verlasslichen Studienbetrieb,

2. die weitgehende Uberschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Priifungen,

3. einen plausiblen und der Prifungsbelastung angemessenen durchschnittlichen Arbeitsaufwand, wobei die Lern-
ergebnisse eines Moduls so zu bemessen sind, dass sie in der Regel innerhalb eines Semesters oder eines Jahres
erreicht werden kdnnen, was in regelméaRigen Erhebungen validiert wird, und

4. eine addquate und belastungsangemessene Priifungsdichte und -organisation, wobei in der Regel fiir ein Modul
nur eine Prifung vorgesehen wird und Module mindestens einen Umfang von finf ECTS-Leistungspunkten aufwei-
sen sollen.

Zuriick zum Gutachten

§ 12 Abs. 6

(6) Studiengange mit besonderem Profilanspruch weisen ein in sich geschlossenes Studiengangskonzept aus, das die
besonderen Charakteristika des Profils angemessen darstellt.

Zuriick zum Gutachten

§ 13 Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengange

§13 Abs. 1

(1) *Die Aktualitat und Adaquanz der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen ist gewihrleistet. 2Die fach-
lich-inhaltliche Gestaltung und die methodisch-didaktischen Ansdtze des Curriculums werden kontinuierlich Gber-
priift und an fachliche und didaktische Weiterentwicklungen angepasst. 3Dazu erfolgt eine systematische Beriick-
sichtigung des fachlichen Diskurses auf nationaler und gegebenenfalls internationaler Ebene.

Zuriick zum Gutachten

§ 13 Abs.2und 3

(2) In Studiengdngen, in denen die Bildungsvoraussetzungen fir ein Lehramt vermittelt werden, sind Grundlage der
Akkreditierung sowohl die Bewertung der Bildungswissenschaften und Fachwissenschaften sowie deren Didaktik
nach landergemeinsamen und landerspezifischen fachlichen Anforderungen als auch die landergemeinsamen und
landerspezifischen strukturellen Vorgaben fiir die Lehrerausbildung.

(3) Yim Rahmen der Akkreditierung von Lehramtsstudiengingen ist insbesondere zu priifen, ob
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1. ein integratives Studium an Universitdten oder gleichgestellten Hochschulen von mindestens zwei Fachwissen-
schaften und von Bildungswissenschaften in der Bachelorphase sowie in der Masterphase (Ausnahmen sind bei den
Fachern Kunst und Musik zuldssig),

2. schulpraktische Studien bereits wahrend des Bachelorstudiums und
3 eine Differenzierung des Studiums und der Abschliisse nach Lehramtern
erfolgt sind. 2Ausnahmen beim Lehramt fiir die beruflichen Schulen sind zuléssig.

Zuriick zum Gutachten

§ 14 Studienerfolg

!Der Studiengang unterliegt unter Beteiligung von Studierenden und Absolventinnen und Absolventen einem konti-
nuierlichen Monitoring. 2Auf dieser Grundlage werden MaRnahmen zur Sicherung des Studienerfolgs abgeleitet.
3Diese werden fortlaufend tiberpriift und die Ergebnisse fiir die Weiterentwicklung des Studiengangs genutzt. *Die
Beteiligten werden Uber die Ergebnisse und die ergriffenen MalRnahmen unter Beachtung datenschutzrechtlicher
Belange informiert.

Zuriick zum Gutachten

§ 15 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich

Die Hochschule verfiigt tiber Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Férderung der Chancengleichheit von
Studierenden in besonderen Lebenslagen, die auf der Ebene des Studiengangs umgesetzt werden.

Zuriick zum Gutachten

§ 16 Sonderregelungen fiir Joint-Degree-Programme

(1) *Fur Joint-Degree-Programme finden die Regelungen in § 11 Absitze 1 und 2, sowie § 12 Absatz 1 Sitze 1 bis 3,
Absatz 2 Satz 1, Absitze 3 und 4 sowie § 14 entsprechend Anwendung. 2Daneben gilt:

1. Die Zugangsanforderungen und Auswahlverfahren sind der Niveaustufe und der Fachdisziplin, in der der Studien-
gang angesiedelt ist, angemessen.

2. Es kann nachgewiesen werden, dass mit dem Studiengang die angestrebten Lernergebnisse erreicht werden.

3. Soweit einschlagig, sind die Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG vom 07.09.2005 (ABI. L 255 vom 30.9.2005, S.
22-142) uber die Anerkennung von Berufsqualifikationen, zuletzt gedndert durch die Richtlinie 2013/55/EU vom
17.01.2014 (ABI. L 354 vom 28.12.2013, S. 132-170) beriicksichtigt.

4. Bei der Betreuung, der Gestaltung des Studiengangs und den angewendeten Lehr- und Lernformen werden die
Vielfalt der Studierenden und ihrer Bedirfnisse respektiert und die spezifischen Anforderungen mobiler Studieren-
der bericksichtigt.

5. Das Qualitdtsmanagementsystem der Hochschule gewahrleistet die Umsetzung der vorstehenden und der in § 17
genannten Maligaben.

(2) Wird ein Joint Degree-Programm von einer inlandischen Hochschule gemeinsam mit einer oder mehreren Hoch-
schulen auslandischer Staaten koordiniert und angeboten, die nicht dem Europaischen Hochschulraum angehoéren
(auRereuropéische Kooperationspartner), so findet auf Antrag der inldndischen Hochschule Absatz 1 entsprechende
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Anwendung, wenn sich die aulRereuropdischen Kooperationspartner in der Kooperationsvereinbarung mit der inléan-
dischen Hochschule zu einer Akkreditierung unter Anwendung der in Absatz 1, sowie der in den §§ 10 Absatze 1 und
2 und 33 Absatz 1 geregelten Kriterien und Verfahrensregeln verpflichtet.

Zuriick zum Gutachten

§ 19 Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen

'Fiihrt eine Hochschule einen Studiengang in Kooperation mit einer nichthochschulischen Einrichtung durch, ist die
Hochschule fiir die Einhaltung der MaRgaben gemiR der Teile 2 und 3 verantwortlich. 2Die gradverleihende Hoch-
schule darf Entscheidungen (iber Inhalt und Organisation des Curriculums, Gber Zulassung, Anerkennung und An-
rechnung, Gber die Aufgabenstellung und Bewertung von Prifungsleistungen, liber die Verwaltung von Prifungs-
und Studierendendaten, tber die Verfahren der Qualitatssicherung sowie liber Kriterien und Verfahren der Auswahl
des Lehrpersonals nicht delegieren.

Zuriick zum Gutachten

§ 20 Hochschulische Kooperationen

(1) *Fiihrt eine Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit einer anderen Hochschule durch, gewéhr-
leistet die gradverleihende Hochschule bzw. gewéhrleisten die gradverleihenden Hochschulen die Umsetzung und
die Qualitit des Studiengangskonzeptes. 2Art und Umfang der Kooperation sind beschrieben und die der Koopera-
tion zu Grunde liegenden Vereinbarungen dokumentiert.

(2) *Fihrt eine systemakkreditierte Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit einer anderen Hoch-
schule durch, kann die systemakkreditierte Hochschule dem Studiengang das Siegel des Akkreditierungsrates gemal
§ 22 Absatz 4 Satz 2 verleihen, sofern sie selbst gradverleihend ist und die Umsetzung und die Qualitdt des Studien-
gangskonzeptes gewihrleistet. 2Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) YIm Fall der Kooperation von Hochschulen auf der Ebene ihrer Qualititsmanagementsysteme ist eine Systemak-
kreditierung jeder der beteiligten Hochschulen erforderlich. 2Auf Antrag der kooperierenden Hochschulen ist ein
gemeinsames Verfahren der Systemakkreditierung zuldssig.

Zuriick zum Gutachten

§ 21 Besondere Kriterien fiir Bachelorausbildungsgange an Berufsakademien

(1) 'Die hauptberuflichen Lehrkrafte an Berufsakademien miissen die Einstellungsvoraussetzungen fiir Professorin-
nen und Professoren an Fachhochschulen gemaR § 44 Hochschulrahmengesetz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 19. Januar 1999 (BGBI. I S. 18), das zuletzt durch Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBI. | S.
1228) geiandert worden ist, erfiillen. 2Soweit Lehrangebote {iberwiegend der Vermittlung praktischer Fertigkeiten
und Kenntnisse dienen, fiir die nicht die Einstellungsvoraussetzungen fiir Professorinnen oder Professoren an Fach-
hochschulen erforderlich sind, kénnen diese entsprechend § 56 Hochschulrahmengesetz und einschlagigem Landes-
recht hauptberuflich tatigen Lehrkriften fiir besondere Aufgaben tibertragen werden. 3Der Anteil der Lehre, der von
hauptberuflichen Lehrkriften erbracht wird, soll 40 Prozent nicht unterschreiten. *lm Ausnahmefall gehéren dazu
auch Professorinnen oder Professoren an Fachhochschulen oder Universitdaten, die in Nebentatigkeit an einer
Berufsakademie lehren, wenn auch durch sie die Kontinuitdt im Lehrangebot und die Konsistenz der Gesamtausbil-
dung sowie verpflichtend die Betreuung und Beratung der Studierenden gewahrleistet sind; das Vorliegen dieser
Voraussetzungen ist im Rahmen der Akkreditierung des einzelnen Studiengangs gesondert festzustellen.
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(2) *Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend fiir nebenberufliche Lehrkrifte, die theoriebasierte, zu ECTS-Leistungspunkten
fihrende Lehrveranstaltungen anbieten oder die als Priiferinnen oder Priifer an der Ausgabe und Bewertung der
Bachelorarbeit mitwirken. 2Lehrveranstaltungen nach Satz 1 kénnen ausnahmsweise auch von nebenberuflichen
Lehrkraften angeboten werden, die (iber einen fachlich einschldagigen Hochschulabschluss oder einen gleichwertigen
Abschluss sowie Uber eine fachwissenschaftliche und didaktische Befahigung und Uber eine mehrjahrige fachlich
einschldgige Berufserfahrung entsprechend den Anforderungen an die Lehrveranstaltung verfiigen.

(3) Im Rahmen der Akkreditierung ist auch zu Gberprifen:
1. das Zusammenwirken der unterschiedlichen Lernorte (Studienakademie und Betrieb),

2. die Sicherung von Qualitat und Kontinuitédt im Lehrangebot und in der Betreuung und Beratung der Studierenden
vor dem Hintergrund der besonderen Personalstruktur an Berufsakademien und

3. das Bestehen eines nachhaltigen Qualitdtsmanagementsystems, das die unterschiedlichen Lernorte umfasst.

Zuriick zum Gutachten

Seite 91 | 91



	Inhaltsverzeichnis
	Ergebnisse auf einen Blick
	Studiengang 1: Medizintechnik (B. Eng.)
	Studiengang 2: Medizintechnik, dual (B. Eng.)
	Studiengang 3: Mechatronik (B. Eng.)
	Studiengang 4: Mechatronik, dual (B. Eng.)
	Studiengang 5: Meerestechnik (B. Eng.)

	Kurzprofil der Studiengänge
	Studiengang 1: Medizintechnik (B. Eng.)
	Studiengang 2: Medizintechnik, dual (B. Eng.)
	Studiengang 3: Mechatronik (B. Eng.)
	Studiengang 4: Mechatronik, dual (B. Eng.)
	Studiengang 5: Meerestechnik (B. Eng.)

	Zusammenfassende Qualitätsbewertungen der Gutachter*innen
	Studiengang 1: Medizintechnik (B. Eng.)
	Studiengang 2: Medizintechnik, dual (B. Eng.)
	Studiengang 3: Mechatronik (B. Eng.)
	Studiengang 4: Mechatronik, dual (B. Eng.)
	Studiengang 5: Meerestechnik (B. Eng.)

	1 Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien
	1.1 Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 MRVO)
	1.2 Studiengangsprofile (§ 4 MRVO)
	1.3 Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten  (§ 5 MRVO)
	1.4 Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 MRVO)
	1.5 Modularisierung (§ 7 MRVO)
	1.6 Leistungspunktesystem (§ 8 MRVO)
	1.7 Anerkennung und Anrechnung (Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV)
	1.8 Besondere Kriterien für Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen (§ 9 MRVO)
	1.9 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme (§ 10 MRVO)

	2 Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien
	2.1 Schwerpunkte der Bewertung / Fokus der Qualitätsentwicklung
	2.2 Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien
	2.2.1 Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 MRVO)
	2.2.2 Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 MRVO)
	2.2.2.1 Curriculum (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 MRVO)
	2.2.2.2 Mobilität (§ 12 Abs. 1 Satz 4 MRVO)
	2.2.2.3 Personelle Ausstattung (§ 12 Abs. 2 MRVO)
	2.2.2.4 Ressourcenausstattung (§ 12 Abs. 3 MRVO)
	2.2.2.5 Prüfungssystem (§ 12 Abs. 4 MRVO)
	2.2.2.6 Studierbarkeit (§ 12 Abs. 5 MRVO)
	2.2.2.7 Besonderer Profilanspruch (§ 12 Abs. 6 MRVO)

	2.2.3 Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge (§ 13 MRVO)
	2.2.3.1 Aktualität der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen (§ 13 Abs. 1 MRVO)
	2.2.3.2 Lehramt (§ 13 Abs. 2 und 3 MRVO)

	2.2.4 Studienerfolg (§ 14 MRVO)
	2.2.5 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 MRVO)
	2.2.6 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme (§ 16 MRVO)
	2.2.7 Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen (§ 19 MRVO)
	2.2.8 Hochschulische Kooperationen (§ 20 MRVO)
	2.2.9 Besondere Kriterien für Bachelorausbildungsgänge an Berufsakademien (§ 21 MRVO)


	3 Begutachtungsverfahren
	3.1 Allgemeine Hinweise
	3.2 Rechtliche Grundlagen
	3.3 Begutachtungsgruppe

	4 Datenblatt
	4.1 Daten zum Studiengang
	Studiengang 1: Medizintechnik (B. Eng.)
	Studiengang 2: Medizintechnik, dual (B. Eng.)
	Studiengang 3: Mechatronik (B. Eng.)
	Studiengang 4: Mechatronik, dual (B. Eng.)
	Studiengang 5: Meerestechnik (B. Eng.)

	4.2 Daten zur Akkreditierung

	5 Glossar
	Anhang
	§ 3 Studienstruktur und Studiendauer
	§ 4 Studiengangsprofile
	§ 5 Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten
	§ 6 Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen
	§ 7 Modularisierung
	§ 8 Leistungspunktesystem
	Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV Anerkennung und Anrechnung*
	§ 9 Besondere Kriterien für Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen
	§ 10 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme
	§ 11 Qualifikationsziele und Abschlussniveau
	§ 12 Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung
	§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und Satz 5
	§ 12 Abs. 1 Satz 4
	§ 12 Abs. 2
	§ 12 Abs. 3
	§ 12 Abs. 4
	§ 12 Abs. 5
	§ 12 Abs. 6
	§ 13 Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge
	§ 13 Abs. 1
	§ 13 Abs. 2 und 3
	§ 14 Studienerfolg
	§ 15 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich
	§ 16 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme
	§ 19 Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen
	§ 20 Hochschulische Kooperationen
	§ 21 Besondere Kriterien für Bachelorausbildungsgänge an Berufsakademien



